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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) – Auszug –
„Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 18. Januar 2021 (BGBl. I S. 2) geändert worden ist“

Teil 4 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und
Konzessionen

Kapitel 1 Vergabeverfahren

Abschnitt 1 Grundsätze, Definitionen und
Anwendungsbereich

§ 97 Grundsätze der Vergabe

(1) Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden im Wettbewerb und im Wege
transparenter Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt.
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei
denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich ge-
boten oder gestattet.
(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie sozi-
ale und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt.
(4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vor-
nehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose)
und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil-
oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder
technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher
Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durch-
führung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftragge-
ber oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge ver-
gibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.
(5) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem
Vergabeverfahren verwenden Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich
elektronische Mittel nach Maßgabe der aufgrund des § 113 erlassenen Verord-
nungen.
(6) Unternehmen haben Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Ver-
gabeverfahren eingehalten werden.

§ 98 Auftraggeber

Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind öffentliche Auftraggeber im Sinne des
§ 99, Sektorenauftraggeber im Sinne des § 100 und Konzessionsgeber im Sinne
des § 101.
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§ 99 Öffentliche Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber sind
1. Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen,
2. andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu

dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende
Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, sofern
a) sie überwiegend von Stellen nach Nummer 1 oder 3 einzeln oder gemein-

sam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise finanziert werden,
b) ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 unterliegt

oder
c) mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder

zur Aufsicht berufenen Organe durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 be-
stimmt worden sind;

dasselbe gilt, wenn diese juristische Person einer anderen juristischen Per-
son des öffentlichen oder privaten Rechts einzeln oder gemeinsam mit ande-
ren die überwiegende Finanzierung gewährt, über deren Leitung die Aufsicht
ausübt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder
Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat,

3. Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,
4. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische

Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen,
in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von
Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-,
Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung ste-
hende Dienstleistungen und Wettbewerbe von Stellen, die unter die Num-
mern 1, 2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr
als 50 Prozent subventioniert werden.

§ 100 Sektorenauftraggeber

(1) Sektorenauftraggeber sind
1. öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Sektorentätig-

keit gemäß § 102 ausüben,
2. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die eine Sektoren-

tätigkeit gemäß § 102 ausüben, wenn
a) diese Tätigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen

Rechten ausgeübt wird, die von einer zuständigen Behörde gewährt wur-
den, oder

b) öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3 auf diese Personen
einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben kön-
nen.

(2) Besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe a sind Rechte, die dazu führen, dass die Ausübung dieser Tätigkeit
einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird und dass die Möglichkeit
anderer Unternehmen, diese Tätigkeit auszuüben, erheblich beeinträchtigt wird.
Keine besonderen oder ausschließlichen Rechte in diesem Sinne sind Rechte,
die aufgrund eines Verfahrens nach den Vorschriften dieses Teils oder aufgrund
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eines sonstigen Verfahrens gewährt wurden, das angemessen bekannt gemacht
wurde und auf objektiven Kriterien beruht.
(3) Die Ausübung eines beherrschenden Einflusses im Sinne von Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b wird vermutet, wenn ein öffentlicher Auftraggeber gemäß
§ 99 Nummer 1 bis 3
1. unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unter-

nehmens besitzt,
2. über die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen

Stimmrechte verfügt oder
3. mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-

sichtsorgans des Unternehmens bestellen kann.

§ 101 Konzessionsgeber

(1) Konzessionsgeber sind
1. öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Konzession

vergeben,
2. Sektorenauftraggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 1, die eine Sektoren-

tätigkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine Konzession zum
Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit vergeben,

3. Sektorenauftraggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 2, die eine Sektoren-
tätigkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine Konzession zum
Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit vergeben.

(2) § 100 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 102 Sektorentätigkeiten

(1) Sektorentätigkeiten im Bereich Wasser sind
1. die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allge-

meinheit im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Fortleitung und der Ab-
gabe von Trinkwasser,

2. die Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze.
Als Sektorentätigkeiten gelten auch Tätigkeiten nach Satz 1, die im Zusammen-
hang mit Wasserbau-, Bewässerungs- oder Entwässerungsvorhaben stehen, so-
fern die zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 Pro-
zent der Gesamtwassermenge ausmacht, die mit den entsprechenden Vorhaben
oder Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur Verfügung gestellt wird
oder die im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung oder -behandlung
steht. Die Einspeisung von Trinkwasser in feste Netze zur Versorgung der Allge-
meinheit durch einen Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 gilt
nicht als Sektorentätigkeit, sofern die Erzeugung von Trinkwasser durch den be-
treffenden Auftraggeber erfolgt, weil dessen Verbrauch für die Ausübung einer
Tätigkeit erforderlich ist, die keine Sektorentätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4
ist, und die Einspeisung in das öffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch des
betreffenden Auftraggebers abhängt und bei Zugrundelegung des Durchschnitts
der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 30 Pro-
zent der gesamten Trinkwassererzeugung des betreffenden Auftraggebers aus-
macht.
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(2) Sektorentätigkeiten im Bereich Elektrizität sind
1. die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allge-

meinheit im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Ab-
gabe von Elektrizität,

2. die Einspeisung von Elektrizität in diese Netze, es sei denn,
a) die Elektrizität wird durch den Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1

Nummer 2 erzeugt, weil ihr Verbrauch für die Ausübung einer Tätigkeit
erforderlich ist, die keine Sektorentätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 ist,
und

b) die Einspeisung hängt nur von dem Eigenverbrauch des Sektorenauftrag-
gebers ab und macht bei Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten
drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 30 Prozent
der gesamten Energieerzeugung des Sektorenauftraggebers aus.

(3) Sektorentätigkeiten im Bereich von Gas und Wärme sind
1. die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allge-

meinheit im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Ab-
gabe von Gas und Wärme,

2. die Einspeisung von Gas und Wärme in diese Netze, es sei denn,
a) die Erzeugung von Gas oder Wärme durch den Sektorenauftraggeber

nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 ergibt sich zwangsläufig aus der Aus-
übung einer Tätigkeit, die keine Sektorentätigkeit nach den Absätzen 1
bis 4 ist, und

b) die Einspeisung zielt nur darauf ab, diese Erzeugung wirtschaftlich zu
nutzen und macht bei Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten drei
Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 20 Prozent des
Umsatzes des Sektorenauftraggebers aus.

(4) Sektorentätigkeiten im Bereich Verkehrsleistungen sind die Bereitstellung
oder das Betreiben von Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrs-
leistungen per Eisenbahn, automatischen Systemen, Straßenbahn, Trolleybus,
Bus oder Seilbahn; ein Netz gilt als vorhanden, wenn die Verkehrsleistung gemäß
den von einer zuständigen Behörde festgelegten Bedingungen erbracht wird;
dazu gehören die Festlegung der Strecken, die Transportkapazitäten und die
Fahrpläne.
(5) Sektorentätigkeiten im Bereich Häfen und Flughäfen sind Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebiets mit dem
Zweck, für Luft-, See- oder Binnenschifffahrtsverkehrsunternehmen Flughäfen,
See- oder Binnenhäfen oder andere Terminaleinrichtungen bereitzustellen.
(6) Sektorentätigkeiten im Bereich fossiler Brennstoffe sind Tätigkeiten zur Nut-
zung eines geografisch abgegrenzten Gebiets zum Zweck
1. der Förderung von Öl oder Gas oder
2. der Exploration oder Förderung von Kohle oder anderen festen Brennstoffen.
(7) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 umfasst der Begriff „Einspeisung“ die
Erzeugung und Produktion sowie den Groß- und Einzelhandel. Die Erzeugung
von Gas fällt unter Absatz 6.
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§ 103 Öffentliche Aufträge, Rahmenvereinbarungen und
Wettbewerbe

(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftrag-
gebern oder Sektorenauftraggebern und Unternehmen über die Beschaffung von
Leistungen, die die Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen oder
die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben.
(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere
Kauf oder Ratenkauf oder Leasing, Mietverhältnisse oder Pachtverhältnisse mit
oder ohne Kaufoption betreffen. Die Verträge können auch Nebenleistungen um-
fassen.
(3) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung
und Ausführung
1. von Bauleistungen im Zusammenhang mit einer der Tätigkeiten, die in An-

hang II der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) und
Anhang I der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftrag-
geber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom
28.3.2014, S. 243) genannt sind, oder

2. eines Bauwerkes für den öffentlichen Auftraggeber oder Sektorenauftragge-
ber, das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche
oder technische Funktion erfüllen soll.

Ein Bauauftrag liegt auch vor, wenn ein Dritter eine Bauleistung gemäß den vom
öffentlichen Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber genannten Erfordernissen
erbringt, die Bauleistung dem Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugute-
kommt und dieser einen entscheidenden Einfluss auf Art und Planung der Bau-
leistung hat.
(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über die Erbringung von Leis-
tungen, die nicht unter die Absätze 2 und 3 fallen.
(5) Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren
öffentlichen Auftraggebern oder Sektorenauftraggebern und einem oder mehre-
ren Unternehmen, die dazu dienen, die Bedingungen für die öffentlichen Aufträge,
die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen,
insbesondere in Bezug auf den Preis. Für die Vergabe von Rahmenvereinbarun-
gen gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, dieselben Vorschriften wie für die
Vergabe entsprechender öffentlicher Aufträge.
(6) Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dem Auftraggeber aufgrund ver-
gleichender Beurteilung durch ein Preisgericht mit oder ohne Verteilung von Prei-
sen zu einem Plan oder einer Planung verhelfen sollen.
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§ 104 Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche
Aufträge

(1) Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge sind öffentli-
che Aufträge, deren Auftragsgegenstand mindestens eine der folgenden Leistun-
gen umfasst:
1. die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich dazugehöriger Teile, Bau-

teile oder Bausätze,
2. die Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauf-

trags vergeben wird, einschließlich der dazugehörigen Teile, Bauteile oder
Bausätze,

3. Liefer-, Bau- und Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der
in den Nummern 1 und 2 genannten Ausrüstung in allen Phasen des Lebens-
zyklus der Ausrüstung oder

4. Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder Bau- und
Dienstleistungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags vergeben
werden.

(2) Militärausrüstung ist jede Ausrüstung, die eigens zu militärischen Zwecken
konzipiert oder für militärische Zwecke angepasst wird und zum Einsatz als
Waffe, Munition oder Kriegsmaterial bestimmt ist.

(3) Ein Verschlusssachenauftrag im Sinne dieser Vorschrift ist ein Auftrag im spe-
ziellen Bereich der nicht-militärischen Sicherheit, der ähnliche Merkmale aufweist
und ebenso schutzbedürftig ist wie ein Auftrag über die Lieferung von Militäraus-
rüstung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 oder wie Bau- und Dienstleistungen
speziell für militärische Zwecke im Sinne des Absatzes 1 Nummer 4, und
1. bei dessen Erfüllung oder Erbringung Verschlusssachen nach § 4 des Geset-

zes über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfun-
gen des Bundes oder nach den entsprechenden Bestimmungen der Länder
verwendet werden oder

2. der Verschlusssachen im Sinne der Nummer 1 erfordert oder beinhaltet.

§ 105 Konzessionen

(1) Konzessionen sind entgeltliche Verträge, mit denen ein oder mehrere Konzes-
sionsgeber ein oder mehrere Unternehmen
1. mit der Erbringung von Bauleistungen betrauen (Baukonzessionen); dabei

besteht die Gegenleistung entweder allein in dem Recht zur Nutzung des
Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung; oder

2. mit der Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen betrauen, die
nicht in der Erbringung von Bauleistungen nach Nummer 1 bestehen (Dienst-
leistungskonzessionen); dabei besteht die Gegenleistung entweder allein in
dem Recht zur Verwertung der Dienstleistungen oder in diesem Recht zuzüg-
lich einer Zahlung.

(2) In Abgrenzung zur Vergabe öffentlicher Aufträge geht bei der Vergabe einer
Bau- oder Dienstleistungskonzession das Betriebsrisiko für die Nutzung des
Bauwerks oder für die Verwertung der Dienstleistungen auf den Konzessions-
nehmer über. Dies ist der Fall, wenn
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1. unter normalen Betriebsbedingungen nicht gewährleistet ist, dass die Inves-
titionsaufwendungen oder die Kosten für den Betrieb des Bauwerks oder die
Erbringung der Dienstleistungen wieder erwirtschaftet werden können, und

2. der Konzessionsnehmer den Unwägbarkeiten des Marktes tatsächlich aus-
gesetzt ist, sodass potenzielle geschätzte Verluste des Konzessionsnehmers
nicht vernachlässigbar sind.

Das Betriebsrisiko kann ein Nachfrage- oder Angebotsrisiko sein.

§ 106 Schwellenwerte

(1) Dieser Teil gilt für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen
sowie die Ausrichtung von Wettbewerben, deren geschätzter Auftrags- oder Ver-
tragswert ohne Umsatzsteuer die jeweils festgelegten Schwellenwerte erreicht
oder überschreitet. § 114 Absatz 2 bleibt unberührt.
(2) Der jeweilige Schwellenwert ergibt sich
1. für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von öffentlichen Auftraggebern

vergeben werden, aus Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU in der jeweils gel-
tenden Fassung; der sich hieraus für zentrale Regierungsbehörden erge-
bende Schwellenwert ist von allen obersten Bundesbehörden sowie allen
oberen Bundesbehörden und vergleichbaren Bundeseinrichtungen anzuwen-
den,

2. für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von Sektorenauftraggebern
zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit vergeben werden, aus Arti-
kel 15 der Richtlinie 2014/25/EU in der jeweils geltenden Fassung,

3. für verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge aus Arti-
kel 8 der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe be-
stimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidi-
gung und Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/
18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76) in der jeweils geltenden Fassung,

4. für Konzessionen aus Artikel 8 der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsver-
gabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt die geltenden Schwel-
lenwerte unverzüglich, nachdem sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht worden sind, im Bundesanzeiger bekannt.

§ 107 Allgemeine Ausnahmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
und Konzessionen
1. zu Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen,
2. für den Erwerb, die Miete oder die Pacht von Grundstücken, vorhandenen

Gebäuden oder anderem unbeweglichem Vermögen sowie Rechten daran,
ungeachtet ihrer Finanzierung,

3. zu Arbeitsverträgen,
4. zu Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der

Gefahrenabwehr, die von gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigun-
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gen erbracht werden und die unter die Referenznummern des Common Pro-
curement Vocabulary 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit
Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung fal-
len; gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen im Sinne dieser Num-
mer sind insbesondere die Hilfsorganisationen, die nach Bundes- oder Lan-
desrecht als Zivil- und Katastrophenschutzorganisationen anerkannt sind.

(2) Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und Konzessionen anzu-
wenden,
1. bei denen die Anwendung dieses Teils den Auftraggeber dazu zwingen

würde, im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren oder der Auftragsaus-
führung Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seiner Ansicht nach wesentli-
chen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des
Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union widerspricht, oder

2. die dem Anwendungsbereich des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe b des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterliegen.

Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Artikels 346 Absatz 1 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union können insbesondere be-
rührt sein, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession verteidigungsindust-
rielle Schlüsseltechnologien betrifft. Ferner können im Fall des Satzes 1 Num-
mer 1 wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Artikels 346 Absatz 1
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union insbe-
sondere berührt sein, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession
1. sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betreffen oder
2. Leistungen betreffen, die

a) für den Grenzschutz, die Bekämpfung des Terrorismus oder der organi-
sierten Kriminalität oder für verdeckte Tätigkeiten der Polizei oder der
Sicherheitskräfte bestimmt sind, oder

b) Verschlüsselung betreffen
und soweit ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit erforderlich ist.

§ 108 Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
die von einem öffentlichen Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 an
eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts vergeben werden,
wenn
1. der öffentliche Auftraggeber über die juristische Person eine ähnliche Kon-

trolle wie über seine eigenen Dienststellen ausübt,
2. mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der Ausführung

von Aufgaben dienen, mit denen sie von dem öffentlichen Auftraggeber oder
von einer anderen juristischen Person, die von diesem kontrolliert wird, be-
traut wurde, und

3. an der juristischen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung besteht,
mit Ausnahme nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung
und Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität, die durch
gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die keinen maßgebli-
chen Einfluss auf die kontrollierte juristische Person vermitteln.
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(2) Die Ausübung einer Kontrolle im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 wird vermutet,
wenn der öffentliche Auftraggeber einen ausschlaggebenden Einfluss auf die
strategischen Ziele und die wesentlichen Entscheidungen der juristischen Per-
son ausübt. Die Kontrolle kann auch durch eine andere juristische Person ausge-
übt werden, die von dem öffentlichen Auftraggeber auf gleiche Weise kontrolliert
wird.
(3) Absatz 1 gilt auch für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die von einer kontrol-
lierten juristischen Person, die zugleich öffentlicher Auftraggeber im Sinne des
§ 99 Nummer 1 bis 3 ist, an den kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber oder
an eine von diesem öffentlichen Auftraggeber kontrollierte andere juristische Per-
son vergeben werden. Voraussetzung ist, dass keine direkte private Kapitalbetei-
ligung an der juristischen Person besteht, die den öffentlichen Auftrag erhalten
soll. Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.
(4) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
bei denen der öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 über
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts zwar keine Kont-
rolle im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ausübt, aber
1. der öffentliche Auftraggeber gemeinsam mit anderen öffentlichen Auftragge-

bern über die juristische Person eine ähnliche Kontrolle ausübt wie jeder der
öffentlichen Auftraggeber über seine eigenen Dienststellen,

2. mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der Ausführung
von Aufgaben dienen, mit denen sie von den öffentlichen Auftraggebern oder
von einer anderen juristischen Person, die von diesen Auftraggebern kontrol-
liert wird, betraut wurde, und

3. an der juristischen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung besteht;
Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(5) Eine gemeinsame Kontrolle im Sinne von Absatz 4 Nummer 1 besteht, wenn
1. sich die beschlussfassenden Organe der juristischen Person aus Vertretern

sämtlicher teilnehmender öffentlicher Auftraggeber zusammensetzen; ein
einzelner Vertreter kann mehrere oder alle teilnehmenden öffentlichen Auf-
traggeber vertreten,

2. die öffentlichen Auftraggeber gemeinsam einen ausschlaggebenden Einfluss
auf die strategischen Ziele und die wesentlichen Entscheidungen der juristi-
schen Person ausüben können und

3. die juristische Person keine Interessen verfolgt, die den Interessen der öffent-
lichen Auftraggeber zuwiderlaufen.

(6) Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf Verträge, die zwischen zwei oder
mehreren öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 ge-
schlossen werden, wenn
1. der Vertrag eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten öffentlichen Auf-

traggebern begründet oder erfüllt, um sicherzustellen, dass die von ihnen
zu erbringenden öffentlichen Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung
gemeinsamer Ziele ausgeführt werden,

2. die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1 ausschließlich durch
Überlegungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse bestimmt
wird und
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3. die öffentlichen Auftraggeber auf dem Markt weniger als 20 Prozent der Tä-
tigkeiten erbringen, die durch die Zusammenarbeit nach Nummer 1 erfasst
sind.

(7) Zur Bestimmung des prozentualen Anteils nach Absatz 1 Nummer 2, Absatz 4
Nummer 2 und Absatz 6 Nummer 3 wird der durchschnittliche Gesamtumsatz
der letzten drei Jahre vor Vergabe des öffentlichen Auftrags oder ein anderer
geeigneter tätigkeitsgestützter Wert herangezogen. Ein geeigneter tätigkeitsge-
stützter Wert sind zum Beispiel die Kosten, die der juristischen Person oder dem
öffentlichen Auftraggeber in dieser Zeit in Bezug auf Liefer-, Bau- und Dienstleis-
tungen entstanden sind. Liegen für die letzten drei Jahre keine Angaben über
den Umsatz oder einen geeigneten alternativen tätigkeitsgestützten Wert wie
zum Beispiel Kosten vor oder sind sie nicht aussagekräftig, genügt es, wenn der
tätigkeitsgestützte Wert insbesondere durch Prognosen über die Geschäftsent-
wicklung glaubhaft gemacht wird.
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend für Sektorenauftraggeber im Sinne
des § 100 Absatz 1 Nummer 1 hinsichtlich der Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen sowie für Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 1 und 2
hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen.

§ 109 Ausnahmen für Vergaben auf der Grundlage internationaler
Verfahrensregeln

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden, wenn öffentliche Aufträge, Wettbewerbe
oder Konzessionen
1. nach Vergabeverfahren zu vergeben oder durchzuführen sind, die festgelegt

werden durch
a) ein Rechtsinstrument, das völkerrechtliche Verpflichtungen begründet,

wie eine im Einklang mit den EU-Verträgen geschlossene internationale
Übereinkunft oder Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des
Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, oder ih-
ren Untereinheiten über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen für ein von
den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes oder zu nutzendes
Projekt, oder

b) eine internationale Organisation oder
2. gemäß den Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder internatio-

nalen Finanzierungseinrichtung bei vollständiger Finanzierung der öffentli-
chen Aufträge und Wettbewerbe durch diese Organisation oder Einrichtung
zu vergeben sind; für den Fall einer überwiegenden Kofinanzierung öffentli-
cher Aufträge und Wettbewerbe durch eine internationale Organisation oder
eine internationale Finanzierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die
anwendbaren Vergabeverfahren.

(2) Für verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge ist § 145
Nummer 7 und für Konzessionen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit
ist § 150 Nummer 7 anzuwenden.
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§ 110 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, die
verschiedene Leistungen zum Gegenstand haben

(1) Öffentliche Aufträge, die verschiedene Leistungen wie Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, werden nach den Vorschriften verge-
ben, denen der Hauptgegenstand des Auftrags zuzuordnen ist. Dasselbe gilt für
die Vergabe von Konzessionen, die sowohl Bau- als auch Dienstleistungen zum
Gegenstand haben.

(2) Der Hauptgegenstand öffentlicher Aufträge und Konzessionen, die
1. teilweise aus Dienstleistungen, die den Vorschriften zur Vergabe von öffentli-

chen Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen im
Sinne des § 130 oder Konzessionen über soziale und andere besondere
Dienstleistungen im Sinne des § 153 unterfallen, und teilweise aus anderen
Dienstleistungen bestehen oder

2. teilweise aus Lieferleistungen und teilweise aus Dienstleistungen bestehen,
wird danach bestimmt, welcher geschätzte Wert der jeweiligen Liefer- oder
Dienstleistungen am höchsten ist.

§ 111 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen,
deren Teile unterschiedlichen rechtlichen Regelungen
unterliegen

(1) Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Auftrags, die jeweils unter-
schiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen, objektiv trennbar, so dürfen ge-
trennte Aufträge für jeden Teil oder darf ein Gesamtauftrag vergeben werden.

(2) Werden getrennte Aufträge vergeben, so wird jeder einzelne Auftrag nach den
Vorschriften vergeben, die auf seine Merkmale anzuwenden sind.

(3) Wird ein Gesamtauftrag vergeben,
1. kann der Auftrag ohne Anwendung dieses Teils vergeben werden, wenn ein

Teil des Auftrags die Voraussetzungen des § 107 Absatz 2 Nummer 1 oder 2
erfüllt und die Vergabe eines Gesamtauftrags aus objektiven Gründen ge-
rechtfertigt ist,

2. kann der Auftrag nach den Vorschriften über die Vergabe von verteidigungs-
oder sicherheitsspezifischen Aufträgen vergeben werden, wenn ein Teil des
Auftrags diesen Vorschriften unterliegt und die Vergabe eines Gesamtauf-
trags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist,

3. sind die Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektoren-
auftraggeber anzuwenden, wenn ein Teil des Auftrags diesen Vorschriften
unterliegt und der Wert dieses Teils den geltenden Schwellenwert erreicht
oder überschreitet; dies gilt auch dann, wenn der andere Teil des Auftrags
den Vorschriften über die Vergabe von Konzessionen unterliegt,

4. sind die Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche
Auftraggeber anzuwenden, wenn ein Teil des Auftrags den Vorschriften zur
Vergabe von Konzessionen und ein anderer Teil des Auftrags den Vorschrif-
ten zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber
unterliegt und wenn der Wert dieses Teils den geltenden Schwellenwert er-
reicht oder überschreitet,
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5. sind die Vorschriften dieses Teils anzuwenden, wenn ein Teil des Auftrags
den Vorschriften dieses Teils und ein anderer Teil des Auftrags sonstigen
Vorschriften außerhalb dieses Teils unterliegt; dies gilt ungeachtet des Wertes
des Teils, der sonstigen Vorschriften außerhalb dieses Teils unterliegen würde
und ungeachtet ihrer rechtlichen Regelung.

(4) Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Auftrags, die jeweils unter-
schiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen, objektiv nicht trennbar,
1. wird der Auftrag nach den Vorschriften vergeben, denen der Hauptgegen-

stand des Auftrags zuzuordnen ist; enthält der Auftrag Elemente einer
Dienstleistungskonzession und eines Lieferauftrags, wird der Hauptgegen-
stand danach bestimmt, welcher geschätzte Wert der jeweiligen Dienst- oder
Lieferleistungen höher ist,

2. kann der Auftrag ohne Anwendung der Vorschriften dieses Teils oder gemäß
den Vorschriften über die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifi-
schen öffentlichen Aufträgen vergeben werden, wenn der Auftrag Elemente
enthält, auf die § 107 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 anzuwenden ist.

(5) Die Entscheidung, einen Gesamtauftrag oder getrennte Aufträge zu vergeben,
darf nicht zu dem Zweck getroffen werden, die Auftragsvergabe von den Vor-
schriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen auszunehmen.

(6) Auf die Vergabe von Konzessionen sind die Absätze 1, 2 und 3 Nummer 1
und 2 sowie die Absätze 4 und 5 entsprechend anzuwenden.

§ 112 Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, die
verschiedene Tätigkeiten umfassen

(1) Umfasst ein öffentlicher Auftrag mehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit
eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 darstellt, dürfen getrennte Aufträge
für die Zwecke jeder einzelnen Tätigkeit oder darf ein Gesamtauftrag vergeben
werden.

(2) Werden getrennte Aufträge vergeben, so wird jeder einzelne Auftrag nach den
Vorschriften vergeben, die auf seine Merkmale anzuwenden sind.

(3) Wird ein Gesamtauftrag vergeben, unterliegt dieser Auftrag den Bestimmun-
gen, die für die Tätigkeit gelten, für die der Auftrag hauptsächlich bestimmt ist.
Ist der Auftrag sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 als auch für
eine Tätigkeit bestimmt, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte umfasst, ist
§ 111 Absatz 3 Nummer 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(4) Die Entscheidung, einen Gesamtauftrag oder getrennte Aufträge zu vergeben,
darf nicht zu dem Zweck getroffen werden, die Auftragsvergabe von den Vor-
schriften dieses Teils auszunehmen.

(5) Ist es objektiv unmöglich, festzustellen, für welche Tätigkeit der Auftrag
hauptsächlich bestimmt ist, unterliegt die Vergabe
1. den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche

Auftraggeber, wenn eine der Tätigkeiten, für die der Auftrag bestimmt ist,
unter diese Vorschriften fällt,

2. den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauf-
traggeber, wenn der Auftrag sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des
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§ 102 als auch für eine Tätigkeit bestimmt ist, die in den Anwendungsbereich
der Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen fallen würde,

3. den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauf-
traggeber, wenn der Auftrag sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des
§ 102 als auch für eine Tätigkeit bestimmt ist, die weder in den Anwendungs-
bereich der Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen noch in den Anwen-
dungsbereich der Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffent-
liche Auftraggeber fallen würde.

(6) Umfasst eine Konzession mehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit eine
Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 darstellt, sind die Absätze 1 bis 4 entspre-
chend anzuwenden. Ist es objektiv unmöglich, festzustellen, für welche Tätigkeit
die Konzession hauptsächlich bestimmt ist, unterliegt die Vergabe
1. den Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im

Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 1, wenn eine der Tätigkeiten, für die die
Konzession bestimmt ist, diesen Bestimmungen und die andere Tätigkeit
den Bestimmungen für die Vergabe von Konzessionen durch Konzessions-
geber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 unterliegt,

2. den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche
Auftraggeber, wenn eine der Tätigkeiten, für die die Konzession bestimmt ist,
unter diese Vorschriften fällt,

3. den Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen, wenn eine der Tätigkeiten,
für die die Konzession bestimmt ist, diesen Vorschriften und die andere Tä-
tigkeit weder den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch
Sektorenauftraggeber noch den Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge durch öffentliche Auftraggeber unterliegt.

§ 113 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zustim-
mung des Bundesrates die Einzelheiten zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen
und Konzessionen sowie zur Ausrichtung von Wettbewerben zu regeln. Diese
Ermächtigung umfasst die Befugnis zur Regelung von Anforderungen an den
Auftragsgegenstand und an das Vergabeverfahren, insbesondere zur Regelung
1. der Schätzung des Auftrags- oder Vertragswertes,
2. der Leistungsbeschreibung, der Bekanntmachung, der Verfahrensarten und

des Ablaufs des Vergabeverfahrens, der Nebenangebote, der Vergabe von
Unteraufträgen sowie der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen,
die soziale und andere besondere Dienstleistungen betreffen,

3. der besonderen Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren und für
Sammelbeschaffungen einschließlich der zentralen Beschaffung,

4. des Sendens, Empfangens, Weiterleitens und Speicherns von Daten ein-
schließlich der Regelungen zum Inkrafttreten der entsprechenden Verpflich-
tungen,

5. der Auswahl und Prüfung der Unternehmen und Angebote sowie des Ab-
schlusses des Vertrags,

6. der Aufhebung des Vergabeverfahrens,
7. der verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Anforderungen im Hinblick

auf den Geheimschutz, auf die allgemeinen Regelungen zur Wahrung der
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Vertraulichkeit, auf die Versorgungssicherheit sowie auf die besonderen Re-
gelungen für die Vergabe von Unteraufträgen,

8. der Voraussetzungen, nach denen Sektorenauftraggeber, Konzessionsgeber
oder Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz von der Verpflichtung zur
Anwendung dieses Teils befreit werden können, sowie des dabei anzuwen-
denden Verfahrens einschließlich der erforderlichen Ermittlungsbefugnisse
des Bundeskartellamtes und der Einzelheiten der Kostenerhebung; Vollstre-
ckungserleichterungen dürfen vorgesehen werden.

Die Rechtsverordnungen sind dem Bundestag zuzuleiten. Die Zuleitung erfolgt
vor der Zuleitung an den Bundesrat. Die Rechtsverordnungen können durch Be-
schluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden. Der Beschluss des
Bundestages wird der Bundesregierung zugeleitet. Hat sich der Bundestag nach
Ablauf von drei Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnungen nicht mit
ihnen befasst, so werden die unveränderten Rechtsverordnungen dem Bundes-
rat zugeleitet.

§ 114 Monitoring und Vergabestatistik

(1) Die obersten Bundesbehörden und die Länder erstatten in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über
die Anwendung der Vorschriften dieses Teils und der aufgrund des § 113 erlasse-
nen Rechtsverordnungen bis zum 15. Februar 2017 und danach auf Anforderung
schriftlich Bericht. Zu berichten ist regelmäßig über die jeweils letzten drei Kalen-
derjahre, die der Anforderung vorausgegangen sind.
(2) Das Statistische Bundesamt erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie eine Vergabestatistik. Zu diesem Zweck übermitteln Auf-
traggeber im Sinne des § 98 an das Statistische Bundesamt Daten zu öffentli-
chen Aufträgen im Sinne des § 103 Absatz 1 unabhängig von deren geschätzten
Auftragswert und zu Konzessionen im Sinne des § 105. Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Einzelheiten der Vergabestatistik sowie der Daten-
übermittlung durch die meldende Stelle einschließlich des technischen Ablaufs,
des Umfangs der zu übermittelnden Daten, der Wertgrenzen für die Erhebung
sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens und der Anwendung der entsprechenden
Verpflichtungen zu regeln.

Abschnitt 2 Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch
öffentliche Auftraggeber

Unterabschnitt 1 Anwendungsbereich

§ 115 Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und
die Ausrichtung von Wettbewerben durch öffentliche Auftraggeber.
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§ 116 Besondere Ausnahmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
durch öffentliche Auftraggeber, wenn diese Aufträge Folgendes zum Gegenstand
haben:
1. Rechtsdienstleistungen, die eine der folgenden Tätigkeiten betreffen:

a) Vertretung eines Mandanten durch einen Rechtsanwalt in
aa) Gerichts- oder Verwaltungsverfahren vor nationalen oder internatio-

nalen Gerichten, Behörden oder Einrichtungen,
bb) nationalen oder internationalen Schiedsgerichts- oder Schlichtungs-

verfahren,
b) Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt, sofern diese zur Vorbereitung

eines Verfahrens im Sinne von Buchstabe a dient oder wenn konkrete
Anhaltspunkte dafür vorliegen und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht,
dass die Angelegenheit, auf die sich die Rechtsberatung bezieht, Gegen-
stand eines solchen Verfahrens werden wird,

c) Beglaubigungen und Beurkundungen, sofern sie von Notaren vorzuneh-
men sind,

d) Tätigkeiten von gerichtlich bestellten Betreuern, Vormündern, Pflegern,
Verfahrensbeiständen, Sachverständigen oder Verwaltern oder sonstige
Rechtsdienstleistungen, deren Erbringer durch ein Gericht dafür bestellt
oder durch Gesetz dazu bestimmt werden, um bestimmte Aufgaben un-
ter der Aufsicht dieser Gerichte wahrzunehmen, oder

e) Tätigkeiten, die zumindest teilweise mit der Ausübung von hoheitlichen
Befugnissen verbunden sind,

2. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, es handelt sich
um Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, die unter die Referenz-
nummern des Common Procurement Vocabulary 73000000-2 bis 73120000-
9, 73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 fallen und bei denen
a) die Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Ge-

brauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit werden und
b) die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird,

3. den Erwerb, die Entwicklung, die Produktion oder die Koproduktion von Sen-
dematerial für audiovisuelle Mediendienste oder Hörfunkmediendienste,
wenn diese Aufträge von Anbietern von audiovisuellen Mediendiensten oder
Hörfunkmediendiensten vergeben werden, die Ausstrahlungszeit oder die
Bereitstellung von Sendungen, wenn diese Aufträge an Anbieter von audiovi-
suellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten vergeben werden,

4. finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Ver-
kauf, dem Ankauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen
Finanzinstrumenten, Dienstleistungen der Zentralbanken sowie mit der Euro-
päischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsme-
chanismus durchgeführte Transaktionen,

5. Kredite und Darlehen, auch im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Ver-
kauf, dem Ankauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Fi-
nanzinstrumenten oder

6. Dienstleistungen, die an einen öffentlichen Auftraggeber nach § 99 Num-
mer 1 bis 3 vergeben werden, der ein auf Gesetz oder Verordnung beruhen-
des ausschließliches Recht hat, die Leistungen zu erbringen.

15



GWB – Auszug § 117

(2) Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und Wettbewerbe anzuwen-
den, die hauptsächlich den Zweck haben, dem öffentlichen Auftraggeber die
Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher Kommunikationsnetze oder die Be-
reitstellung eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste für die
Öffentlichkeit zu ermöglichen.

§ 117 Besondere Ausnahmen für Vergaben, die Verteidigungs-
oder Sicherheitsaspekte umfassen

Bei öffentlichen Aufträgen und Wettbewerben, die Verteidigungs- oder Sicher-
heitsaspekte umfassen, ohne verteidigungs- oder sicherheitsspezifische Auf-
träge zu sein, ist dieser Teil nicht anzuwenden,
1. soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik

Deutschland nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen gewährleistet
werden kann, zum Beispiel durch Anforderungen, die auf den Schutz der
Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die der öffentliche Auftraggeber
im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur Verfügung stellt,

2. soweit die Voraussetzungen des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllt sind,

3. wenn die Vergabe und die Ausführung des Auftrags für geheim erklärt wer-
den oder nach den Rechts- oder Verwaltungsvorschriften besondere Sicher-
heitsmaßnahmen erfordern; Voraussetzung hierfür ist eine Feststellung darü-
ber, dass die betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch weniger
einschneidende Maßnahmen gewährleistet werden können, zum Beispiel
durch Anforderungen, die auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informatio-
nen abzielen,

4. wenn der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die Vergabe oder Durch-
führung nach anderen Vergabeverfahren vorzunehmen, die festgelegt sind
durch
a) eine im Einklang mit den EU-Verträgen geschlossene internationale

Übereinkunft oder Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des
Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, oder ih-
ren Untereinheiten über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen für ein von
den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes oder zu nutzendes
Projekt,

b) eine internationale Übereinkunft oder Vereinbarung im Zusammenhang
mit der Stationierung von Truppen, die Unternehmen betrifft, die ihren
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder einem Staat haben, der
nicht Vertragspartei des Übereinkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraums ist, oder

c) eine internationale Organisation oder
5. wenn der öffentliche Auftraggeber gemäß den Vergaberegeln einer internatio-

nalen Organisation oder internationalen Finanzierungseinrichtung einen öf-
fentlichen Auftrag vergibt oder einen Wettbewerb ausrichtet und dieser öf-
fentliche Auftrag oder Wettbewerb vollständig durch diese Organisation oder
Einrichtung finanziert wird. Im Falle einer überwiegenden Kofinanzierung
durch eine internationale Organisation oder eine internationale Finanzie-
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rungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die anwendbaren Vergabever-
fahren.

§ 118 Bestimmten Auftragnehmern vorbehaltene öffentliche
Aufträge

(1) Öffentliche Auftraggeber können das Recht zur Teilnahme an Vergabeverfah-
ren Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Unternehmen vorbehal-
ten, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit
Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist, oder bestimmen, dass
öffentliche Aufträge im Rahmen von Programmen mit geschützten Beschäfti-
gungsverhältnissen durchzuführen sind.
(2) Voraussetzung ist, dass mindestens 30 Prozent der in diesen Werkstätten
oder Unternehmen Beschäftigten Menschen mit Behinderungen oder benachtei-
ligte Personen sind.

Unterabschnitt 2 Vergabeverfahren und Auftragsausführung

§ 119 Verfahrensarten

(1) Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren, im nicht
offenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder
in der Innovationspartnerschaft.
(2) Öffentlichen Auftraggebern stehen das offene Verfahren und das nicht offene
Verfahren, das stets einen Teilnahmewettbewerb erfordert, nach ihrer Wahl zur
Verfügung. Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies
aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.
(3) Das offene Verfahren ist ein Verfahren, in dem der öffentliche Auftraggeber
eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angebo-
ten auffordert.
(4) Das nicht offene Verfahren ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftrag-
geber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte
Anzahl von Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminie-
renden Kriterien auswählt (Teilnahmewettbewerb), die er zur Abgabe von Ange-
boten auffordert.
(5) Das Verhandlungsverfahren ist ein Verfahren, bei dem sich der öffentliche Auf-
traggeber mit oder ohne Teilnahmewettbewerb an ausgewählte Unternehmen
wendet, um mit einem oder mehreren dieser Unternehmen über die Angebote
zu verhandeln.
(6) Der wettbewerbliche Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge
mit dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse
des öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können. Nach einem
Teilnahmewettbewerb eröffnet der öffentliche Auftraggeber mit den ausgewähl-
ten Unternehmen einen Dialog zur Erörterung aller Aspekte der Auftragsvergabe.
(7) Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer,
noch nicht auf dem Markt verfügbarer Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen und
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zum anschließenden Erwerb der daraus hervorgehenden Leistungen. Nach ei-
nem Teilnahmewettbewerb verhandelt der öffentliche Auftraggeber in mehreren
Phasen mit den ausgewählten Unternehmen über die Erst- und Folgeangebote.

§ 120 Besondere Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren

(1) Ein dynamisches Beschaffungssystem ist ein zeitlich befristetes, ausschließ-
lich elektronisches Verfahren zur Beschaffung marktüblicher Leistungen, bei de-
nen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Merkmale den Anforderungen des
öffentlichen Auftraggebers genügen.

(2) Eine elektronische Auktion ist ein sich schrittweise wiederholendes elektroni-
sches Verfahren zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots. Jeder elektroni-
schen Auktion geht eine vollständige erste Bewertung aller Angebote voraus.

(3) Ein elektronischer Katalog ist ein auf der Grundlage der Leistungsbeschrei-
bung erstelltes Verzeichnis der zu beschaffenden Liefer-, Bau- und Dienstleistun-
gen in einem elektronischen Format. Er kann insbesondere beim Abschluss von
Rahmenvereinbarungen eingesetzt werden und Abbildungen, Preisinformationen
und Produktbeschreibungen umfassen.

(4) Eine zentrale Beschaffungsstelle ist ein öffentlicher Auftraggeber, der für an-
dere öffentliche Auftraggeber dauerhaft Liefer- und Dienstleistungen beschafft,
öffentliche Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarungen abschließt (zentrale Be-
schaffungstätigkeit). Öffentliche Auftraggeber können Liefer- und Dienstleistun-
gen von zentralen Beschaffungsstellen erwerben oder Liefer-, Bau- und Dienst-
leistungsaufträge mittels zentraler Beschaffungsstellen vergeben. Öffentliche
Aufträge zur Ausübung zentraler Beschaffungstätigkeiten können an eine zent-
rale Beschaffungsstelle vergeben werden, ohne ein Vergabeverfahren nach den
Vorschriften dieses Teils durchzuführen. Derartige Dienstleistungsaufträge kön-
nen auch Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei der Vorbereitung oder
Durchführung von Vergabeverfahren umfassen. Die Teile 1 bis 3 bleiben unbe-
rührt.

§ 121 Leistungsbeschreibung

(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig und
erschöpfend wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Un-
ternehmen im gleichen Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander ver-
glichen werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder
Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, de-
ren Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie die Umstände
und Bedingungen der Leistungserbringung.

(2) Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche Perso-
nen vorgesehen sind, sind bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung außer
in ordnungsgemäß begründeten Fällen die Zugänglichkeitskriterien für Men-
schen mit Behinderungen oder die Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen.

(3) Die Leistungsbeschreibung ist den Vergabeunterlagen beizufügen.
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§ 122 Eignung

(1) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete)
Unternehmen vergeben, die nicht nach den §§ 123 oder 124 ausgeschlossen
worden sind.

(2) Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den öffentlichen Auftragge-
ber im Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen Auftrags
festgelegten Kriterien (Eignungskriterien) erfüllt. Die Eignungskriterien dürfen
ausschließlich Folgendes betreffen:
1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,
2. wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,
3. technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

(3) Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen
nach den §§ 123 und 124 kann ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Prä-
qualifizierungssystemen erbracht werden.

(4) Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu
diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind in der Auftragsbe-
kanntmachung, der Vorinformation oder der Aufforderung zur Interessensbestäti-
gung aufzuführen.

§ 123 Zwingende Ausschlussgründe

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass
eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist,
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist
wegen einer Straftat nach:
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des

Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des
Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teil-
nahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung
finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder
teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat
nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig er-
langter Vermögenswerte),

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der
Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat ge-
gen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die
von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftli-
chen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und
Bestechung im Gesundheitswesen),
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7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Man-
datsträgern),

8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Beste-
chung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslän-
dische und internationale Bedienstete),

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Be-
stechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationa-
lem Geschäftsverkehr) oder

10. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbu-
ches (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der
Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absat-
zes 1 stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den
vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verant-
wortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsfüh-
rung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben

oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies
durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsent-
scheidung festgestellt wurde oder

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung
einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können.

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen da-
durch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zah-
lung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich
Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies
aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem
Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwin-
genden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss
offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt.

§ 124 Fakultative Ausschlussgründe

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens
von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich ge-

gen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen versto-
ßen hat,

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unterneh-
mens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt
oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels

20



§ 125 GWB – Auszug

Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liqui-
dation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine
schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unterneh-
mens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,

4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt,
dass das Unternehmen mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen
oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewir-
ken,

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht,
der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auf-
traggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beein-
trächtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnah-
men nicht wirksam beseitigt werden kann,

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen be-
reits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese
Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maß-
nahmen beseitigt werden kann,

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines
früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fort-
dauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu
Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,

8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien
eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten
hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,
oder

9. das Unternehmen
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers

in unzulässiger Weise zu beeinflussen,
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzu-

lässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder
c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die

die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich be-
einflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermit-
teln.

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes,
§ 19 des Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes bleiben unberührt.

§ 125 Selbstreinigung

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Aus-
schlussgrund nach § 123 oder § 124 vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem
Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es
1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden

einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet
hat,
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2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten
und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch
eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentli-
chen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu ver-
meiden.

§ 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt.
(2) Öffentliche Auftraggeber bewerten die von dem Unternehmen ergriffenen
Selbstreinigungsmaßnahmen und berücksichtigen dabei die Schwere und die
besonderen Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens. Erachten die öffent-
lichen Auftraggeber die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens als un-
zureichend, so begründen sie diese Entscheidung gegenüber dem Unterneh-
men.

§ 126 Zulässiger Zeitraum für Ausschlüsse

Wenn ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, keine oder keine
ausreichenden Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 ergriffen hat, darf es
1. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 höchstens fünf Jahre ab

dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung von der Teilnahme an Vergabever-
fahren ausgeschlossen werden,

2. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 124 höchstens drei Jahre ab
dem betreffenden Ereignis von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden.

§ 127 Zuschlag

(1) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür
ist eine Bewertung des öffentlichen Auftraggebers, ob und inwieweit das Ange-
bot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot
bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermitt-
lung können neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, umweltbezo-
gene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden.
(2) Verbindliche Vorschriften zur Preisgestaltung sind bei der Ermittlung des wirt-
schaftlichsten Angebots zu beachten.
(3) Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen. Diese Verbindung ist auch dann anzunehmen, wenn sich ein Zuschlags-
kriterium auf Prozesse im Zusammenhang mit der Herstellung, Bereitstellung
oder Entsorgung der Leistung, auf den Handel mit der Leistung oder auf ein
anderes Stadium im Lebenszyklus der Leistung bezieht, auch wenn sich diese
Faktoren nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstandes aus-
wirken.
(4) Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die
Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag
nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist,
ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen. Lassen öffentliche
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Auftraggeber Nebenangebote zu, legen sie die Zuschlagskriterien so fest, dass
sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind.
(5) Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung müssen in der Auftragsbe-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen aufgeführt werden.

§ 128 Auftragsausführung

(1) Unternehmen haben bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für sie
geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere Steuern, Abga-
ben und Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten, die arbeitsschutzrechtli-
chen Regelungen einzuhalten und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindest-
entgelts zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarif-
vertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für all-
gemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung ver-
bindlich vorgegeben werden.
(2) Öffentliche Auftraggeber können darüber hinaus besondere Bedingungen für
die Ausführung eines Auftrags (Ausführungsbedingungen) festlegen, sofern
diese mit dem Auftragsgegenstand entsprechend § 127 Absatz 3 in Verbindung
stehen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich aus der Auftragsbekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen ergeben. Sie können insbesondere wirt-
schaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder beschäfti-
gungspolitische Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen
umfassen.

§ 129 Zwingend zu berücksichtigende Ausführungsbedingungen

Ausführungsbedingungen, die der öffentliche Auftraggeber dem beauftragten
Unternehmen verbindlich vorzugeben hat, dürfen nur aufgrund eines Bundes-
oder Landesgesetzes festgelegt werden.

§§ 129a bis 129b (weggefallen)

§ 130 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und
andere besondere Dienstleistungen

(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere beson-
dere Dienstleistungen im Sinne des Anhangs XIV der Richtlinie 2014/24/EU ste-
hen öffentlichen Auftraggebern das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren,
das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, der wettbewerbliche Dia-
log und die Innovationspartnerschaft nach ihrer Wahl zur Verfügung. Ein Ver-
handlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb steht nur zur Verfügung, soweit
dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.
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(2) Abweichend von § 132 Absatz 3 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags
über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne des Anhangs XIV
der Richtlinie 2014/24/EU ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens
zulässig, wenn der Wert der Änderung nicht mehr als 20 Prozent des ursprüngli-
chen Auftragswertes beträgt.

§ 131 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über
Personenverkehrsleistungen im Eisenbahnverkehr

(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, deren Gegenstand Personenver-
kehrsleistungen im Eisenbahnverkehr sind, stehen öffentlichen Auftraggebern
das offene und das nicht offene Verfahren, das Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb, der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartner-
schaft nach ihrer Wahl zur Verfügung. Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnah-
mewettbewerb steht nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes
gestattet ist.
(2) Anstelle des § 108 Absatz 1 ist Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Ra-
tes (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) anzuwenden. Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 7
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bleiben unberührt.
(3) Öffentliche Auftraggeber, die öffentliche Aufträge im Sinne von Absatz 1 ver-
geben, sollen gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ver-
langen, dass bei einem Wechsel des Betreibers der Personenverkehrsleistung
der ausgewählte Betreiber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim
bisherigen Betreiber für die Erbringung dieser Verkehrsleistung beschäftigt wa-
ren, übernimmt und ihnen die Rechte gewährt, auf die sie Anspruch hätten, wenn
ein Übergang gemäß § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt wäre. Für
den Fall, dass ein öffentlicher Auftraggeber die Übernahme von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern im Sinne von Satz 1 verlangt, beschränkt sich das Ver-
langen auf diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für die Erbrin-
gung der übergehenden Verkehrsleistung unmittelbar erforderlich sind. Der
öffentliche Auftraggeber soll Regelungen vorsehen, durch die eine missbräuchli-
che Anpassung tarifvertraglicher Regelungen zu Lasten des neuen Betreibers
zwischen der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung und der Über-
nahme des Betriebes ausgeschlossen wird. Der bisherige Betreiber ist nach Auf-
forderung durch den öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, alle hierzu erforderli-
chen Angaben zu machen.

§ 132 Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit

(1) Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertrags-
laufzeit erfordern ein neues Vergabeverfahren. Wesentlich sind Änderungen, die
dazu führen, dass sich der öffentliche Auftrag erheblich von dem ursprünglich
vergebenen öffentlichen Auftrag unterscheidet. Eine wesentliche Änderung liegt
insbesondere vor, wenn
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1. mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ur-
sprüngliche Vergabeverfahren gegolten hätten,
a) die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten,
b) die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder
c) das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten,

2. mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags
zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ur-
sprünglichen Auftrag nicht vorgesehen war,

3. mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausgewei-
tet wird oder

4. ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den in Absatz 2
Satz 1 Nummer 4 vorgesehenen Fällen ersetzt.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags
ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn
1. in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig formu-

lierte Überprüfungsklauseln oder Optionen vorgesehen sind, die Angaben zu
Art, Umfang und Voraussetzungen möglicher Auftragsänderungen enthalten,
und sich aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht
verändert,

2. zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind,
die nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und
ein Wechsel des Auftragnehmers
a) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und
b) mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für

den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre,
3. die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden ist, die der

öffentliche Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen
konnte, und sich aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags
nicht verändert oder

4. ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt
a) aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1,
b) aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ur-

sprünglich festgelegten Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge
einer Unternehmensumstrukturierung, wie zum Beispiel durch Über-
nahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, ganz oder teilweise
an die Stelle des ursprünglichen Auftragnehmers tritt, sofern dies keine
weiteren wesentlichen Änderungen im Sinne des Absatzes 1 zur Folge
hat, oder

c) aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die Ver-
pflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftrag-
nehmern übernimmt.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 50
Prozent des Wertes des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Bei mehreren
aufeinander folgenden Änderungen des Auftrags gilt diese Beschränkung für den
Wert jeder einzelnen Änderung, sofern die Änderungen nicht mit dem Ziel vorge-
nommen werden, die Vorschriften dieses Teils zu umgehen.

(3) Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen
Vergabeverfahrens ist ferner zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auf-
trags nicht ändert und der Wert der Änderung
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1. die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 nicht übersteigt und
2. bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als 10 Prozent und bei

Bauaufträgen nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes
beträgt.

Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Ände-
rungen maßgeblich.
(4) Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, wird für die Wertberechnung ge-
mäß Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie gemäß Absatz 3 der höhere Preis als Referenz-
wert herangezogen.
(5) Änderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der
Europäischen Union bekannt zu machen.

§ 133 Kündigung von öffentlichen Aufträgen in besonderen Fällen

(1) Unbeschadet des § 135 können öffentliche Auftraggeber einen öffentlichen
Auftrag während der Vertragslaufzeit kündigen, wenn
1. eine wesentliche Änderung vorgenommen wurde, die nach § 132 ein neues

Vergabeverfahren erfordert hätte,
2. zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ein zwingender Ausschlussgrund nach

§ 123 Absatz 1 bis 4 vorlag oder
3. der öffentliche Auftrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtun-

gen aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder
aus den Vorschriften dieses Teils, die der Europäische Gerichtshof in einem
Verfahren nach Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union festgestellt hat, nicht an den Auftragnehmer hätte vergeben
werden dürfen.

(2) Wird ein öffentlicher Auftrag gemäß Absatz 1 gekündigt, kann der Auftragneh-
mer einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung ver-
langen. Im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 steht dem Auftragnehmer ein An-
spruch auf Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge
der Kündigung für den öffentlichen Auftraggeber nicht von Interesse sind.
(3) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung
nicht ausgeschlossen.

§ 134 Informations- und Wartepflicht

(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksich-
tigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot ange-
nommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung
ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unver-
züglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Infor-
mation über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergan-
gen ist.
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg
oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist
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beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber;
auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht
an.
(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren
ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im
Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge können öffentliche Auf-
traggeber beschließen, bestimmte Informationen über die Zuschlagserteilung
oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Of-
fenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen Interesse, insbeson-
dere Verteidigungs- oder Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte ge-
schäftliche Interessen von Unternehmen schädigt oder den lauteren Wettbewerb
zwischen ihnen beeinträchtigen könnte.

§ 135 Unwirksamkeit

(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche
Auftraggeber
1. gegen § 134 verstoßen hat oder
2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im

Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund
Gesetzes gestattet ist,

und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information
der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Ver-
tragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsver-
gabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn
1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne

vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union zulässig ist,

2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europä-
ischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag
abzuschließen, und

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen,
gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung,
abgeschlossen wurde.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontakt-
daten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegen-
stands, die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unterneh-
mens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
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Abschnitt 3 Vergabe von öffentlichen Aufträgen in
besonderen Bereichen und von Konzessionen

Unterabschnitt 1 Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch
Sektorenauftraggeber

§ 136 Anwendungsbereich

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen und die Ausrichtung von Wettbewerben durch Sektorenauftraggeber zum
Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit.

§ 137 Besondere Ausnahmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
durch Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit,
wenn die Aufträge Folgendes zum Gegenstand haben:
1. Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 1,
2. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1

Nummer 2,
3. Ausstrahlungszeit oder Bereitstellung von Sendungen, wenn diese Aufträge

an Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten
vergeben werden,

4. finanzielle Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 4,
5. Kredite und Darlehen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 5,
6. Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 6, wenn diese Auf-

träge aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden,
7. die Beschaffung von Wasser im Rahmen der Trinkwasserversorgung,
8. die Beschaffung von Energie oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung

im Rahmen der Energieversorgung oder
9. die Weiterveräußerung oder Vermietung an Dritte, wenn

a) dem Sektorenauftraggeber kein besonderes oder ausschließliches Recht
zum Verkauf oder zur Vermietung des Auftragsgegenstandes zusteht und

b) andere Unternehmen die Möglichkeit haben, den Auftragsgegenstand
unter den gleichen Bedingungen wie der betreffende Sektorenauftragge-
ber zu verkaufen oder zu vermieten.

(2) Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen und die Ausrichtung von Wettbewerben, die Folgendes zum Gegenstand
haben:
1. Liefer-, Bau- und Dienstleistungen sowie die Ausrichtung von Wettbewerben

durch Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2, soweit sie an-
deren Zwecken dienen als einer Sektorentätigkeit, oder

2. die Durchführung von Sektorentätigkeiten außerhalb des Gebietes der Euro-
päischen Union, wenn der Auftrag in einer Weise vergeben wird, die nicht mit
der tatsächlichen Nutzung eines Netzes oder einer Anlage innerhalb dieses
Gebietes verbunden ist.
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§ 138 Besondere Ausnahme für die Vergabe an verbundene
Unternehmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
1. die ein Sektorenauftraggeber an ein verbundenes Unternehmen vergibt oder
2. die ein Gemeinschaftsunternehmen, das ausschließlich mehrere Sektoren-

auftraggeber zur Durchführung einer Sektorentätigkeit gebildet haben, an ein
Unternehmen vergibt, das mit einem dieser Sektorenauftraggeber verbunden
ist.

(2) Ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist
1. ein Unternehmen, dessen Jahresabschluss mit dem Jahresabschluss des

Auftraggebers in einem Konzernabschluss eines Mutterunternehmens ent-
sprechend § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs nach den Vorschriften
über die Vollkonsolidierung einzubeziehen ist, oder

2. ein Unternehmen, das
a) mittelbar oder unmittelbar einem beherrschenden Einfluss nach § 100

Absatz 3 des Sektorenauftraggebers unterliegen kann,
b) einen beherrschenden Einfluss nach § 100 Absatz 3 auf den Sektorenauf-

traggeber ausüben kann oder
c) gemeinsam mit dem Auftraggeber aufgrund der Eigentumsverhältnisse,

der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Be-
stimmungen dem beherrschenden Einfluss nach § 100 Absatz 3 eines
anderen Unternehmens unterliegt.

(3) Absatz 1 gilt für Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträge, sofern unter Be-
rücksichtigung aller Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen, die von dem verbunde-
nen Unternehmen während der letzten drei Jahre in der Europäischen Union
erbracht wurden, mindestens 80 Prozent des im jeweiligen Leistungssektor ins-
gesamt erzielten durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens aus der Er-
bringung von Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen für den Sektorenauftraggeber
oder andere mit ihm verbundene Unternehmen stammen.
(4) Werden gleiche oder gleichartige Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen von
mehr als einem mit dem Sektorenauftraggeber verbundenen und mit ihm wirt-
schaftlich zusammengeschlossenen Unternehmen erbracht, so werden die Pro-
zentsätze nach Absatz 3 unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes errech-
net, den diese verbundenen Unternehmen mit der Erbringung der jeweiligen
Liefer-, Dienst- oder Bauleistung erzielen.
(5) Liegen für die letzten drei Jahre keine Umsatzzahlen vor, genügt es, wenn das
Unternehmen etwa durch Prognosen über die Tätigkeitsentwicklung glaubhaft
macht, dass die Erreichung des nach Absatz 3 geforderten Umsatzziels wahr-
scheinlich ist.

§ 139 Besondere Ausnahme für die Vergabe durch oder an ein
Gemeinschaftsunternehmen

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen,
1. die ein Gemeinschaftsunternehmen, das mehrere Sektorenauftraggeber aus-

schließlich zur Durchführung von Sektorentätigkeiten gebildet haben, an ei-
nen dieser Auftraggeber vergibt oder
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2. die ein Sektorenauftraggeber, der einem Gemeinschaftsunternehmen im
Sinne der Nummer 1 angehört, an dieses Gemeinschaftsunternehmen ver-
gibt.

(2) Voraussetzung ist, dass
1. das Gemeinschaftsunternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gebil-

det wurde, um die betreffende Sektorentätigkeit während eines Zeitraums
von mindestens drei Jahren durchzuführen, und

2. in dem Gründungsakt des Gemeinschaftsunternehmens festgelegt wird,
dass die das Gemeinschaftsunternehmen bildenden Sektorenauftraggeber
dem Gemeinschaftsunternehmen mindestens während desselben Zeitraums
angehören werden.

§ 140 Besondere Ausnahme für unmittelbar dem Wettbewerb
ausgesetzte Tätigkeiten

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf öffentliche Aufträge, die zum Zweck der
Ausübung einer Sektorentätigkeit vergeben werden, wenn die Sektorentätigkeit
unmittelbar dem Wettbewerb auf Märkten ausgesetzt ist, die keiner Zugangsbe-
schränkung unterliegen. Dasselbe gilt für Wettbewerbe, die im Zusammenhang
mit der Sektorentätigkeit ausgerichtet werden.
(2) Für Gutachten und Stellungnahmen, die aufgrund der nach § 113 Satz 2
Nummer 8 erlassenen Rechtsverordnung vorgenommen werden, erhebt das
Bundeskartellamt Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des Verwal-
tungsaufwands. § 62 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1, Satz 2 Nummer 1,
Satz 3 und 4, Absatz 5 Satz 1 sowie Absatz 6 Satz 1 Nummer 2, Satz 2 und 3
gilt entsprechend. Hinsichtlich der Möglichkeit zur Beschwerde über die Kosten-
entscheidung gilt § 73 Absatz 1 und 4 entsprechend.

§ 141 Verfahrensarten

(1) Sektorenauftraggebern stehen das offene Verfahren, das nicht offene Verfah-
ren, das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und der wettbewerbli-
che Dialog nach ihrer Wahl zur Verfügung.
(2) Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb und die Innovations-
partnerschaft stehen nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes
gestattet ist.

§ 142 Sonstige anwendbare Vorschriften

Im Übrigen gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauf-
traggeber zum Zweck der Ausübung von Sektorentätigkeiten die §§ 118 und
119, soweit in § 141 nicht abweichend geregelt, die §§ 120 bis 129, 130 in Ver-
bindung mit Anhang XVII der Richtlinie 2014/25/EU sowie die §§ 131 bis 135 mit
der Maßgabe entsprechend, dass
1. Sektorenauftraggeber abweichend von § 122 Absatz 1 und 2 die Unterneh-

men anhand objektiver Kriterien auswählen, die allen interessierten Unter-
nehmen zugänglich sind,
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2. Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 ein Unternehmen
nach § 123 ausschließen können, aber nicht ausschließen müssen,

3. § 132 Absatz 2 Satz 2 und 3 nicht anzuwenden ist.

§ 143 Regelung für Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz

(1) Sektorenauftraggeber, die nach dem Bundesberggesetz berechtigt sind,
Erdöl, Gas, Kohle oder andere feste Brennstoffe aufzusuchen oder zu gewinnen,
müssen bei der Vergabe von Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträgen ober-
halb der Schwellenwerte nach § 106 Absatz 2 Nummer 2 zur Durchführung der
Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen festen Brenn-
stoffen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientier-
ten Auftragsvergabe beachten. Insbesondere müssen sie Unternehmen, die ein
Interesse an einem solchen Auftrag haben können, ausreichend informieren und
bei der Auftragsvergabe objektive Kriterien zugrunde legen. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand die Beschaffung
von Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung ist.
(2) Die Auftraggeber nach Absatz 1 erteilen der Europäischen Kommission über
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Auskunft über die Vergabe
der unter diese Vorschrift fallenden Aufträge nach Maßgabe der Entscheidung
93/327/EWG der Kommission vom 13. Mai 1993 zur Festlegung der Voraus-
setzungen, unter denen die öffentlichen Auftraggeber, die geographisch abge-
grenzte Gebiete zum Zwecke der Suche oder Förderung von Erdöl, Gas, Kohle
oder anderen Festbrennstoffen nutzen, der Kommission Auskunft über die von
ihnen vergebenen Aufträge zu erteilen haben (ABl. L 129 vom 27.5.1993, S. 25).
Sie können über das Verfahren gemäß der Rechtsverordnung nach § 113 Satz 2
Nummer 8 unter den dort geregelten Voraussetzungen eine Befreiung von der
Pflicht zur Anwendung dieser Bestimmung erreichen.

Unterabschnitt 2 Vergabe von verteidigungs- oder
sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen

§ 144 Anwendungsbereich

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs- oder
sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber
und Sektorenauftraggeber.

§ 145 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von verteidigungs-
oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs- oder sicher-
heitsspezifischen öffentlichen Aufträgen, die
1. den Zwecken nachrichtendienstlicher Tätigkeiten dienen,
2. im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das

a) auf Forschung und Entwicklung beruht und
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b) mit mindestens einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union für
die Entwicklung eines neuen Produkts und gegebenenfalls die späteren
Phasen des gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus dieses Pro-
dukts durchgeführt wird;

beim Abschluss eines solchen Abkommens teilt die Europäische Kommis-
sion den Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben an den Gesamt-
kosten des Programms, die Vereinbarung über die Kostenteilung und gege-
benenfalls den geplanten Anteil der Beschaffungen je Mitgliedstaat mit,

3. in einem Staat außerhalb der Europäischen Union vergeben werden; zu die-
sen Aufträgen gehören auch zivile Beschaffungen im Rahmen des Einsatzes
von Streitkräften oder von Polizeien des Bundes oder der Länder außerhalb
des Gebiets der Europäischen Union, wenn der Einsatz es erfordert, dass im
Einsatzgebiet ansässige Unternehmen beauftragt werden; zivile Beschaffun-
gen sind Beschaffungen nicht-militärischer Produkte und Beschaffungen von
Bau- oder Dienstleistungen für logistische Zwecke,

4. die Bundesregierung, eine Landesregierung oder eine Gebietskörperschaft
an eine andere Regierung oder an eine Gebietskörperschaft eines anderen
Staates vergibt und die Folgendes zum Gegenstand haben:
a) die Lieferung von Militärausrüstung im Sinne des § 104 Absatz 2 oder die

Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauf-
trags im Sinne des § 104 Absatz 3 vergeben wird,

b) Bau- und Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit die-
ser Ausrüstung stehen,

c) Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder
d) Bau- und Dienstleistungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauf-

trags im Sinne des § 104 Absatz 3 vergeben werden,
5. Finanzdienstleistungen mit Ausnahme von Versicherungsdienstleistungen

zum Gegenstand haben,
6. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen zum Gegenstand haben, es

sei denn, die Ergebnisse werden ausschließlich Eigentum des Auftraggebers
für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit und die
Dienstleistung wird vollständig durch den Auftraggeber vergütet, oder

7. besonderen Verfahrensregeln unterliegen,
a) die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen

Vereinbarung ergeben, das oder die zwischen einem oder mehreren Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und einem oder mehreren Staaten,
die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, geschlossen wurde,

b) die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen
Vereinbarung im Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen er-
geben, das oder die Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Staates betrifft, oder

c) die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwe-
cke Beschaffungen tätigt oder wenn ein Mitgliedstaat öffentliche Aufträge
nach diesen Regeln vergeben muss.
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§ 146 Verfahrensarten

Bei der Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen
Aufträgen stehen öffentlichen Auftraggebern und Sektorenauftraggebern das
nicht offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
nach ihrer Wahl zur Verfügung. Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewett-
bewerb und der wettbewerbliche Dialog stehen nur zur Verfügung, soweit dies
aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist.

§ 147 Sonstige anwendbare Vorschriften

Im Übrigen gelten für die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifi-
schen öffentlichen Aufträgen die §§ 119, 120, 121 Absatz 1 und 3 sowie die
§§ 122 bis 135 mit der Maßgabe entsprechend, dass ein Unternehmen gemäß
§ 124 Absatz 1 auch dann von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden kann, wenn das Unternehmen nicht die erforderliche Vertrau-
enswürdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale Sicherheit auszuschließen.
Der Nachweis, dass Risiken für die nationale Sicherheit nicht auszuschließen
sind, kann auch mit Hilfe geschützter Datenquellen erfolgen.

Unterabschnitt 3 Vergabe von Konzessionen

§ 148 Anwendungsbereich

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von Konzessionen durch
Konzessionsgeber.

§ 149 Besondere Ausnahmen

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von:
1. Konzessionen zu Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Num-

mer 1,
2. Konzessionen zu Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Sinne

des § 116 Absatz 1 Nummer 2,
3. Konzessionen zu audiovisuellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiens-

ten im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 3,
4. Konzessionen zu finanziellen Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1

Nummer 4,
5. Konzessionen zu Krediten und Darlehen im Sinne des § 116 Absatz 1 Num-

mer 5,
6. Dienstleistungskonzessionen, die an einen Konzessionsgeber nach § 101

Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 aufgrund eines auf Gesetz oder Verord-
nung beruhenden ausschließlichen Rechts vergeben werden,

7. Dienstleistungskonzessionen, die an ein Unternehmen aufgrund eines aus-
schließlichen Rechts vergeben werden, das diesem im Einklang mit den nati-
onalen und unionsrechtlichen Rechtsvorschriften über den Marktzugang für
Tätigkeiten nach § 102 Absatz 2 bis 6 gewährt wurde; ausgenommen hiervon
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sind Dienstleistungskonzessionen für Tätigkeiten, für die die Unionsvorschrif-
ten keine branchenspezifischen Transparenzverpflichtungen vorsehen; Auf-
traggeber, die einem Unternehmen ein ausschließliches Recht im Sinne die-
ser Vorschrift gewähren, setzen die Europäische Kommission hierüber
binnen eines Monats nach Gewährung dieses Rechts in Kenntnis,

8. Konzessionen, die hauptsächlich dazu dienen, dem Konzessionsgeber im
Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 1 die Bereitstellung oder den Betrieb öf-
fentlicher Kommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder mehrerer
elektronischer Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen,

9. Konzessionen im Bereich Wasser, die
a) die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der

Allgemeinheit im Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport
oder der Verteilung von Trinkwasser oder die Einspeisung von Trinkwas-
ser in diese Netze betreffen oder

b) mit einer Tätigkeit nach Buchstabe a im Zusammenhang stehen und ei-
nen der nachfolgend aufgeführten Gegenstände haben:
aa) Wasserbau-, Bewässerungs- und Entwässerungsvorhaben, sofern

die zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20
Prozent der Gesamtwassermenge ausmacht, die mit den entspre-
chenden Vorhaben oder Bewässerungs- oder Entwässerungsanla-
gen zur Verfügung gestellt wird, oder

bb) Abwasserbeseitigung oder -behandlung,
10. Dienstleistungskonzessionen zu Lotteriedienstleistungen, die unter die Refe-

renznummer des Common Procurement Vocabulary 92351100-7 fallen, und
die einem Unternehmen auf der Grundlage eines ausschließlichen Rechts
gewährt werden,

11. Konzessionen, die Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 Num-
mer 2 und 3 zur Durchführung ihrer Tätigkeiten in einem nicht der Europäi-
schen Union angehörenden Staat in einer Weise vergeben, die nicht mit der
physischen Nutzung eines Netzes oder geografischen Gebiets in der Europä-
ischen Union verbunden ist, oder

12. Konzessionen, die im Bereich der Luftverkehrsdienste auf der Grundlage der
Erteilung einer Betriebsgenehmigung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1008/
2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008
über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiens-
ten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3) vergeben werden,
oder von Konzessionen, die die Beförderung von Personen im Sinne des § 1
des Personenbeförderungsgesetzes betreffen.

§ 150 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von Konzessionen
in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von Konzessionen in den Berei-
chen Verteidigung und Sicherheit,
1. bei denen die Anwendung der Vorschriften dieses Teils den Konzessionsge-

ber verpflichten würde, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Erach-
tens den wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutsch-
land zuwiderläuft, oder wenn die Vergabe und Durchführung der Konzession
als geheim zu erklären sind oder von besonderen Sicherheitsmaßnahmen

34



§ 151 GWB – Auszug

gemäß den geltenden Rechts- oder Verwaltungsvorschriften begleitet sein
müssen, sofern der Konzessionsgeber festgestellt hat, dass die betreffenden
wesentlichen Interessen nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen
gewahrt werden können, wie beispielsweise durch Anforderungen, die auf
den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die Konzessions-
geber im Rahmen eines Konzessionsvergabeverfahrens zur Verfügung stel-
len,

2. die im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das
a) auf Forschung und Entwicklung beruht und
b) mit mindestens einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union für

die Entwicklung eines neuen Produkts und gegebenenfalls die späteren
Phasen des gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus dieses Pro-
dukts durchgeführt wird,

3. die die Bundesregierung an eine andere Regierung für in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Militärausrüstung oder sensibler Ausrüstung stehende
Bau- und Dienstleistungen oder für Bau- und Dienstleistungen speziell für
militärische Zwecke oder für sensible Bau- und Dienstleistungen vergibt,

4. die in einem Staat, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ist, im Rahmen des Einsatzes von Truppen
außerhalb des Gebiets der Europäischen Union vergeben werden, wenn der
Einsatz erfordert, dass diese Konzessionen an im Einsatzgebiet ansässige
Unternehmen vergeben werden,

5. die durch andere Ausnahmevorschriften dieses Teils erfasst werden,
6. die nicht bereits gemäß den Nummern 1 bis 5 ausgeschlossen sind, wenn

der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen garantiert werden
kann, wie beispielsweise durch Anforderungen, die auf den Schutz der Ver-
traulichkeit der Informationen abzielen, die Konzessionsgeber im Rahmen
eines Konzessionsvergabeverfahrens zur Verfügung stellen, oder

7. die besonderen Verfahrensregeln unterliegen,
a) die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen

Vereinbarung ergeben, das oder die zwischen einem oder mehreren Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und einem oder mehreren Staaten,
die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, geschlossen wurde,

b) die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen
Vereinbarung im Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen er-
geben, das oder die Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Staates betrifft, oder

c) die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwe-
cke Beschaffungen tätigt oder wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen
Union Aufträge nach diesen Regeln vergeben muss.

§ 151 Verfahren

Konzessionsgeber geben die Absicht bekannt, eine Konzession zu vergeben. Auf
die Veröffentlichung der Konzessionsvergabeabsicht darf nur verzichtet werden,
soweit dies aufgrund dieses Gesetzes zulässig ist. Im Übrigen dürfen Konzessi-
onsgeber das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen vorbehaltlich der auf-
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grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung zu den Einzelheiten des Vergabe-
verfahrens frei ausgestalten.

§ 152 Anforderungen im Konzessionsvergabeverfahren

(1) Zur Leistungsbeschreibung ist § 121 Absatz 1 und 3 entsprechend anzuwen-
den.
(2) Konzessionen werden an geeignete Unternehmen im Sinne des § 122 verge-
ben.
(3) Der Zuschlag wird auf der Grundlage objektiver Kriterien erteilt, die sicherstel-
len, dass die Angebote unter wirksamen Wettbewerbsbedingungen bewertet
werden, sodass ein wirtschaftlicher Gesamtvorteil für den Konzessionsgeber er-
mittelt werden kann. Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Konzessionsgegen-
stand in Verbindung stehen und dürfen dem Konzessionsgeber keine uneinge-
schränkte Wahlfreiheit einräumen. Sie können qualitative, umweltbezogene oder
soziale Belange umfassen. Die Zuschlagskriterien müssen mit einer Beschrei-
bung einhergehen, die eine wirksame Überprüfung der von den Bietern übermit-
telten Informationen gestatten, damit bewertet werden kann, ob und inwieweit
die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen.
(4) Die Vorschriften zur Auftragsausführung nach § 128 und zu den zwingend
zu berücksichtigenden Ausführungsbedingungen nach § 129 sind entsprechend
anzuwenden.

§ 153 Vergabe von Konzessionen über soziale und andere
besondere Dienstleistungen

Für das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen, die soziale und andere beson-
dere Dienstleistungen im Sinne des Anhangs IV der Richtlinie 2014/23/EU betref-
fen, sind die §§ 151 und 152 anzuwenden.

§ 154 Sonstige anwendbare Vorschriften

Im Übrigen sind für die Vergabe von Konzessionen einschließlich der Konzessio-
nen nach § 153 folgende Vorschriften entsprechend anzuwenden:
1. § 118 hinsichtlich vorbehaltener Konzessionen,
2. die §§ 123 bis 126 mit der Maßgabe, dass

a) Konzessionsgeber nach § 101 Absatz 1 Nummer 3 ein Unternehmen un-
ter den Voraussetzungen des § 123 ausschließen können, aber nicht aus-
schließen müssen,

b) Konzessionsgeber im Fall einer Konzession in den Bereichen Verteidi-
gung und Sicherheit ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Ver-
gabeverfahren ausschließen können, wenn das Unternehmen nicht die
erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale
Sicherheit auszuschließen; der Nachweis kann auch mithilfe geschützter
Datenquellen erfolgen,

3. § 131 Absatz 2 und 3 und § 132 mit der Maßgabe, dass
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a) § 132 Absatz 2 Satz 2 und 3 für die Vergabe von Konzessionen, die Tätig-
keiten nach § 102 Absatz 2 bis 6 betreffen, nicht anzuwenden ist und

b) die Obergrenze des § 132 Absatz 3 Nummer 2 für Bau- und Dienstleis-
tungskonzessionen einheitlich 10 Prozent des Wertes der ursprünglichen
Konzession beträgt,

4. die §§ 133 bis 135,
5. § 138 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber

im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 an verbundene Unternehmen,
6. § 139 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber

im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 an ein Gemeinschaftsunter-
nehmen oder durch Gemeinschaftsunternehmen an einen Konzessionsgeber
im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 und

7. § 140 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber
im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 für unmittelbar dem Wettbe-
werb ausgesetzte Tätigkeiten.

Kapitel 2 Nachprüfungsverfahren

Abschnitt 1 Nachprüfungsbehörden

§ 155 Grundsatz

Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden unterliegt die
Vergabe öffentlicher Aufträge und von Konzessionen der Nachprüfung durch die
Vergabekammern.

§ 156 Vergabekammern

(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Vergabe von Kon-
zessionen nehmen die Vergabekammern des Bundes für die dem Bund zuzu-
rechnenden öffentlichen Aufträge und Konzessionen, die Vergabekammern der
Länder für die diesen zuzurechnenden öffentlichen Aufträge und Konzessionen
wahr.
(2) Rechte aus § 97 Absatz 6 sowie sonstige Ansprüche gegen Auftraggeber, die
auf die Vornahme oder das Unterlassen einer Handlung in einem Vergabeverfah-
ren gerichtet sind, können nur vor den Vergabekammern und dem Beschwerde-
gericht geltend gemacht werden.
(3) Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen und die Befugnisse der Kartellbehörden zur Verfol-
gung von Verstößen insbesondere gegen die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

§ 157 Besetzung, Unabhängigkeit

(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig
und in eigener Verantwortung aus.
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(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden
und zwei Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsit-
zende und der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der
Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige An-
gestellte sein. Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer muss die Befähi-
gung zum Richteramt haben; in der Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die
Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, die ehrenamtli-
chen Beisitzer auch über mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet
des Vergabewesens verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von verteidi-
gungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 können die
Vergabekammern abweichend von Satz 1 auch in der Besetzung mit einem Vor-
sitzenden und zwei hauptamtlichen Beisitzern entscheiden.
(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen
Beisitzer ohne mündliche Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur al-
leinigen Entscheidung übertragen. Diese Übertragung ist nur möglich, sofern die
Sache keine wesentlichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hin-
sicht aufweist und die Entscheidung nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein
wird.
(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt.
Sie entscheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen.

§ 158 Einrichtung, Organisation

(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundes-
kartellamt ein. Einrichtung und Besetzung der Vergabekammern sowie die Ge-
schäftsverteilung bestimmt der Präsident des Bundeskartellamts. Ehrenamtliche
Beisitzer und deren Stellvertreter ernennt er auf Vorschlag der Spitzenorganisati-
onen der öffentlich-rechtlichen Kammern. Der Präsident des Bundeskartellamts
erlässt nach Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger.
(2) Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genann-
ten Stellen (Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landes-
recht zuständigen Stellen, mangels einer solchen Bestimmung die Landesregie-
rung, die die Ermächtigung weiter übertragen kann. Die Länder können
gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrichten.

§ 159 Abgrenzung der Zuständigkeit der Vergabekammern

(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Verga-
beverfahren
1. des Bundes;
2. von öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 2, von Sektoren-

auftraggebern im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 99
Nummer 2 und Konzessionsgebern im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 1
in Verbindung mit § 99 Nummer 2, sofern der Bund die Beteiligung überwie-
gend verwaltet oder die sonstige Finanzierung überwiegend gewährt hat
oder über die Leitung überwiegend die Aufsicht ausübt oder die Mitglieder
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des zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organs überwiegend
bestimmt hat, es sei denn, die an dem Auftraggeber Beteiligten haben sich
auf die Zuständigkeit einer anderen Vergabekammer geeinigt;

3. von Sektorenauftraggebern im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 2 und von
Konzessionsgebern im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 3, sofern der
Bund auf sie einen beherrschenden Einfluss ausübt; ein beherrschender Ein-
fluss liegt vor, wenn der Bund unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des
gezeichneten Kapitals des Auftraggebers besitzt oder über die Mehrheit der
mit den Anteilen des Auftraggebers verbundenen Stimmrechte verfügt oder
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgans des Auftraggebers bestellen kann;

4. von Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 4, sofern der Bund die Mittel
überwiegend bewilligt hat;

5. die im Rahmen der Organleihe für den Bund durchgeführt werden;
6. in Fällen, in denen sowohl die Vergabekammer des Bundes als auch eine

oder mehrere Vergabekammern der Länder zuständig sind.

(2) Wird das Vergabeverfahren von einem Land im Rahmen der Auftragsverwal-
tung für den Bund durchgeführt, ist die Vergabekammer dieses Landes zustän-
dig. Ist in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5 ein Auf-
traggeber einem Land zuzuordnen, ist die Vergabekammer des jeweiligen
Landes zuständig.

(3) In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem
Sitz des Auftraggebers bestimmt. Bei länderübergreifenden Beschaffungen be-
nennen die Auftraggeber in der Vergabebekanntmachung nur eine zuständige
Vergabekammer.

Abschnitt 2 Verfahren vor der Vergabekammer

§ 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen
Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach
§ 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung
der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften

vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auf-
traggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der
Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung er-
kennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden,
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3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen er-
kennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Ver-
trags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 161 Form, Inhalt

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüg-
lich zu begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller
ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hat einen Empfangsbevollmächtigten im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes zu benennen.

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschrei-
bung der behaupteten Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die
Bezeichnung der verfügbaren Beweismittel enthalten sowie darlegen, dass die
Rüge gegenüber dem Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sons-
tigen Beteiligten benennen.

§ 162 Verfahrensbeteiligte, Beiladung

Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unterneh-
men, deren Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden
und die deswegen von der Vergabekammer beigeladen worden sind. Die Ent-
scheidung über die Beiladung ist unanfechtbar.

§ 163 Untersuchungsgrundsatz

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie kann
sich dabei auf das beschränken, was von den Beteiligten vorgebracht wird oder
ihr sonst bekannt sein muss. Zu einer umfassenden Rechtmäßigkeitskontrolle ist
die Vergabekammer nicht verpflichtet. Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit
darauf, dass der Ablauf des Vergabeverfahrens nicht unangemessen beeinträch-
tigt wird.

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er offensichtlich unzulässig
oder unbegründet ist. Dabei berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vor-
sorglich hinterlegten Schriftsatz (Schutzschrift) des Auftraggebers. Sofern der
Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist, übermittelt die Ver-
gabekammer dem Auftraggeber eine Kopie des Antrags und fordert bei ihm die
Akten an, die das Vergabeverfahren dokumentieren (Vergabeakten). Der Auftrag-
geber hat die Vergabeakten der Kammer sofort zur Verfügung zu stellen. Die
§§ 57 bis 59 Absatz 1 bis 4, § 59a Absatz 1 bis 3 und § 59b sowie § 61 gelten
entsprechend.
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§ 164 Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen

(1) Die Vergabekammer stellt die Vertraulichkeit von Verschlusssachen und ande-
ren vertraulichen Informationen sicher, die in den von den Parteien übermittelten
Unterlagen enthalten sind.
(2) Die Mitglieder der Vergabekammern sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die
Entscheidungsgründe dürfen Art und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden,
Akten, elektronischen Dokumente und Auskünfte nicht erkennen lassen.

§ 165 Akteneinsicht

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich
durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Ab-
schriften erteilen lassen.
(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit
dies aus wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wah-
rung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist.
(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf
die in Absatz 2 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterla-
gen entsprechend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht, kann die Vergabekam-
mer von seiner Zustimmung auf Einsicht ausgehen.
(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der soforti-
gen Beschwerde in der Hauptsache angegriffen werden.

§ 166 Mündliche Verhandlung

(1) Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer mündlichen Verhandlung, die
sich auf einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur
Stellungnahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei
offensichtlicher Unbegründetheit des Antrags kann nach Lage der Akten ent-
schieden werden.
(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder
nicht ordnungsgemäß vertreten sind, kann in der Sache verhandelt und entschie-
den werden.

§ 167 Beschleunigung

(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich inner-
halb einer Frist von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tat-
sächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahme-
fall die Frist durch Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum
verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als zwei Wochen dauern. Er begrün-
det diese Verfügung schriftlich.
(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie
es einem auf Förderung und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vor-
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gehen entspricht. Den Beteiligten können Fristen gesetzt werden, nach deren
Ablauf weiterer Vortrag unbeachtet bleiben kann.

§ 168 Entscheidung der Vergabekammer

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten ver-
letzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu be-
seitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist
an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Recht-
mäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken.
(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das
Nachprüfungsverfahren durch Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder
durch Einstellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise erledigt, stellt
die Vergabekammer auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung
vorgelegen hat. § 167 Absatz 1 gilt in diesem Fall nicht.
(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Voll-
streckung richtet sich, auch gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder. Die Höhe des Zwangsgel-
des beträgt mindestens 1 000 Euro und höchstens 10 Millionen Euro. § 61
Absatz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 169 Aussetzung des Vergabeverfahrens

(1) Informiert die Vergabekammer den Auftraggeber in Textform über den Antrag
auf Nachprüfung, darf dieser vor einer Entscheidung der Vergabekammer und
dem Ablauf der Beschwerdefrist nach § 172 Absatz 1 den Zuschlag nicht ertei-
len.
(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag oder auf An-
trag des Unternehmens, das nach § 134 vom Auftraggeber als das Unternehmen
benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, gestatten, den Zuschlag nach Ablauf
von zwei Wochen seit Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn unter
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Inte-
resses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens
die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zum Abschluss der
Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist
das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben
des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs- oder sicherheitsspezi-
fischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidigungs-
und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen Verteidigungs-
und Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag
oder die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit
1. einer Krise,
2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,
3. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder
4. einer Bündnisverpflichtung.
Die Vergabekammer berücksichtigt dabei auch die allgemeinen Aussichten des
Antragstellers im Vergabeverfahren, den Auftrag oder die Konzession zu erhal-
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ten. Die Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags müssen nicht in jedem Fall
Gegenstand der Abwägung sein. Das Beschwerdegericht kann auf Antrag das
Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 wiederherstellen; § 168 Absatz 2 Satz 1
bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den Zuschlag nicht gestattet, kann
das Beschwerdegericht auf Antrag des Auftraggebers unter den Voraussetzun-
gen der Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag gestatten. Für das Verfahren vor
dem Beschwerdegericht gilt § 176 Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 entspre-
chend. Eine sofortige Beschwerde nach § 171 Absatz 1 ist gegen Entscheidun-
gen der Vergabekammer nach diesem Absatz nicht zulässig.
(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Absatz 6 im Vergabeverfahren auf
andere Weise als durch den drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer
auf besonderen Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen in das Vergabever-
fahren eingreifen. Sie legt dabei den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1
zugrunde. Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Vergabekam-
mer kann die von ihr getroffenen weiteren vorläufigen Maßnahmen nach den
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder durchsetzen;
die Maßnahmen sind sofort vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 117 Num-
mer 1 bis 3 oder § 150 Nummer 1 oder 6 geltend, entfällt das Verbot des Zu-
schlags nach Absatz 1 fünf Werktage nach Zustellung eines entsprechenden
Schriftsatzes an den Antragsteller; die Zustellung ist durch die Vergabekammer
unverzüglich nach Eingang des Schriftsatzes vorzunehmen. Auf Antrag kann das
Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlags wiederherstellen. § 176 Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 170 Ausschluss von abweichendem Landesrecht

Soweit dieser Abschnitt Regelungen zum Verwaltungsverfahren enthält, darf
hiervon durch Landesrecht nicht abgewichen werden.

Abschnitt 3 Sofortige Beschwerde

§ 171 Zulässigkeit, Zuständigkeit

(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zu-
lässig. Sie steht den am Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu.
(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über
einen Antrag auf Nachprüfung nicht innerhalb der Frist des § 167 Absatz 1 ent-
schieden hat; in diesem Fall gilt der Antrag als abgelehnt.
(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz
der Vergabekammer zuständige Oberlandesgericht. Bei den Oberlandesgerich-
ten wird ein Vergabesenat gebildet.
(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierun-
gen durch Rechtsverordnung anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten
Landesgericht zugewiesen werden. Die Landesregierungen können die Ermäch-
tigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.
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§ 172 Frist, Form, Inhalt

(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit
der Zustellung der Entscheidung, im Fall des § 171 Absatz 2 mit dem Ablauf der
Frist beginnt, schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzulegen.

(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die
Beschwerdebegründung muss enthalten:
1. die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten

und eine abweichende Entscheidung beantragt wird,
2. die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde

stützt.

(3) Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.
Dies gilt nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen
Rechts.

(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfah-
rens vor der Vergabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer
Ausfertigung der Beschwerdeschrift zu unterrichten.

§ 173 Wirkung

(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Ent-
scheidung der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wo-
chen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf
Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Be-
schwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Be-
schwerde verlängern.

(2) Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn unter Berück-
sichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen
einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die
damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der
Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftragge-
bers zu berücksichtigen; bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträ-
gen im Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidigungs- und Sicher-
heitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen Verteidigungs- und
Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder
die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit
1. einer Krise,
2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,
3. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder
4. einer Bündnisverpflichtung.
Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten
der Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabever-
fahren, den öffentlichen Auftrag oder die Konzession zu erhalten, und das Inte-
resse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.

(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des
Zuschlags stattgegeben, so unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdege-
richt die Entscheidung der Vergabekammer nach § 176 oder § 178 aufhebt.
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§ 174 Beteiligte am Beschwerdeverfahren

An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfah-
ren vor der Vergabekammer Beteiligten.

§ 175 Verfahrensvorschriften

(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen Rechts-
anwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentli-
chen Rechts können sich durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum
Richteramt vertreten lassen.
(2) Die §§ 65, 69 bis 72 mit Ausnahme der Verweisung auf § 227 Absatz 3 der
Zivilprozessordnung, § 75 Absatz 1 bis 3, § 76 Absatz 1 und 6, die §§ 165 und
167 Absatz 2 Satz 1 sind entsprechend anzuwenden.

§ 176 Vorabentscheidung über den Zuschlag

(1) Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das nach
§ 134 vom Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag
erhalten soll, kann das Gericht den weiteren Fortgang des Vergabeverfahrens
und den Zuschlag gestatten, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise
geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe
bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile über-
wiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirt-
schaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind
zusätzlich besondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksichti-
gen. Die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der
Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im unmittelbaren Zu-
sammenhang steht mit
1. einer Krise,
2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,
3. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder
4. einer Bündnisverpflichtung.
Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten
der sofortigen Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im
Vergabeverfahren, den öffentlichen Auftrag oder die Konzession zu erhalten, und
das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfah-
rens.
(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur
Begründung des Antrags vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die
Eilbedürftigkeit sind glaubhaft zu machen. Bis zur Entscheidung über den Antrag
kann das Verfahren über die Beschwerde ausgesetzt werden.
(3) Die Entscheidung ist unverzüglich, längstens innerhalb von fünf Wochen nach
Eingang des Antrags zu treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen
oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist
durch begründete Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum
verlängern. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre
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Begründung erläutert Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Vergabeverfah-
rens. § 175 ist anzuwenden.
(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht
zulässig.

§ 177 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des
Beschwerdegerichts

Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 176 vor dem Beschwerdegericht
unterlegen, gilt das Vergabeverfahren nach Ablauf von zehn Tagen nach Zustel-
lung der Entscheidung als beendet, wenn der Auftraggeber nicht die Maßnah-
men zur Herstellung der Rechtmäßigkeit des Verfahrens ergreift, die sich aus der
Entscheidung ergeben; das Verfahren darf nicht fortgeführt werden.

§ 178 Beschwerdeentscheidung

Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung
der Vergabekammer auf. In diesem Fall entscheidet das Gericht in der Sache
selbst oder spricht die Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter Berücksich-
tigung der Rechtsauffassung des Gerichts über die Sache erneut zu entschei-
den. Auf Antrag stellt es fest, ob das Unternehmen, das die Nachprüfung bean-
tragt hat, durch den Auftraggeber in seinen Rechten verletzt ist. § 168 Absatz 2
gilt entsprechend.

§ 179 Bindungswirkung und Vorlagepflicht

(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz be-
gehrt und hat ein Verfahren vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das or-
dentliche Gericht an die bestandskräftige Entscheidung der Vergabekammer und
die Entscheidung des Oberlandesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Ab-
satz 2 angerufenen Bundesgerichtshofs über die Beschwerde gebunden.
(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlan-
desgerichts oder des Bundesgerichtshofs abweichen, so legt es die Sache dem
Bundesgerichtshof vor. Der Bundesgerichtshof entscheidet anstelle des Ober-
landesgerichts. Der Bundesgerichtshof kann sich auf die Entscheidung der Di-
vergenzfrage beschränken und dem Beschwerdegericht die Entscheidung in der
Hauptsache übertragen, wenn dies nach dem Sach- und Streitstand des Be-
schwerdeverfahrens angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht gilt nicht im Verfahren
nach § 173 Absatz 1 Satz 3 und nach § 176.

§ 180 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch

(1) Erweist sich der Antrag nach § 160 oder die sofortige Beschwerde nach § 171
als von Anfang an ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerde-
führer verpflichtet, dem Gegner und den Beteiligten den Schaden zu ersetzen,
der ihnen durch den Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts entstan-
den ist.
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(2) Ein Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts ist es insbesondere,
1. die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch

vorsätzlich oder grob fahrlässig vorgetragene falsche Angaben zu erwirken;
2. die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behin-

dern oder Konkurrenten zu schädigen;
3. einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere

Vorteile zurückzunehmen.
(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen
Antrag nach § 169 Absatz 3 getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang
an ungerechtfertigt, hat der Antragsteller dem Auftraggeber den aus der Vollzie-
hung der angeordneten Maßnahme entstandenen Schaden zu ersetzen.

§ 181 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens

Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende
Vorschrift verstoßen und hätte das Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der
Wertung der Angebote eine echte Chance gehabt, den Zuschlag zu erhalten, die
aber durch den Rechtsverstoß beeinträchtigt wurde, so kann das Unternehmen
Schadensersatz für die Kosten der Vorbereitung des Angebots oder der Teil-
nahme an einem Vergabeverfahren verlangen. Weiterreichende Ansprüche auf
Schadensersatz bleiben unberührt.

§ 182 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer

(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und
Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungs-
kostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) in der am 14. August 2013 gel-
tenden Fassung ist anzuwenden.
(2) Die Gebühr beträgt mindestens 2 500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen
der Billigkeit bis auf ein Zehntel ermäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag
von 50000 Euro nicht überschreiten; sie kann im Einzelfall, wenn der Aufwand
oder die wirtschaftliche Bedeutung außergewöhnlich hoch ist, bis zu einem Be-
trag von 100000 Euro erhöht werden.
(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen.
Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. Kosten, die durch Ver-
schulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem auferlegt werden.
Hat sich der Antrag vor Entscheidung der Vergabekammer durch Rücknahme
oder anderweitig erledigt, ist die Hälfte der Gebühr zu entrichten. Die Entschei-
dung, wer die Kosten zu tragen hat, erfolgt nach billigem Ermessen. Aus Grün-
den der Billigkeit kann von der Erhebung von Gebühren ganz oder teilweise
abgesehen werden.
(4) Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren unterliegt, hat er die zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen
Aufwendungen des Antragsgegners zu tragen. Die Aufwendungen der Beigela-
denen sind nur erstattungsfähig, soweit sie die Vergabekammer aus Billigkeit
der unterlegenen Partei auferlegt. Hat sich der Antrag durch Rücknahme oder
anderweitig erledigt, erfolgt die Entscheidung, wer die zur zweckentsprechenden
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Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen anderer
Beteiligter zu tragen hat, nach billigem Ermessen; in Bezug auf die Erstattung
der Aufwendungen der Beigeladenen gilt im Übrigen Satz 2 entsprechend. § 80
Absatz 1, 2 und 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die entspre-
chenden Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder gelten ent-
sprechend. Ein gesondertes Kostenfestsetzungsverfahren findet nicht statt.

§ 183 Korrekturmechanismus der Kommission

(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss
des Vertrags eine Mitteilung der Europäischen Kommission, dass diese der Auf-
fassung ist, es liege ein schwerer Verstoß gegen das Recht der Europäischen
Union zur Vergabe öffentlicher Aufträge oder zur Vergabe von Konzessionen vor,
der zu beseitigen sei, teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
dies dem Auftraggeber mit.
(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ein-
gang dieser Mitteilung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine
umfassende Darstellung des Sachverhalts zu geben und darzulegen, ob der be-
hauptete Verstoß beseitigt wurde, oder zu begründen, warum er nicht beseitigt
wurde, ob das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens ist
oder aus sonstigen Gründen ausgesetzt wurde.
(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens oder
wurde es ausgesetzt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie unverzüglich über den Ausgang des Verfahrens
zu informieren.

§ 184 Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinstanzen

Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte unterrichten das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie bis zum 31. Januar eines jeden Jahres über
die Anzahl der Nachprüfungsverfahren des Vorjahres und deren Ergebnisse.
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Verordnung über die Vergabe öffentlicher
Aufträge (Vergabeverordnung – VgV)
„Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), die zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 12. November 2020 (BGBl. I S. 2392) geändert worden
ist“
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 12.11.2020 I 2392

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation

Unterabschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfah-
ren bei der dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unter-
liegenden Vergabe von öffentlichen Aufträgen und bei der Ausrichtung von Wett-
bewerben durch den öffentlichen Auftraggeber.
(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf
1. die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Ausrichtung von Wettbewer-

ben durch Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektoren-
tätigkeit,

2. die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen
Aufträgen und

3. die Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber.

§ 2 Vergabe von Bauaufträgen

Für die Vergabe von Bauaufträgen sind Abschnitt 1 und Abschnitt 2, Unterab-
schnitt 2 anzuwenden. Im Übrigen ist Teil A Abschnitt 2 der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Januar 2019 (BAnz AT 19.2.2019 B2) anzuwenden.

§ 3 Schätzung des Auftragswerts

(1) Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert
der vorgesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer auszugehen. Zudem sind etwa-
ige Optionen oder Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. Sieht der öffentli-
che Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an den Bewerber oder Bieter vor,
sind auch diese zu berücksichtigen.
(2) Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts darf
nicht in der Absicht erfolgen, die Anwendung der Bestimmungen des Teils 4
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder dieser Verordnung zu
umgehen. Eine Auftragsvergabe darf nicht so unterteilt werden, dass sie nicht in
den Anwendungsbereich der Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen oder dieser Verordnung fällt, es sei denn, es liegen objektive
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Gründe dafür vor, etwa wenn eine eigenständige Organisationseinheit selbst-
ständig für ihre Auftragsvergabe oder bestimmte Kategorien der Auftragsvergabe
zuständig ist.

(3) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswerts ist der Tag, an
dem die Auftragsbekanntmachung abgesendet wird oder das Vergabeverfahren
auf sonstige Weise eingeleitet wird.

(4) Der Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungs-
systems wird auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aller Einzelauf-
träge berechnet, die während der gesamten Laufzeit einer Rahmenvereinbarung
oder eines dynamischen Beschaffungssystems geplant sind.

(5) Der zu berücksichtigende Wert im Falle einer Innovationspartnerschaft ent-
spricht dem geschätzten Gesamtwert der Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten, die während sämtlicher Phasen der geplanten Partnerschaft stattfinden
sollen, sowie der Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen, die zu entwickeln und am
Ende der geplanten Partnerschaft zu beschaffen sind.

(6) Bei der Schätzung des Auftragswerts von Bauleistungen ist neben dem Auf-
tragswert der Bauaufträge der geschätzte Gesamtwert aller Liefer- und Dienst-
leistungen zu berücksichtigen, die für die Ausführung der Bauleistungen erfor-
derlich sind und vom öffentlichen Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.
Die Möglichkeit des öffentlichen Auftraggebers, Aufträge für die Planung und die
Ausführung von Bauleistungen entweder getrennt oder gemeinsam zu vergeben,
bleibt unberührt.

(7) Kann das beabsichtigte Bauvorhaben oder die vorgesehene Erbringung einer
Dienstleistung zu einem Auftrag führen, der in mehreren Losen vergeben wird,
ist der geschätzte Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen. Bei Planungsleis-
tungen gilt dies nur für Lose über gleichartige Leistungen. Erreicht oder über-
schreitet der geschätzte Gesamtwert den maßgeblichen Schwellenwert, gilt
diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses.

(8) Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichartiger Lieferungen zu ei-
nem Auftrag führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte
Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen.

(9) Der öffentliche Auftraggeber kann bei der Vergabe einzelner Lose von Ab-
satz 7 Satz 3 sowie Absatz 8 abweichen, wenn der geschätzte Nettowert des
betreffenden Loses bei Liefer- und Dienstleistungen unter 80 000 Euro und bei
Bauleistungen unter 1 Million Euro liegt und die Summe der Nettowerte dieser
Lose 20 Prozent des Gesamtwertes aller Lose nicht übersteigt.

(10) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Liefer-
oder Dienstleistungen sowie bei Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen, die inner-
halb eines bestimmten Zeitraums verlängert werden sollen, ist der Auftragswert
zu schätzen
1. auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwerts entsprechender aufeinan-

derfolgender Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr oder Ge-
schäftsjahr; dabei sind voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kos-
ten möglichst zu berücksichtigen, die während der zwölf Monate zu erwarten
sind, die auf den ursprünglichen Auftrag folgen, oder

2. auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwerts aufeinanderfolgender Auf-
träge, die während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder
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während des auf die erste Lieferung folgenden Haushaltsjahres oder Ge-
schäftsjahres, wenn dieses länger als zwölf Monate ist, vergeben werden.

(11) Bei Aufträgen über Liefer- oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis
angegeben wird, ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert
1. bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten

der Gesamtwert für die Laufzeit dieser Aufträge, und
2. bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als

48 Monaten der 48-fache Monatswert.

(12) Bei einem Planungswettbewerb nach § 69, der zu einem Dienstleistungsauf-
trag führen soll, ist der Wert des Dienstleistungsauftrags zu schätzen zuzüglich
etwaiger Preisgelder und Zahlungen an die Teilnehmer. Bei allen übrigen Pla-
nungswettbewerben entspricht der Auftragswert der Summe der Preisgelder und
Zahlungen an die Teilnehmer einschließlich des Werts des Dienstleistungsauf-
trags, der vergeben werden könnte, soweit der öffentliche Auftraggeber diese
Vergabe in der Wettbewerbsbekanntmachung des Planungswettbewerbs nicht
ausschließt.

§ 4 Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale
Beschaffung

(1) Mehrere öffentliche Auftraggeber können vereinbaren, bestimmte öffentliche
Aufträge gemeinsam zu vergeben. Dies gilt auch für die Auftragsvergabe ge-
meinsam mit öffentlichen Auftraggebern aus anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union. Die Möglichkeiten zur Nutzung von zentralen Beschaffungsstel-
len bleiben unberührt.

(2) Soweit das Vergabeverfahren im Namen und im Auftrag aller öffentlichen Auf-
traggeber insgesamt gemeinsam durchgeführt wird, sind diese für die Einhaltung
der Bestimmungen über das Vergabeverfahren gemeinsam verantwortlich. Das
gilt auch, wenn ein öffentlicher Auftraggeber das Verfahren in seinem Namen
und im Auftrag der anderen öffentlichen Auftraggeber allein ausführt. Bei nur
teilweise gemeinsamer Durchführung sind die öffentlichen Auftraggeber nur für
jene Teile gemeinsam verantwortlich, die gemeinsam durchgeführt wurden. Wird
ein Auftrag durch öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union gemeinsam vergeben, legen diese die Zuständigkeiten
und die anwendbaren Bestimmungen des nationalen Rechts durch Vereinbarung
fest und geben das in den Vergabeunterlagen an.

(3) Die Bundesregierung kann für Dienststellen des Bundes in geeigneten Berei-
chen allgemeine Verwaltungsvorschriften über die Einrichtung und die Nutzung
zentraler Beschaffungsstellen sowie die durch die zentralen Beschaffungsstellen
bereitzustellenden Beschaffungsdienstleistungen erlassen.

§ 5 Wahrung der Vertraulichkeit

(1) Sofern in dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts anderes
bestimmt ist, darf der öffentliche Auftraggeber keine von den Unternehmen über-
mittelten und von diesen als vertraulich gekennzeichneten Informationen weiter-
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geben. Dazu gehören insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und
die vertraulichen Aspekte der Angebote einschließlich ihrer Anlagen.
(2) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speiche-
rung von Informationen muss der öffentliche Auftraggeber die Integrität der Da-
ten und die Vertraulichkeit der Interessensbekundungen, Interessensbestätigun-
gen, Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten.
Die Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und
Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Dokumentation über Öffnung
und Wertung der Teilnahmeanträge und Angebote sind auch nach Abschluss
des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.
(3) Der öffentliche Auftraggeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben,
die auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des Verga-
beverfahrens abzielen. Hierzu gehört insbesondere die Abgabe einer Verschwie-
genheitserklärung.

§ 6 Vermeidung von Interessenkonflikten

(1) Organmitglieder oder Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers oder eines
im Namen des öffentlichen Auftraggebers handelnden Beschaffungsdienstleis-
ters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren
nicht mitwirken.
(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Ver-
gabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabever-
fahrens nehmen können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirt-
schaftliches oder persönliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.
(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1
genannten Personen
1. Bewerber oder Bieter sind,
2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetz-

liche Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten,
3. beschäftigt oder tätig sind

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied
des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs oder

b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn die-
ses Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum öffentlichen
Auftraggeber und zum Bewerber oder Bieter hat.

(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die
Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der
Verlobte, der Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader
Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der
Geschwister und Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister
der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

§ 7 Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens

(1) Hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen
den öffentlichen Auftraggeber beraten oder war auf andere Art und Weise an der
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Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt (vorbefasstes Unternehmen), so er-
greift der öffentliche Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Unternehmens nicht ver-
zerrt wird.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Unterrichtung der
anderen am Vergabeverfahren teilnehmenden Unternehmen in Bezug auf die ein-
schlägigen Informationen, die im Zusammenhang mit der Einbeziehung des vor-
befassten Unternehmens in der Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausge-
tauscht wurden oder daraus resultieren, und die Festlegung angemessener
Fristen für den Eingang der Angebote und Teilnahmeanträge.

(3) Vor einem Ausschluss nach § 124 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen ist dem vorbefassten Unternehmen die Möglich-
keit zu geben nachzuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des
Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann.

§ 8 Dokumentation und Vergabevermerk

(1) Der öffentliche Auftraggeber dokumentiert das Vergabeverfahren von Beginn
an fortlaufend in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit
dies für die Begründung von Entscheidungen auf jeder Stufe des Vergabeverfah-
rens erforderlich ist. Dazu gehört zum Beispiel die Dokumentation der Kommuni-
kation mit Unternehmen und interner Beratungen, der Vorbereitung der Auftrags-
bekanntmachung und der Vergabeunterlagen, der Öffnung der Angebote,
Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen, der Verhandlungen und der Di-
aloge mit den teilnehmenden Unternehmen sowie der Gründe für Auswahlent-
scheidungen und den Zuschlag.

(2) Der öffentliche Auftraggeber fertigt über jedes Vergabeverfahren einen Ver-
merk in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs an. Dieser Verga-
bevermerk umfasst mindestens Folgendes:
1. den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers sowie Gegen-

stand und Wert des Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynami-
schen Beschaffungssystems,

2. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für
ihre Auswahl,

3. die nicht berücksichtigten Angebote und Teilnahmeanträge sowie die Namen
der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre
Nichtberücksichtigung,

4. die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich niedrig
befunden wurden,

5. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines
Angebots sowie, falls bekannt, den Anteil am Auftrag oder an der Rahmen-
vereinbarung, den der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beab-
sichtigt, und gegebenenfalls, soweit zu jenem Zeitpunkt bekannt, die Namen
der Unterauftragnehmer des Hauptauftragnehmers,

6. bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen die in § 14 Ab-
satz 3 genannten Umstände, die die Anwendung dieser Verfahren rechtferti-
gen,
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7. bei Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb die in § 14
Absatz 4 genannten Umstände, die die Anwendung dieses Verfahrens recht-
fertigen,

8. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der öffentliche Auftraggeber auf die
Vergabe eines Auftrags, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die
Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems verzichtet hat,

9. gegebenenfalls die Gründe, aus denen andere als elektronische Mittel für die
Einreichung der Angebote verwendet wurden,

10. gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffe-
nen Abhilfemaßnahmen,

11. gegebenenfalls die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil- oder Fachlose zu-
sammen vergeben wurden, und

12. gegebenenfalls die Gründe für die Nichtangabe der Gewichtung von Zu-
schlagskriterien.

(3) Der Vergabevermerk ist nicht erforderlich für Aufträge auf der Grundlage von
Rahmenvereinbarungen, sofern diese gemäß § 21 Absatz 3 oder gemäß § 21
Absatz 4 Nummer 1 geschlossen wurden. Soweit die Vergabebekanntmachung
die geforderten Informationen enthält, kann sich der öffentliche Auftraggeber auf
diese beziehen.
(4) Die Dokumentation, der Vergabevermerk sowie die Angebote, die Teilnahme-
anträge, die Interessensbekundungen, die Interessensbestätigungen und ihre
Anlagen sind bis zum Ende der Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinba-
rung aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags. Gleiches gilt für Kopien aller abgeschlossenen Verträge, die mindestens
den folgenden Auftragswert haben:
1. 1 Million Euro im Falle von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen,
2. 10 Millionen Euro im Falle von Bauaufträgen.
(5) Der Vergabevermerk oder dessen Hauptelemente sowie die abgeschlossenen
Verträge sind der Europäischen Kommission sowie den zuständigen Aufsichts-
oder Prüfbehörden auf deren Anforderung hin zu übermitteln.
(6) § 5 bleibt unberührt.

Unterabschnitt 2 Kommunikation

§ 9 Grundsätze der Kommunikation

(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem
Vergabeverfahren verwenden der öffentliche Auftraggeber und die Unternehmen
grundsätzlich Geräte und Programme für die elektronische Datenübermittlung
(elektronische Mittel).
(2) Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn
sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessensbestäti-
gungen oder die Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter
Weise dokumentiert wird.
(3) Der öffentliche Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer
eindeutigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse ver-

54



§§ 10, 11 VgV

langen (Registrierung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den
Vergabeunterlagen darf der öffentliche Auftraggeber keine Registrierung verlan-
gen; eine freiwillige Registrierung ist zulässig.

§ 10 Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel

(1) Der öffentliche Auftraggeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die
elektronischen Mittel fest. Elektronische Mittel, die von dem öffentlichen Auftrag-
geber für den Empfang von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbe-
stätigungen sowie von Plänen und Entwürfen für Planungswettbewerbe verwen-
det werden, müssen gewährleisten, dass
1. die Uhrzeit und der Tag des Datenempfangs genau zu bestimmen sind,
2. kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,
3. der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von

den Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,
4. nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil

derselben haben,
5. nur die Berechtigten nach dem festgesetzten Zeitpunkt Dritten Zugriff auf die

empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben einräumen dürfen,
6. empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und
7. Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß den

Nummern 1 bis 6 eindeutig festgestellt werden können.

(2) Die elektronischen Mittel, die von dem öffentlichen Auftraggeber für den Emp-
fang von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie
von Plänen und Entwürfen für Planungswettbewerbe genutzt werden, müssen
über eine einheitliche Datenaustauschschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils
geltenden Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards der Informationstechnik
gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und
über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechno-
logie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1. April 2010 zu verwen-
den.

§ 11 Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel im
Vergabeverfahren

(1) Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein ver-
fügbar, nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Pro-
grammen der Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel sein.
Sie dürfen den Zugang von Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht ein-
schränken. Der öffentliche Auftraggeber gewährleistet die barrierefreie Ausge-
staltung der elektronischen Mittel nach den §§ 4, 12a und 12b des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468) in der jeweils
geltenden Fassung.
(2) Der öffentliche Auftraggeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiter-
leiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche
elektronischen Mittel, die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit
der Daten gewährleisten.
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(3) Der öffentliche Auftraggeber muss den Unternehmen alle notwendigen Infor-
mationen zur Verfügung stellen über
1. die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,
2. die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen, Angebo-

ten und Interessensbestätigungen mithilfe elektronischer Mittel und
3. verwendete Verschlüsselungs- und Zeiterfassungsverfahren.

§ 12 Einsatz alternativer elektronischer Mittel bei der
Kommunikation

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elekt-
ronischer Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mit-
tel), verlangen, wenn er
1. Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Inter-

netadresse einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und di-
rekten Zugang zu diesen alternativen elektronischen Mitteln gewährt und

2. diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.

(2) Der öffentliche Auftraggeber kann im Rahmen der Vergabe von Bauleistungen
und für Wettbewerbe die Nutzung elektronischer Mittel für die Bauwerksdaten-
modellierung verlangen. Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bau-
werksdatenmodellierung nicht allgemein verfügbar sind, bietet der öffentliche
Auftraggeber einen alternativen Zugang zu ihnen gemäß Absatz 1 an.

§ 13 Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwal-
tungsvorschriften über die zu verwendenden elektronischen Mittel (Basisdienste
für die elektronische Auftragsvergabe) sowie über die einzuhaltenden techni-
schen Standards erlassen.

Abschnitt 2 Vergabeverfahren

Unterabschnitt 1 Verfahrensarten

§ 14 Wahl der Verfahrensart

(1) Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt nach § 119 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfah-
ren, im Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innovati-
onspartnerschaft.
(2) Dem öffentlichen Auftraggeber stehen das offene Verfahren und das nicht
offene Verfahren, das stets einen Teilnahmewettbewerb erfordert, nach seiner
Wahl zur Verfügung. Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, so-
weit dies durch gesetzliche Bestimmungen oder nach den Absätzen 3 und 4
gestattet ist.
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(3) Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog vergeben, wenn
1. die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers nicht ohne die Anpassung

bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden können,
2. der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,
3. der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität

oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehen-
den Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen verge-
ben werden kann,

4. die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, vom öffentli-
chen Auftraggeber nicht mit ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf
eine Norm, eine Europäische Technische Bewertung (ETA), eine gemeinsame
technische Spezifikation oder technische Referenzen im Sinne der Anlage 1
Nummer 2 bis 5 beschrieben werden kann oder

5. im Rahmen eines offenen oder nicht offenen Verfahrens keine ordnungsge-
mäßen oder nur unannehmbare Angebote eingereicht wurden; nicht ord-
nungsgemäß sind insbesondere Angebote, die nicht den Vergabeunterlagen
entsprechen, nicht fristgerecht eingereicht wurden, nachweislich auf kollusi-
ven Absprachen oder Korruption beruhen oder nach Einschätzung des öf-
fentlichen Auftraggebers ungewöhnlich niedrig sind; unannehmbar sind ins-
besondere Angebote von Bietern, die nicht über die erforderlichen Qualifika-
tionen verfügen, und Angebote, deren Preis die vor Einleitung des Vergabe-
verfahrens festgelegten und dokumentierten eingeplanten Haushaltsmittel
des öffentlichen Auftraggebers übersteigt; der öffentliche Auftraggeber kann
in diesen Fällen von einem Teilnahmewettbewerb absehen, wenn er in das
Verhandlungsverfahren alle geeigneten Unternehmen einbezieht, die form-
und fristgerechte Angebote abgegeben haben.

(4) Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne
Teilnahmewettbewerb vergeben,
1. wenn in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren keine oder keine

geeigneten Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben
worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht
grundlegend geändert werden; ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es
ohne Abänderung den in den Vergabeunterlagen genannten Bedürfnissen
und Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich nicht ent-
sprechen kann; ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn das Unterneh-
men aufgrund eines zwingenden oder fakultativen Ausschlussgrunds nach
den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen aus-
zuschließen ist oder ausgeschlossen werden kann oder wenn es die Eig-
nungskriterien nicht erfüllt,

2. wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten der Auf-
trag nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt
werden kann,
a) weil ein einzigartiges Kunstwerk oder eine einzigartige künstlerische Leis-

tung erschaffen oder erworben werden soll,
b) weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist oder
c) wegen des Schutzes von ausschließlichen Rechten, insbesondere von

gewerblichen Schutzrechten,
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3. wenn äußerst dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignis-
sen, die der betreffende öffentliche Auftraggeber nicht voraussehen konnte,
es nicht zulassen, die Mindestfristen einzuhalten, die für das offene und das
nicht offene Verfahren sowie für das Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-
wettbewerb vorgeschrieben sind; die Umstände zur Begründung der äußers-
ten Dringlichkeit dürfen dem öffentlichen Auftraggeber nicht zuzurechnen
sein,

4. wenn eine Lieferleistung beschafft werden soll, die ausschließlich zu For-
schungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken hergestellt
wurde; hiervon nicht umfasst ist die Serienfertigung zum Nachweis der
Marktfähigkeit des Produkts oder zur Deckung der Forschungs- und Ent-
wicklungskosten,

5. wenn zusätzliche Lieferleistungen des ursprünglichen Auftragnehmers be-
schafft werden sollen, die entweder zur teilweisen Erneuerung oder Erweite-
rung bereits erbrachter Leistungen bestimmt sind, und ein Wechsel des Un-
ternehmens dazu führen würde, dass der öffentliche Auftraggeber eine
Leistung mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und
dies eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische
Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde; die Lauf-
zeit dieser öffentlichen Aufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschrei-
ten,

6. wenn es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und gekaufte Lieferleis-
tung handelt,

7. wenn Liefer- oder Dienstleistungen zu besonders günstigen Bedingungen bei
Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insol-
venzverwaltern oder Liquidatoren im Rahmen eines Insolvenz-, Vergleichs-
oder Ausgleichsverfahrens oder eines in den Vorschriften eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union vorgesehenen gleichartigen Verfahrens
erworben werden,

8. wenn im Anschluss an einen Planungswettbewerb im Sinne des § 69 ein
Dienstleistungsauftrag nach den Bedingungen dieses Wettbewerbs an den
Gewinner oder an einen der Preisträger vergeben werden muss; im letzteren
Fall müssen alle Preisträger des Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhand-
lungen aufgefordert werden, oder

9. wenn eine Dienstleistung beschafft werden soll, die in der Wiederholung
gleichartiger Leistungen besteht, die durch denselben öffentlichen Auftrag-
geber an das Unternehmen vergeben werden, das den ersten Auftrag erhal-
ten hat, sofern sie einem Grundprojekt entsprechen und dieses Projekt Ge-
genstand des ersten Auftrags war, das im Rahmen eines Vergabeverfahrens
mit Ausnahme eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb
vergeben wurde; die Möglichkeit der Anwendung des Verhandlungsverfah-
rens muss bereits in der Auftragsbekanntmachung des ersten Vorhabens an-
gegeben werden; darüber hinaus sind im Grundprojekt bereits der Umfang
möglicher Dienstleistungen sowie die Bedingungen, unter denen sie verge-
ben werden, anzugeben; der für die nachfolgenden Dienstleistungen in Aus-
sicht genommene Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen Auftraggeber
bei der Berechnung des Auftragswerts berücksichtigt; das Verhandlungsver-
fahren ohne Teilnahmewettbewerb darf nur innerhalb von drei Jahren nach
Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden.
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(5) Im Falle des Absatzes 4 Nummer 1 ist der Europäischen Kommission auf An-
forderung ein Bericht vorzulegen.
(6) Die in Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b und c genannten Voraussetzungen
für die Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb gel-
ten nur dann, wenn es keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und
der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung
der Auftragsvergabeparameter ist.

§ 15 Offenes Verfahren

(1) Bei einem offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbe-
schränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf.
Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben.
(2) Die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) beträgt mindestens 35
Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.
(3) Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung
der Frist gemäß Absatz 2 unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber
eine Frist festlegen, die 15 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung
der Auftragsbekanntmachung, nicht unterschreiten darf.
(4) Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist gemäß Absatz 2 um fünf Tage ver-
kürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.
(5) Der öffentliche Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über das
Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen, insbesondere über Än-
derungen der Angebote oder Preise, sind unzulässig.

§ 16 Nicht offenes Verfahren

(1) Bei einem nicht offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber eine
unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbe-
werbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Un-
ternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag
übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten In-
formationen für die Prüfung ihrer Eignung.
(2) Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt min-
destens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbe-
kanntmachung.
(3) Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung
der Teilnahmefrist unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist
festlegen, die 15 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftrags-
bekanntmachung, nicht unterschreiten darf.
(4) Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung
der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot
einreichen. Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die
zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, gemäß § 51 begrenzen.
(5) Die Angebotsfrist beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach
der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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(6) Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öffentliche Auftraggeber
die Angebotsfrist mit den Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den, im gegenseitigen Einvernehmen festlegen, sofern allen Bewerbern dieselbe
Frist für die Einreichung der Angebote gewährt wird. Erfolgt keine einvernehmli-
che Festlegung der Angebotsfrist, beträgt diese mindestens zehn Tage, gerech-
net ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
(7) Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung
der Angebotsfrist gemäß Absatz 5 unmöglich macht, kann der öffentliche Auf-
traggeber eine Frist festlegen, die zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, nicht unterschreiten darf.
(8) Der öffentliche Auftraggeber kann die Angebotsfrist gemäß Absatz 5 um fünf
Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.
(9) § 15 Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 17 Verhandlungsverfahren

(1) Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb fordert der öf-
fentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen
eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf.
Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem
Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber
geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.
(2) Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt min-
destens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbe-
kanntmachung.
(3) Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung
der Teilnahmefrist unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist
festlegen, die 15 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftrags-
bekanntmachung, nicht unterschreiten darf.
(4) Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung
der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Erstange-
bot einreichen. Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber,
die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, gemäß § 51 begrenzen.
(5) Bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb erfolgt keine
öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen, sondern unmittel-
bar eine Aufforderung zur Abgabe von Erstangeboten an die vom öffentlichen
Auftraggeber ausgewählten Unternehmen.
(6) Die Frist für den Eingang der Erstangebote beträgt beim Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach
der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
(7) Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öffentliche Auftraggeber
die Angebotsfrist mit den Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den, im gegenseitigen Einvernehmen festlegen, sofern allen Bewerbern dieselbe
Frist für die Einreichung der Angebote gewährt wird. Erfolgt keine einvernehmli-
che Festlegung der Angebotsfrist, beträgt diese mindestens zehn Tage, gerech-
net ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

60



§ 17 VgV

(8) Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung
der Angebotsfrist gemäß Absatz 6 unmöglich macht, kann der öffentliche Auf-
traggeber eine Frist festlegen, die zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, nicht unterschreiten darf.
(9) Der öffentliche Auftraggeber kann die Angebotsfrist gemäß Absatz 6 um fünf
Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.
(10) Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen
eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgülti-
gen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf
über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom
öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanfor-
derungen und Zuschlagskriterien.
(11) Der öffentliche Auftraggeber kann den Auftrag auf der Grundlage der Erstan-
gebote vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er sich in der Auf-
tragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung
diese Möglichkeit vorbehalten hat.
(12) Sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in
den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, kann er die Verhandlungen in
verschiedenen aufeinanderfolgenden Phasen abwickeln, um so die Zahl der An-
gebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien
zu verringern. In der Schlussphase des Verfahrens müssen noch so viele Ange-
bote vorliegen, dass der Wettbewerb gewährleistet ist, sofern ursprünglich eine
ausreichende Anzahl von Angeboten oder geeigneten Bietern vorhanden war.
(13) Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhand-
lungen gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminie-
renden Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber
anderen begünstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote
nicht gemäß Absatz 12 ausgeschieden wurden, in Textform nach § 126b des
Bürgerlichen Gesetzbuchs über etwaige Änderungen der Leistungsbeschrei-
bung, insbesondere der technischen Anforderungen oder anderer Bestandteile
der Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung der Mindestanforderungen und
Zuschlagskriterien betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der
öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu än-
dern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. Der öffentliche
Auftraggeber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teil-
nehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer
weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Be-
zug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.
(14) Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, die Verhandlungen abzuschließen,
so unterrichtet er die verbleibenden Bieter und legt eine einheitliche Frist für die
Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote fest. Er vergewissert sich, dass
die endgültigen Angebote die Mindestanforderungen erfüllen, und entscheidet
über den Zuschlag auf der Grundlage der Zuschlagskriterien.
(15) In einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nach § 14 Ab-
satz 4 Nummer 3 ist der öffentliche Auftraggeber von den Verpflichtungen der
§§ 9 bis 13, des § 53 Absatz 1 sowie der §§ 54 und 55 befreit.
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§ 18 Wettbewerblicher Dialog

(1) In der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen zur Durchfüh-
rung eines wettbewerblichen Dialogs beschreibt der öffentliche Auftraggeber
seine Bedürfnisse und Anforderungen an die zu beschaffende Leistung. Gleich-
zeitig nennt und erläutert er die hierbei zugrunde gelegten Zuschlagskriterien
und legt einen vorläufigen Zeitrahmen für den Dialog fest.
(2) Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unter-
nehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teil-
nahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmean-
trag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom
öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eig-
nung.
(3) Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage,
gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.
(4) Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung
der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können am Dialog
teilnehmen. Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die
zur Teilnahme am Dialog aufgefordert werden, gemäß § 51 begrenzen.
(5) Der öffentliche Auftraggeber eröffnet mit den ausgewählten Unternehmen ei-
nen Dialog, in dem er ermittelt und festlegt, wie seine Bedürfnisse und Anforde-
rungen am besten erfüllt werden können. Dabei kann er mit den ausgewählten
Unternehmen alle Aspekte des Auftrags erörtern. Er sorgt dafür, dass alle Unter-
nehmen bei dem Dialog gleichbehandelt werden, gibt Lösungsvorschläge oder
vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung
an die anderen Unternehmen weiter und verwendet diese nur im Rahmen des
jeweiligen Vergabeverfahrens. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein,
sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen
erteilt werden.
(6) Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen
aufeinanderfolgenden Phasen geführt wird, sofern der öffentliche Auftraggeber
darauf in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen hingewie-
sen hat. In jeder Dialogphase kann die Zahl der zu erörternden Lösungen anhand
der vorgegebenen Zuschlagskriterien verringert werden. Der öffentliche Auftrag-
geber hat die Unternehmen zu informieren, wenn deren Lösungen nicht für die
folgende Dialogphase vorgesehen sind. In der Schlussphase müssen noch so
viele Lösungen vorliegen, dass der Wettbewerb gewährleistet ist, sofern ur-
sprünglich eine ausreichende Anzahl von Lösungen oder geeigneten Bietern vor-
handen war.
(7) Der öffentliche Auftraggeber schließt den Dialog ab, wenn er die Lösungen
ermittelt hat, mit denen die Bedürfnisse und Anforderungen an die zu beschaf-
fende Leistung befriedigt werden können. Die im Verfahren verbliebenen Teilneh-
mer sind hierüber zu informieren.
(8) Nach Abschluss des Dialogs fordert der öffentliche Auftraggeber die Unter-
nehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher
ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen. Die Angebote müs-
sen alle Einzelheiten enthalten, die zur Ausführung des Projekts erforderlich sind.
Der öffentliche Auftraggeber kann Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen
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Angeboten verlangen. Diese Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen nicht dazu
führen, dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder des öffentlichen Auf-
trags einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeun-
terlagen festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen grundlegend geändert
werden, wenn dadurch der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren
beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

(9) Der öffentliche Auftraggeber hat die Angebote anhand der in der Auftragsbe-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien zu
bewerten. Der öffentliche Auftraggeber kann mit dem Unternehmen, dessen An-
gebot als das wirtschaftlichste ermittelt wurde, mit dem Ziel Verhandlungen füh-
ren, im Angebot enthaltene finanzielle Zusagen oder andere Bedingungen zu
bestätigen, die in den Auftragsbedingungen abschließend festgelegt werden.
Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder
des öffentlichen Auftrags einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung oder
den Vergabeunterlagen festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen grundle-
gend geändert werden, der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren
beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

(10) Der öffentliche Auftraggeber kann Prämien oder Zahlungen an die Teilneh-
mer am Dialog vorsehen.

§ 19 Innovationspartnerschaft

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags
eine Innovationspartnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen
Liefer- oder Dienstleistung und deren anschließenden Erwerb eingehen. Der Be-
schaffungsbedarf, der der Innovationspartnerschaft zugrunde liegt, darf nicht
durch auf dem Markt bereits verfügbare Liefer- oder Dienstleistungen befriedigt
werden können. Der öffentliche Auftraggeber beschreibt in der Auftragsbekannt-
machung oder den Vergabeunterlagen die Nachfrage nach der innovativen Lie-
fer- oder Dienstleistung. Dabei ist anzugeben, welche Elemente dieser Beschrei-
bung Mindestanforderungen darstellen. Es sind Eignungskriterien vorzugeben,
die die Fähigkeiten der Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Ent-
wicklung sowie die Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Lösungen betref-
fen. Die bereitgestellten Informationen müssen so genau sein, dass die Unter-
nehmen Art und Umfang der geforderten Lösung erkennen und entscheiden
können, ob sie eine Teilnahme an dem Verfahren beantragen.

(2) Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unter-
nehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teil-
nahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmean-
trag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom
öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eig-
nung.

(3) Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage,
gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(4) Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer
Bewertung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können
ein Angebot in Form von Forschungs- und Innovationsprojekten einreichen. Der
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öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebots-
abgabe aufgefordert werden, gemäß § 51 begrenzen.
(5) Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen
eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgülti-
gen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf
über den gesamten Auftragsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom
öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanfor-
derungen und Zuschlagskriterien. Sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auf-
tragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat,
kann er die Verhandlungen in verschiedenen aufeinanderfolgenden Phasen abwi-
ckeln, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorge-
gebenen Zuschlagskriterien zu verringern.
(6) Der öffentliche Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle Bieter bei den Ver-
handlungen gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskrimi-
nierenden Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber
anderen begünstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote
gemäß Absatz 5 nicht ausgeschieden wurden, in Textform nach § 126b des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs über etwaige Änderungen der Anforderungen und sonsti-
gen Informationen in den Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung der Min-
destanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der
öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu än-
dern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. Der öffentliche
Auftraggeber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teil-
nehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer
weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Be-
zug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.
Der öffentliche Auftraggeber muss in den Vergabeunterlagen die zum Schutz des
geistigen Eigentums geltenden Vorkehrungen festlegen.
(7) Die Innovationspartnerschaft wird durch Zuschlag auf Angebote eines oder
mehrerer Bieter eingegangen. Eine Erteilung des Zuschlags allein auf der Grund-
lage des niedrigsten Preises oder der niedrigsten Kosten ist ausgeschlossen.
Der öffentliche Auftraggeber kann eine Innovationspartnerschaft mit einem Part-
ner oder mit mehreren Partnern, die getrennte Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten durchführen, eingehen.
(8) Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs- und Inno-
vationsprozess in zwei aufeinanderfolgenden Phasen strukturiert:
1. einer Forschungs- und Entwicklungsphase, die die Herstellung von Prototy-

pen oder die Entwicklung der Dienstleistung umfasst, und
2. einer Leistungsphase, in der die aus der Partnerschaft hervorgegangene

Leistung erbracht wird.
Die Phasen sind durch die Festlegung von Zwischenzielen zu untergliedern, bei
deren Erreichen die Zahlung der Vergütung in angemessenen Teilbeträgen ver-
einbart wird. Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der Part-
nerschaft und insbesondere die Dauer und der Wert der einzelnen Phasen den
Innovationsgrad der vorgeschlagenen Lösung und der Abfolge der Forschungs-
und Innovationstätigkeiten widerspiegeln. Der geschätzte Wert der Liefer- oder
Dienstleistung darf in Bezug auf die für ihre Entwicklung erforderlichen Investitio-
nen nicht unverhältnismäßig sein.
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(9) Auf der Grundlage der Zwischenziele kann der öffentliche Auftraggeber am
Ende jedes Entwicklungsabschnitts entscheiden, ob er die Innovationspartner-
schaft beendet oder, im Fall einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Part-
nern, die Zahl der Partner durch die Kündigung einzelner Verträge reduziert, so-
fern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den
Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, dass diese Möglichkeiten bestehen
und unter welchen Umständen davon Gebrauch gemacht werden kann.
(10) Nach Abschluss der Forschungs- und Entwicklungsphase ist der öffentliche
Auftraggeber zum anschließenden Erwerb der innovativen Liefer- oder Dienst-
leistung nur dann verpflichtet, wenn das bei Eingehung der Innovationspartner-
schaft festgelegte Leistungsniveau und die Kostenobergrenze eingehalten wer-
den.

§ 20 Angemessene Fristsetzung; Pflicht zur Fristverlängerung

(1) Bei der Festlegung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Teilnah-
meanträge nach den §§ 15 bis 19 sind die Komplexität der Leistung und die
Zeit für die Ausarbeitung der Angebote angemessen zu berücksichtigen. § 38
Absatz 3 bleibt unberührt.
(2) Können Angebote nur nach einer Besichtigung am Ort der Leistungserbrin-
gung oder nach Einsichtnahme in die Anlagen zu den Vergabeunterlagen vor Ort
beim öffentlichen Auftraggeber erstellt werden, so sind die Angebotsfristen so
festzulegen, dass alle Unternehmen von allen Informationen, die für die Erstel-
lung des Angebots erforderlich sind, unter gewöhnlichen Umständen Kenntnis
nehmen können.
(3) Die Angebotsfristen sind, abgesehen von den in § 41 Absatz 2 und 3 geregel-
ten Fällen, zu verlängern,
1. wenn zusätzliche Informationen trotz rechtzeitiger Anforderung durch ein Un-

ternehmen nicht spätestens sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist zur Ver-
fügung gestellt werden; in den Fällen des § 15 Absatz 3, § 16 Absatz 7 oder
§ 17 Absatz 8 beträgt dieser Zeitraum vier Tage, oder

2. wenn der öffentliche Auftraggeber wesentliche Änderungen an den Vergabe-
unterlagen vornimmt.

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung
der Information oder Änderung stehen und gewährleisten, dass alle Unterneh-
men Kenntnis von den Informationen oder Änderungen nehmen können. Dies
gilt nicht, wenn die Information oder Änderung für die Erstellung des Angebots
unerheblich ist oder die Information nicht rechtzeitig angefordert wurde.

Unterabschnitt 2 Besondere Methoden und Instrumente in
Vergabeverfahren

§ 21 Rahmenvereinbarungen

(1) Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer nach dieser
Verordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht genommene Auftrags-
volumen ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht
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aber nicht abschließend festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf
nicht missbräuchlich oder in einer Art angewendet werden, die den Wettbewerb
behindert, einschränkt oder verfälscht.
(2) Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden nach den
Kriterien dieses Absatzes und der Absätze 3 bis 5 vergeben. Die Einzelauftrags-
vergabe erfolgt ausschließlich zwischen den in der Auftragsbekanntmachung
oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung genannten öffentlichen Auf-
traggebern und denjenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses
des Einzelauftrags Vertragspartei der Rahmenvereinbarung sind. Dabei dürfen
keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen der Rahmenvereinbarung
vorgenommen werden.
(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit nur einem Unternehmen geschlossen, so
werden die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entspre-
chend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Für die Vergabe
der Einzelaufträge kann der öffentliche Auftraggeber das an der Rahmenverein-
barung beteiligte Unternehmen in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen.
(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem Unternehmen geschlos-
sen, werden die Einzelaufträge wie folgt vergeben:
1. gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne erneutes Vergabe-

verfahren, wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbrin-
gung der Leistung sowie die objektiven Bedingungen für die Auswahl der
Unternehmen festgelegt sind, die sie als Partei der Rahmenvereinbarung
ausführen werden; die letztgenannten Bedingungen sind in der Auftragsbe-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung zu
nennen;

2. wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der
Leistung festgelegt sind, teilweise ohne erneutes Vergabeverfahren gemäß
Nummer 1 und teilweise mit erneutem Vergabeverfahren zwischen den Un-
ternehmen, die Partei der Rahmenvereinbarung sind, gemäß Nummer 3,
wenn diese Möglichkeit in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen für die Rahmenvereinbarung durch die öffentlichen Auftraggeber
festgelegt ist; die Entscheidung, ob bestimmte Liefer- oder Dienstleistungen
nach erneutem Vergabeverfahren oder direkt entsprechend den Bedingun-
gen der Rahmenvereinbarung beschafft werden sollen, wird nach objektiven
Kriterien getroffen, die in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen für die Rahmenvereinbarung festgelegt sind; in der Auftragsbe-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen ist außerdem festzulegen, wel-
che Bedingungen einem erneuten Vergabeverfahren unterliegen können;
diese Möglichkeiten gelten auch für jedes Los einer Rahmenvereinbarung,
für das alle Bedingungen für die Erbringung der Leistung in der Rahmenver-
einbarung festgelegt sind, ungeachtet dessen, ob alle Bedingungen für die
Erbringung einer Leistung für andere Lose festgelegt wurden; oder

3. sofern nicht alle Bedingungen zur Erbringung der Leistung in der Rahmen-
vereinbarung festgelegt sind, mittels eines erneuten Vergabeverfahrens zwi-
schen den Unternehmen, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind.

(5) Die in Absatz 4 Nummer 2 und 3 genannten Vergabeverfahren beruhen auf
denselben Bedingungen wie der Abschluss der Rahmenvereinbarung und erfor-
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derlichenfalls auf genauer formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls auf
weiteren Bedingungen, die in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen für die Rahmenvereinbarung in Übereinstimmung mit dem folgenden
Verfahren genannt werden:
1. vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultiert der öffentliche Auftraggeber in

Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Unternehmen, die
in der Lage sind, den Auftrag auszuführen,

2. der öffentliche Auftraggeber setzt eine ausreichende Frist für die Abgabe der
Angebote für jeden Einzelauftrag fest; dabei berücksichtigt er unter anderem
die Komplexität des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der
Angebote erforderliche Zeit,

3. die Angebote sind in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs
einzureichen und dürfen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist nicht geöffnet
werden,

4. der öffentliche Auftraggeber vergibt die Einzelaufträge an den Bieter, der auf
der Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterla-
gen für die Rahmenvereinbarung genannten Zuschlagskriterien das jeweils
wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat.

(6) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens vier Jahre betragen,
es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter
Sonderfall vor.

§ 22 Grundsätze für den Betrieb dynamischer
Beschaffungssysteme

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann für die Beschaffung marktüblicher Leistun-
gen ein dynamisches Beschaffungssystem nutzen.
(2) Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem befolgt
der öffentliche Auftraggeber die Vorschriften für das nicht offene Verfahren.
(3) Ein dynamisches Beschaffungssystem wird ausschließlich mithilfe elektroni-
scher Mittel eingerichtet und betrieben. Die §§ 11 und 12 finden Anwendung.
(4) Ein dynamisches Beschaffungssystem steht im gesamten Zeitraum seiner
Einrichtung allen Bietern offen, die die im jeweiligen Vergabeverfahren festgeleg-
ten Eignungskriterien erfüllen. Die Zahl der zum dynamischen Beschaffungssys-
tem zugelassenen Bewerber darf nicht begrenzt werden.
(5) Der Zugang zu einem dynamischen Beschaffungssystem ist für alle Unterneh-
men kostenlos.

§ 23 Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems

(1) Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, dass er
ein dynamisches Beschaffungssystem nutzt und für welchen Zeitraum es betrie-
ben wird.
(2) Der öffentliche Auftraggeber informiert die Europäische Kommission wie folgt
über eine Änderung der Gültigkeitsdauer:
1. Wird die Gültigkeitsdauer ohne Einstellung des dynamischen Beschaffungs-

systems geändert, ist das Muster gemäß Anhang II der Durchführungs-
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verordnung (EU) 2015/1986 der Kommission vom 11. November 2015 zur
Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebe-
kanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 (ABl. L 296 vom 12.11.2015, S. 1) in der
jeweils geltenden Fassung zu verwenden.

2. Wird das dynamische Beschaffungssystem eingestellt, ist das Muster gemäß
Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 zu verwenden.

(3) In den Vergabeunterlagen sind mindestens die Art und die geschätzte Menge
der zu beschaffenden Leistung sowie alle erforderlichen Daten des dynamischen
Beschaffungssystems anzugeben.

(4) In den Vergabeunterlagen ist anzugeben, ob ein dynamisches Beschaffungs-
system in Kategorien von Leistungen untergliedert wurde. Gegebenenfalls sind
die objektiven Merkmale jeder Kategorie anzugeben.

(5) Hat ein öffentlicher Auftraggeber ein dynamisches Beschaffungssystem in
Kategorien von Leistungen untergliedert, legt er für jede Kategorie die Eignungs-
kriterien gesondert fest.

(6) § 16 Absatz 4 und § 51 Absatz 1 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass
die zugelassenen Bewerber für jede einzelne, über ein dynamisches Beschaf-
fungssystem stattfindende Auftragsvergabe gesondert zur Angebotsabgabe auf-
zufordern sind. Wurde ein dynamisches Beschaffungssystem in Kategorien von
Leistungen untergliedert, werden jeweils alle für die einem konkreten Auftrag
entsprechende Kategorie zugelassenen Bewerber aufgefordert, ein Angebot zu
unterbreiten.

§ 24 Fristen beim Betrieb dynamischer Beschaffungssysteme

(1) Abweichend von § 16 gelten bei der Nutzung eines dynamischen Beschaf-
fungssystems die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5.

(2) Die Mindestfrist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt 30 Tage, ge-
rechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung, oder
im Falle einer Vorinformation nach § 38 Absatz 4 nach der Absendung der Auffor-
derung zur Interessensbestätigung. Sobald die Aufforderung zur Angebotsab-
gabe für die erste einzelne Auftragsvergabe im Rahmen eines dynamischen Be-
schaffungssystems abgesandt worden ist, gelten keine weiteren Fristen für den
Eingang der Teilnahmeanträge.

(3) Der öffentliche Auftraggeber bewertet den Antrag eines Unternehmens auf
Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem unter Zugrundelegung
der Eignungskriterien innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dessen Eingang. In
begründeten Einzelfällen, insbesondere wenn Unterlagen geprüft werden müs-
sen oder um auf sonstige Art und Weise zu überprüfen, ob die Eignungskriterien
erfüllt sind, kann die Frist auf 15 Arbeitstage verlängert werden. Wurde die Auf-
forderung zur Angebotsabgabe für die erste einzelne Auftragsvergabe im Rah-
men eines dynamischen Beschaffungssystems noch nicht versandt, kann der
öffentliche Auftraggeber die Frist verlängern, sofern während der verlängerten
Frist keine Aufforderung zur Angebotsabgabe versandt wird. Die Fristverlänge-
rung ist in den Vergabeunterlagen anzugeben. Jedes Unternehmen wird unver-
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züglich darüber informiert, ob es zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaf-
fungssystem zugelassen wurde oder nicht.
(4) Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens zehn Tage, ge-
rechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
§ 16 Absatz 6 findet Anwendung.
(5) Der öffentliche Auftraggeber kann von den zu einem dynamischen Beschaf-
fungssystem zugelassenen Bewerbern jederzeit verlangen, innerhalb von fünf
Arbeitstagen nach Übermittlung der Aufforderung zur Angebotsabgabe eine er-
neute und aktualisierte Einheitliche Europäische Eigenerklärung nach § 48 Ab-
satz 3 einzureichen. § 48 Absatz 3 bis 6 findet Anwendung.

§ 25 Grundsätze für die Durchführung elektronischer Auktionen

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann im Rahmen eines offenen, eines nicht offe-
nen oder eines Verhandlungsverfahrens vor der Zuschlagserteilung eine elektro-
nische Auktion durchführen, sofern der Inhalt der Vergabeunterlagen hinreichend
präzise beschrieben und die Leistung mithilfe automatischer Bewertungsmetho-
den eingestuft werden kann. Geistig-schöpferische Leistungen können nicht Ge-
genstand elektronischer Auktionen sein. Der elektronischen Auktion hat eine voll-
ständige erste Bewertung aller Angebote anhand der Zuschlagskriterien und der
jeweils dafür festgelegten Gewichtung vorauszugehen. Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend bei einem erneuten Vergabeverfahren zwischen den Parteien einer
Rahmenvereinbarung nach § 21 und bei einem erneuten Vergabeverfahren wäh-
rend der Laufzeit eines dynamischen Beschaffungssystems nach § 22. Eine
elektronische Auktion kann mehrere, aufeinanderfolgende Phasen umfassen.
(2) Im Rahmen der elektronischen Auktion werden die Angebote mittels festge-
legter Methoden elektronisch bewertet und automatisch in eine Rangfolge ge-
bracht. Die sich schrittweise wiederholende, elektronische Bewertung der Ange-
bote beruht auf
1. neuen, nach unten korrigierten Preisen, wenn der Zuschlag allein aufgrund

des Preises erfolgt, oder
2. neuen, nach unten korrigierten Preisen oder neuen, auf bestimmte Angebots-

komponenten abstellenden Werten, wenn das Angebot mit dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis oder, bei Verwendung eines Kosten-Wirksam-
keits-Ansatzes, mit den niedrigsten Kosten den Zuschlag erhält.

(3) Die Bewertungsmethoden werden mittels einer mathematischen Formel defi-
niert und in der Aufforderung zur Teilnahme an der elektronischen Auktion be-
kanntgemacht. Wird der Zuschlag nicht allein aufgrund des Preises erteilt, muss
aus der mathematischen Formel auch die Gewichtung aller Angebotskomponen-
ten nach Absatz 2 Nummer 2 hervorgehen. Sind Nebenangebote zugelassen, ist
für diese ebenfalls eine mathematische Formel bekanntzumachen.
(4) Angebotskomponenten nach Absatz 2 Nummer 2 müssen numerisch oder
prozentual beschrieben werden.
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§ 26 Durchführung elektronischer Auktionen

(1) Der öffentliche Auftraggeber kündigt in der Auftragsbekanntmachung oder in
der Aufforderung zur Interessensbestätigung an, dass er eine elektronische Auk-
tion durchführt.
(2) Die Vergabeunterlagen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
1. alle Angebotskomponenten, deren Werte Grundlage der automatischen Neu-

reihung der Angebote sein werden,
2. gegebenenfalls die Obergrenzen der Werte nach Nummer 1, wie sie sich aus

den technischen Spezifikationen ergeben,
3. eine Auflistung aller Daten, die den Bietern während der elektronischen Auk-

tion zur Verfügung gestellt werden,
4. den Termin, an dem die Daten nach Nummer 3 den Bietern zur Verfügung

gestellt werden,
5. alle für den Ablauf der elektronischen Auktion relevanten Daten und
6. die Bedingungen, unter denen die Bieter während der elektronischen Auktion

Gebote abgeben können, insbesondere die Mindestabstände zwischen den
der automatischen Neureihung der Angebote zugrunde liegenden Preisen
oder Werten.

(3) Der öffentliche Auftraggeber fordert alle Bieter, die zulässige Angebote unter-
breitet haben, gleichzeitig zur Teilnahme an der elektronischen Auktion auf. Ab
dem genannten Zeitpunkt ist die Internetverbindung gemäß den in der Aufforde-
rung zur Teilnahme an der elektronischen Auktion genannten Anweisungen zu
nutzen. Der Aufforderung zur Teilnahme an der elektronischen Auktion ist jeweils
das Ergebnis der vollständigen Bewertung des betreffenden Angebots nach § 25
Absatz 1 Satz 3 beizufügen.
(4) Eine elektronische Auktion darf frühestens zwei Arbeitstage nach der Versen-
dung der Aufforderung zur Teilnahme gemäß Absatz 3 beginnen.
(5) Der öffentliche Auftraggeber teilt allen Bietern im Laufe einer jeden Phase
der elektronischen Auktion unverzüglich zumindest den jeweiligen Rang ihres
Angebots innerhalb der Reihenfolge aller Angebote mit. Er kann den Bietern
weitere Daten nach Absatz 2 Nummer 3 zur Verfügung stellen. Die Identität der
Bieter darf in keiner Phase einer elektronischen Auktion offengelegt werden.
(6) Der Zeitpunkt des Beginns und des Abschlusses einer jeden Phase ist in der
Aufforderung zur Teilnahme an einer elektronischen Auktion ebenso anzugeben
wie gegebenenfalls die Zeit, die jeweils nach Eingang der letzten neuen Preise
oder Werte nach § 25 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 vergangen sein muss,
bevor eine Phase einer elektronischen Auktion abgeschlossen wird.
(7) Eine elektronische Auktion wird abgeschlossen, wenn
1. der vorher festgelegte und in der Aufforderung zur Teilnahme an einer elekt-

ronischen Auktion bekanntgemachte Zeitpunkt erreicht ist,
2. von den Bietern keine neuen Preise oder Werte nach § 25 Absatz 2 Satz 2

Nummer 1 und 2 mitgeteilt werden, die die Anforderungen an Mindestab-
stände nach Absatz 2 Nummer 6 erfüllen, und die vor Beginn einer elektroni-
schen Auktion bekanntgemachte Zeit, die zwischen dem Eingang der letzten
neuen Preise oder Werte und dem Abschluss der elektronischen Auktion ver-
gangen sein muss, abgelaufen ist oder

3. die letzte Phase einer elektronischen Auktion abgeschlossen ist.
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(8) Der Zuschlag wird nach Abschluss einer elektronischen Auktion entsprechend
ihrem Ergebnis mitgeteilt.

§ 27 Elektronische Kataloge

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote in Form eines
elektronischen Katalogs einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog be-
inhalten müssen. Angeboten, die in Form eines elektronischen Katalogs einge-
reicht werden, können weitere Unterlagen beigefügt werden.

(2) Akzeptiert der öffentliche Auftraggeber Angebote in Form eines elektroni-
schen Katalogs oder schreibt der öffentliche Auftraggeber vor, dass Angebote in
Form eines elektronischen Katalogs einzureichen sind, so weist er in der Auf-
tragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung da-
rauf hin.

(3) Schließt der öffentliche Auftraggeber mit einem oder mehreren Unternehmen
eine Rahmenvereinbarung im Anschluss an die Einreichung der Angebote in
Form eines elektronischen Katalogs, kann er vorschreiben, dass ein erneutes
Vergabeverfahren für Einzelaufträge auf der Grundlage aktualisierter elektroni-
scher Kataloge erfolgt, indem er
1. die Bieter auffordert, ihre elektronischen Kataloge an die Anforderungen des

zu vergebenden Einzelauftrages anzupassen und erneut einzureichen, oder
2. die Bieter informiert, dass er den bereits eingereichten elektronischen Katalo-

gen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Daten entnimmt, die erforderlich
sind, um Angebote zu erstellen, die den Anforderungen des zu vergebenden
Einzelauftrags entsprechen; dieses Verfahren ist in der Auftragsbekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen für den Abschluss einer Rahmenverein-
barung anzukündigen; der Bieter kann diese Methode der Datenerhebung
ablehnen.

(4) Hat der öffentliche Auftraggeber gemäß Absatz 3 Nummer 2 bereits einge-
reichten elektronischen Katalogen selbstständig Daten zur Angebotserstellung
entnommen, legt er jedem Bieter die gesammelten Daten vor der Erteilung des
Zuschlags vor, sodass dieser die Möglichkeit zum Einspruch oder zur Bestäti-
gung hat, dass das Angebot keine materiellen Fehler enthält.

Unterabschnitt 3 Vorbereitung des Vergabeverfahrens

§ 28 Markterkundung

(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der öffentliche Auftraggeber
Markterkundungen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung
der Unternehmen über seine Auftragsvergabepläne und -anforderungen durch-
führen.

(2) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und
zum Zwecke der Kosten- oder Preisermittlung ist unzulässig.
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§ 29 Vergabeunterlagen

(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um dem
Bewerber oder Bieter eine Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren zu
ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus
1. dem Anschreiben, insbesondere der Aufforderung zur Abgabe von Teilnah-

meanträgen oder Angeboten oder Begleitschreiben für die Abgabe der ange-
forderten Unterlagen,

2. der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewer-
bungsbedingungen), einschließlich der Angabe der Eignungs- und Zu-
schlagskriterien, sofern nicht bereits in der Auftragsbekanntmachung ge-
nannt, und

3. den Vertragsunterlagen, die aus der Leistungsbeschreibung und den Ver-
tragsbedingungen bestehen.

(2) Der Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 5. August 2003 (BAnz. Nr. 178a) ist in der Regel in
den Vertrag einzubeziehen. Dies gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die im
Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freibe-
ruflichen Tätigen angeboten werden und deren Gegenstand eine Aufgabe ist,
deren Lösung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann.

§ 30 Aufteilung nach Losen

(1) Unbeschadet des § 97 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen kann der öffentliche Auftraggeber festlegen, ob die Angebote nur für ein
Los, für mehrere oder für alle Lose eingereicht werden dürfen. Er kann, auch
wenn Angebote für mehrere oder alle Lose eingereicht werden dürfen, die Zahl
der Lose auf eine Höchstzahl beschränken, für die ein einzelner Bieter den Zu-
schlag erhalten kann.
(2) Der öffentliche Auftraggeber gibt die Vorgaben nach Absatz 1 in der Auftrags-
bekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung bekannt. Er
gibt die objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien in den Vergabeunterla-
gen an, die er bei der Vergabe von Losen anzuwenden beabsichtigt, wenn die
Anwendung der Zuschlagskriterien dazu führen würde, dass ein einzelner Bieter
den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als die Höchstzahl erhält.
(3) In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los erhal-
ten kann, kann der öffentliche Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose
vergeben, wenn er in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur
Interessensbestätigung angegeben hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält
und die Lose oder Losgruppen angibt, die kombiniert werden können.

§ 31 Leistungsbeschreibung

(1) Der öffentliche Auftraggeber fasst die Leistungsbeschreibung (§ 121 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen) in einer Weise, dass sie allen Unter-
nehmen den gleichen Zugang zum Vergabeverfahren gewährt und die Öffnung
des nationalen Beschaffungsmarkts für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertig-
ter Weise behindert.
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(2) In der Leistungsbeschreibung sind die Merkmale des Auftragsgegenstands
zu beschreiben:
1. in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen oder einer Beschrei-

bung der zu lösenden Aufgabe, die so genau wie möglich zu fassen sind,
dass sie ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und hinreichend
vergleichbare Angebote erwarten lassen, die dem öffentlichen Auftraggeber
die Erteilung des Zuschlags ermöglichen,

2. unter Bezugnahme auf die in Anlage 1 definierten technischen Anforderun-
gen in der Rangfolge:
a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,
b) Europäische Technische Bewertungen,
c) gemeinsame technische Spezifikationen,
d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von

den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,
e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, natio-

nale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen
für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den
Einsatz von Produkten oder

3. als Kombination von den Nummern 1 und 2
a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme

auf die technischen Anforderungen gemäß Nummer 2 als Mittel zur Ver-
mutung der Konformität mit diesen Leistungs- und Funktionsanforderun-
gen oder

b) mit Bezugnahme auf die technischen Anforderungen gemäß Nummer 2
hinsichtlich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leis-
tungs- und Funktionsanforderungen gemäß Nummer 1 hinsichtlich ande-
rer Merkmale.

Jede Bezugnahme auf eine Anforderung nach Nummer 2 Buchstabe a bis e ist
mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.
(3) Die Merkmale können auch Aspekte der Qualität und der Innovation sowie
soziale und umweltbezogene Aspekte betreffen. Sie können sich auch auf den
Prozess oder die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung oder
auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands einschließ-
lich der Produktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derartige Faktoren
keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, sofern diese Merkmale in Ver-
bindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert und Beschaf-
fungszielen verhältnismäßig sind.
(4) In der Leistungsbeschreibung kann ferner festgelegt werden, ob Rechte des
geistigen Eigentums übertragen oder dem öffentlichen Auftraggeber daran Nut-
zungsrechte eingeräumt werden müssen.
(5) Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse im Sinne des § 121 Ab-
satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit einem Rechtsakt
der Europäischen Union erlassen, so muss die Leistungsbeschreibung, soweit
die Kriterien der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen oder der Kon-
zeption für alle Nutzer betroffen sind, darauf Bezug nehmen.
(6) In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder
Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die Erzeugnisse oder Dienstleistun-
gen eines bestimmten Unternehmens kennzeichnet, oder auf gewerbliche
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Schutzrechte, Typen oder einen bestimmten Ursprung verwiesen werden, wenn
dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder
ausgeschlossen werden, es sei denn, dieser Verweis ist durch den Auftragsge-
genstand gerechtfertigt. Solche Verweise sind ausnahmsweise zulässig, wenn
der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend genau und allgemein ver-
ständlich beschrieben werden kann; diese Verweise sind mit dem Zusatz „oder
gleichwertig“ zu versehen.

§ 32 Technische Anforderungen

(1) Verweist der öffentliche Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf tech-
nische Anforderungen nach § 31 Absatz 2 Nummer 2, so darf er ein Angebot
nicht mit der Begründung ablehnen, dass die angebotenen Liefer- und Dienst-
leistungen nicht den von ihm herangezogenen technischen Anforderungen der
Leistungsbeschreibung entsprechen, wenn das Unternehmen in seinem Angebot
dem öffentlichen Auftraggeber mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die vom
Unternehmen vorgeschlagenen Lösungen diesen technischen Anforderungen
gleichermaßen entsprechen.
(2) Enthält die Leistungsbeschreibung Leistungs- oder Funktionsanforderungen,
so darf der öffentliche Auftraggeber ein Angebot nicht ablehnen, wenn diese
Anforderungen die von ihm geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen
betreffen und das Angebot Folgendem entspricht:
1. einer nationalen Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird,
2. einer Europäischen Technischen Bewertung,
3. einer gemeinsamen technischen Spezifikation,
4. einer internationalen Norm oder
5. einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgre-

mien erarbeitet wurde.
Das Unternehmen muss in seinem Angebot belegen, dass die jeweilige der Norm
entsprechende Liefer- oder Dienstleistung den Leistungs- oder Funktionsanfor-
derungen des öffentlichen Auftraggebers entspricht. Belege können insbeson-
dere eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer
anerkannten Stelle sein.

§ 33 Nachweisführung durch Bescheinigungen von
Konformitätsbewertungsstellen

(1) Als Beleg dafür, dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, in der Leis-
tungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der öffentliche Auf-
traggeber die Vorlage von Bescheinigungen, insbesondere Testberichten oder
Zertifizierungen, einer Konformitätsbewertungsstelle verlangen. Wird die Vorlage
einer Bescheinigung einer bestimmten Konformitätsbewertungsstelle verlangt,
hat der öffentliche Auftraggeber auch Bescheinigungen gleichwertiger anderer
Konformitätsbewertungsstellen zu akzeptieren.
(2) Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere als die in Absatz 1 ge-
nannten geeigneten Unterlagen, insbesondere ein technisches Dossier des Her-
stellers, wenn das Unternehmen keinen Zugang zu den in Absatz 1 genannten
Bescheinigungen oder keine Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägi-
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gen Fristen einzuholen, sofern das Unternehmen den fehlenden Zugang nicht zu
vertreten hat. In den Fällen des Satzes 1 hat das Unternehmen durch die vorge-
legten Unterlagen zu belegen, dass die von ihm zu erbringende Leistung die
angegebenen Anforderungen erfüllt.
(3) Eine Konformitätsbewertungsstelle ist eine Stelle, die gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusam-
menhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30) akkreditiert
ist und Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführt.

§ 34 Nachweisführung durch Gütezeichen

(1) Als Beleg dafür, dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, in der Leis-
tungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der öffentliche Auf-
traggeber die Vorlage von Gütezeichen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 ver-
langen.
(2) Das Gütezeichen muss allen folgenden Bedingungen genügen:
1. Alle Anforderungen des Gütezeichens sind für die Bestimmung der Merkmale

der Leistung geeignet und stehen mit dem Auftragsgegenstand nach § 31
Absatz 3 in Verbindung.

2. Die Anforderungen des Gütezeichens beruhen auf objektiv nachprüfbaren
und nichtdiskriminierenden Kriterien.

3. Das Gütezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparenten Verfah-
rens entwickelt, an dem alle interessierten Kreise teilnehmen können.

4. Alle betroffenen Unternehmen haben Zugang zum Gütezeichen.
5. Die Anforderungen wurden von einem Dritten festgelegt, auf den das Unter-

nehmen, das das Gütezeichen erwirbt, keinen maßgeblichen Einfluss aus-
üben konnte.

(3) Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens
entsprechen muss, hat der öffentliche Auftraggeber die betreffenden Anforde-
rungen anzugeben.
(4) Der öffentliche Auftraggeber muss andere Gütezeichen akzeptieren, die
gleichwertige Anforderungen an die Leistung stellen.
(5) Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden kön-
nen, nachweislich keine Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber angege-
bene oder ein gleichwertiges Gütezeichen innerhalb einer einschlägigen Frist zu
erlangen, so muss der öffentliche Auftraggeber andere geeignete Belege akzep-
tieren, sofern das Unternehmen nachweist, dass die von ihm zu erbringende
Leistung die Anforderungen des geforderten Gütezeichens oder die vom öffentli-
chen Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllt.

§ 35 Nebenangebote

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann Nebenangebote in der Auftragsbekanntma-
chung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung zulassen oder vor-
schreiben. Fehlt eine entsprechende Angabe, sind keine Nebenangebote zuge-
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lassen. Nebenangebote müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen.
(2) Lässt der öffentliche Auftraggeber Nebenangebote zu oder schreibt er diese
vor, legt er in den Vergabeunterlagen Mindestanforderungen fest und gibt an, in
welcher Art und Weise Nebenangebote einzureichen sind. Die Zuschlagskriterien
sind gemäß § 127 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote
anwendbar sind. Nebenangebote können auch zugelassen oder vorgeschrieben
werden, wenn der Preis oder die Kosten das alleinige Zuschlagskriterium sind.
(3) Der öffentliche Auftraggeber berücksichtigt nur Nebenangebote, die die Min-
destanforderungen erfüllen. Ein Nebenangebot darf nicht deshalb ausgeschlos-
sen werden, weil es im Falle des Zuschlags zu einem Dienstleistungsauftrag
anstelle eines Lieferauftrags oder zu einem Lieferauftrag anstelle eines Dienst-
leistungsauftrags führen würde.

§ 36 Unteraufträge

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann Unternehmen in der Auftragsbekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile
des Auftrags, die sie im Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben
beabsichtigen, sowie, falls zumutbar, die vorgesehenen Unterauftragnehmer zu
benennen. Vor Zuschlagserteilung kann der öffentliche Auftraggeber von den
Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die Unterauf-
tragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel
dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen. Wenn ein Bewerber oder Bie-
ter die Vergabe eines Teils des Auftrags an einen Dritten im Wege der Unterauf-
tragsvergabe beabsichtigt und sich zugleich im Hinblick auf seine Leistungsfä-
higkeit gemäß den §§ 45 und 46 auf die Kapazitäten dieses Dritten beruft, ist
auch § 47 anzuwenden.
(2) Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem öffentlichen Auftrag-
geber bleibt von Absatz 1 unberührt.
(3) Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, die in einer Einrichtung des
öffentlichen Auftraggebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind,
schreibt der öffentliche Auftraggeber in den Vertragsbedingungen vor, dass der
Auftragnehmer spätestens bei Beginn der Auftragsausführung die Namen, die
Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner Unterauftragnehmer mitteilt
und dass jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der
Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. Der öffentliche Auftraggeber kann
die Mitteilungspflichten nach Satz 1 auch als Vertragsbedingungen bei der Ver-
gabe anderer Dienstleistungsaufträge oder bei der Vergabe von Lieferaufträgen
vorsehen. Des Weiteren können die Mitteilungspflichten auch auf Lieferanten,
die an Dienstleistungsaufträgen beteiligt sind, sowie auf weitere Stufen in der
Kette der Unterauftragnehmer ausgeweitet werden.
(4) Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen.
(5) Der öffentliche Auftraggeber überprüft vor der Erteilung des Zuschlags, ob
Gründe für den Ausschluss des Unterauftragnehmers vorliegen. Bei Vorliegen
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zwingender Ausschlussgründe verlangt der öffentliche Auftraggeber die Erset-
zung des Unterauftragnehmers. Bei Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe
kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass dieser ersetzt wird. Der öffent-
liche Auftraggeber kann dem Bewerber oder Bieter dafür eine Frist setzen.

Unterabschnitt 4 Veröffentlichungen, Transparenz

§ 37 Auftragsbekanntmachung; Beschafferprofil

(1) Der öffentliche Auftraggeber teilt seine Absicht, einen öffentlichen Auftrag zu
vergeben oder eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, in einer Auftragsbe-
kanntmachung mit. § 17 Absatz 5 und § 38 Absatz 4 bleiben unberührt.
(2) Die Auftragsbekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang II der
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.
(3) Der öffentliche Auftraggeber benennt in der Auftragsbekanntmachung die
Vergabekammer, an die sich die Unternehmen zur Nachprüfung geltend gemach-
ter Vergabeverstöße wenden können.
(4) Der öffentliche Auftraggeber kann im Internet zusätzlich ein Beschafferprofil
einrichten. Es enthält die Veröffentlichung von Vorinformationen, Angaben über
geplante oder laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge oder aufge-
hobene Vergabeverfahren sowie alle sonstigen für die Auftragsvergabe relevan-
ten Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, Anschrift, E-Mail-Adresse, Te-
lefon- und Telefaxnummer des öffentlichen Auftraggebers.

§ 38 Vorinformation

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann die Absicht einer geplanten Auftragsver-
gabe mittels Veröffentlichung einer Vorinformation nach dem Muster gemäß An-
hang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 bekanntgeben.
(2) Die Vorinformation kann an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen
Union versandt oder im Beschafferprofil veröffentlicht werden. Veröffentlicht der
öffentliche Auftraggeber eine Vorinformation im Beschafferprofil, übermittelt er
die Mitteilung dieser Veröffentlichung dem Amt für Veröffentlichungen der Euro-
päischen Union nach dem Muster gemäß Anhang VIII der Durchführungsverord-
nung (EU) 2015/1986.
(3) Hat der öffentliche Auftraggeber eine Vorinformation gemäß Absatz 1 veröf-
fentlicht, kann die Mindestfrist für den Eingang von Angeboten im offenen Ver-
fahren auf 15 Tage und im nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren
auf zehn Tage verkürzt werden, sofern
1. die Vorinformation alle nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU)

2015/1986 geforderten Informationen enthält, soweit diese zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung der Vorinformation vorlagen, und

2. die Vorinformation wenigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor
dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung
an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelt
wurde.
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(4) Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öffentliche Auftraggeber
im nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren auf eine Auftragsbe-
kanntmachung nach § 37 Absatz 1 verzichten, sofern die Vorinformation
1. die Liefer- oder Dienstleistungen benennt, die Gegenstand des zu vergeben-

den Auftrages sein werden,
2. den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren oder

Verhandlungsverfahren ohne gesonderte Auftragsbekanntmachung verge-
ben wird,

3. die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse mitzuteilen (Interes-
sensbekundung),

4. alle nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 geforder-
ten Informationen enthält und

5. wenigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der
Absendung der Aufforderung zur Interessensbestätigung veröffentlicht wird.

Ungeachtet der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Vorinformation können
solche Vorinformationen zusätzlich in einem Beschafferprofil veröffentlicht wer-
den.
(5) Der öffentliche Auftraggeber fordert alle Unternehmen, die auf die Veröffentli-
chung einer Vorinformation nach Absatz 4 hin eine Interessensbekundung über-
mittelt haben, zur Bestätigung ihres Interesses an einer weiteren Teilnahme auf
(Aufforderung zur Interessensbestätigung). Mit der Aufforderung zur Interessens-
bestätigung wird der Teilnahmewettbewerb nach § 16 Absatz 1 und § 17 Ab-
satz 1 eingeleitet. Die Frist für den Eingang der Interessensbestätigung beträgt
30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Inte-
ressensbestätigung.
(6) Der von der Vorinformation abgedeckte Zeitraum beträgt höchstens zwölf
Monate ab dem Datum der Übermittlung der Vorinformation an das Amt für Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union.

§ 39 Vergabebekanntmachung; Bekanntmachung über
Auftragsänderungen

(1) Der öffentliche Auftraggeber übermittelt spätestens 30 Tage nach der Vergabe
eines öffentlichen Auftrags oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung
eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union.
(2) Die Vergabebekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang III der
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.
(3) Ist das Vergabeverfahren durch eine Vorinformation in Gang gesetzt worden
und hat der öffentliche Auftraggeber beschlossen, keine weitere Auftragsvergabe
während des Zeitraums vorzunehmen, der von der Vorinformation abgedeckt ist,
muss die Vergabebekanntmachung einen entsprechenden Hinweis enthalten.
(4) Die Vergabebekanntmachung umfasst die abgeschlossenen Rahmenverein-
barungen, aber nicht die auf ihrer Grundlage vergebenen Einzelaufträge. Bei Auf-
trägen, die im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben
werden, umfasst die Vergabebekanntmachung eine vierteljährliche Zusammen-
stellung der Einzelaufträge; die Zusammenstellung muss spätestens 30 Tage
nach Quartalsende versendet werden.
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(5) Auftragsänderungen gemäß § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind gemäß § 132 Absatz 5 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen unter Verwendung des Musters gemäß An-
hang XVII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 bekanntzumachen.

(6) Der öffentliche Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröf-
fentlichen, wenn deren Veröffentlichung
1. den Gesetzesvollzug behindern,
2. dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden

oder
4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen
würde.

§ 40 Veröffentlichung von Bekanntmachungen

(1) Auftragsbekanntmachungen, Vorinformationen, Vergabebekanntmachungen
und Bekanntmachungen über Auftragsänderungen (Bekanntmachungen) sind
dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit elektronischen Mit-
teln zu übermitteln. Der öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung
nachweisen können.

(2) Bekanntmachungen werden durch das Amt für Veröffentlichungen der Euro-
päischen Union veröffentlicht. Als Nachweis der Veröffentlichung dient die Bestä-
tigung der Veröffentlichung der übermittelten Informationen, die der öffentliche
Auftraggeber vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union erhält.

(3) Bekanntmachungen dürfen auf nationaler Ebene erst nach der Veröffentli-
chung durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union oder 48
Stunden nach der Bestätigung über den Eingang der Bekanntmachung durch
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union veröffentlicht werden.
Die Veröffentlichung darf nur Angaben enthalten, die in den an das Amt für Veröf-
fentlichungen der Europäischen Union übermittelten Bekanntmachungen enthal-
ten sind oder in einem Beschafferprofil veröffentlicht wurden. In der nationalen
Bekanntmachung ist der Tag der Übermittlung an das Amt für Veröffentlichungen
der Europäischen Union oder der Tag der Veröffentlichung im Beschafferprofil
anzugeben.

(4) Der öffentliche Auftraggeber kann auch Auftragsbekanntmachungen über öf-
fentliche Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, die nicht der Bekanntmachungs-
pflicht unterliegen, an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
übermitteln.

§ 41 Bereitstellung der Vergabeunterlagen

(1) Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der
Aufforderung zur Interessensbestätigung eine elektronische Adresse an, unter
der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt
abgerufen werden können.
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(2) Der öffentliche Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen
geeigneten Weg übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel zum
Abruf der Vergabeunterlagen
1. aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein verfüg-

baren oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations- und
Kommunikationstechnologie kompatibel sind,

2. Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit allge-
mein verfügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können
oder die durch andere als kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen ge-
schützt sind, oder

3. die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die dem öffentlichen Auf-
traggeber nicht allgemein zur Verfügung stehen.

Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Tage verlängert, sofern nicht ein
Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 15 Absatz 3, § 16 Absatz 7
oder § 17 Absatz 8 vorliegt.
(3) Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder in der
Aufforderung zur Interessensbestätigung an, welche Maßnahmen er zum Schutz
der Vertraulichkeit von Informationen anwendet und wie auf die Vergabeunterla-
gen zugegriffen werden kann. Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf
Tage verlängert, es sei denn, die Maßnahme zum Schutz der Vertraulichkeit be-
steht ausschließlich in der Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung oder es
liegt ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 15 Absatz 3, § 16
Absatz 7 oder § 17 Absatz 8 vor.

Unterabschnitt 5 Anforderungen an Unternehmen; Eignung

§ 42 Auswahl geeigneter Unternehmen; Ausschluss von
Bewerbern und Bietern

(1) Der öffentliche Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter
anhand der nach § 122 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fest-
gelegten Eignungskriterien und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach
den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie
gegebenenfalls Maßnahmen des Bewerbers oder Bieters zur Selbstreinigung
nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und schließt ge-
gebenenfalls Bewerber oder Bieter vom Vergabeverfahren aus.
(2) Im nicht offenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbe-
werb, im wettbewerblichen Dialog und in der Innovationspartnerschaft fordert
der öffentliche Auftraggeber nur solche Bewerber zur Abgabe eines Angebots
auf, die ihre Eignung nachgewiesen haben und nicht ausgeschlossen worden
sind. § 51 bleibt unberührt.
(3) Bei offenen Verfahren kann der öffentliche Auftraggeber entscheiden, ob er
die Angebotsprüfung vor der Eignungsprüfung durchführt.
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§ 43 Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften

(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem
sie niedergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt
sind, dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den
deutschen Rechtsvorschriften eine natürliche oder juristische Person sein müss-
ten. Juristische Personen können jedoch bei Dienstleistungsaufträgen sowie bei
Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen umfassen, verpflichtet werden, in
ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die Namen und die berufliche
Befähigung der Personen anzugeben, die für die Erbringung der Leistung als
verantwortlich vorgesehen sind.
(2) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu
behandeln. Der öffentliche Auftraggeber darf nicht verlangen, dass Gruppen von
Unternehmen eine bestimmte Rechtsform haben müssen, um einen Antrag auf
Teilnahme zu stellen oder ein Angebot abzugeben. Sofern erforderlich kann der
öffentliche Auftraggeber in den Vergabeunterlagen Bedingungen festlegen, wie
Gruppen von Unternehmen die Eignungskriterien zu erfüllen und den Auftrag
auszuführen haben; solche Bedingungen müssen durch sachliche Gründe ge-
rechtfertigt und angemessen sein.
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann der öffentliche Auftraggeber verlangen,
dass eine Bietergemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechts-
form annimmt, soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags
erforderlich ist.

§ 44 Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann verlangen, dass Bewerber oder Bieter je
nach den Rechtsvorschriften des Staats, in dem sie niedergelassen sind, entwe-
der die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister dieses Staats nachwei-
sen oder auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen. Für die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind die jeweiligen Berufs- oder Han-
delsregister und die Bescheinigungen oder Erklärungen über die Berufsaus-
übung in Anhang XI der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur
Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) aufge-
führt.
(2) Bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge kann der öffentliche Auf-
traggeber dann, wenn Bewerber oder Bieter eine bestimmte Berechtigung besit-
zen oder Mitglied einer bestimmten Organisation sein müssen, um die betref-
fende Dienstleistung in ihrem Herkunftsstaat erbringen zu können, von den
Bewerbern oder Bietern verlangen, ihre Berechtigung oder Mitgliedschaft nach-
zuweisen.

§ 45 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann im Hinblick auf die wirtschaftliche und fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit der Bewerber oder Bieter Anforderungen stellen, die
sicherstellen, dass die Bewerber oder Bieter über die erforderlichen wirtschaftli-
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chen und finanziellen Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügen. Zu
diesem Zweck kann er insbesondere Folgendes verlangen:
1. einen bestimmten Mindestjahresumsatz, einschließlich eines bestimmten

Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags,
2. Informationen über die Bilanzen der Bewerber oder Bieter; dabei kann das

in den Bilanzen angegebene Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlich-
keiten dann berücksichtigt werden, wenn der öffentliche Auftraggeber trans-
parente, objektive und nichtdiskriminierende Methoden und Kriterien für die
Berücksichtigung anwendet und die Methoden und Kriterien in den Vergabe-
unterlagen angibt, oder

3. eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter
Höhe.

(2) Sofern ein Mindestjahresumsatz verlangt wird, darf dieser das Zweifache des
geschätzten Auftragswerts nur überschreiten, wenn aufgrund der Art des Auf-
tragsgegenstands spezielle Risiken bestehen. Der öffentliche Auftraggeber hat
eine solche Anforderung in den Vergabeunterlagen oder im Vergabevermerk hin-
reichend zu begründen.
(3) Ist ein öffentlicher Auftrag in Lose unterteilt, finden die Absätze 1 und 2 auf
jedes einzelne Los Anwendung. Der öffentliche Auftraggeber kann jedoch für
den Fall, dass der erfolgreiche Bieter den Zuschlag für mehrere gleichzeitig aus-
zuführende Lose erhält, einen Mindestjahresumsatz verlangen, der sich auf diese
Gruppe von Losen bezieht.
(4) Als Beleg der erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähig-
keit des Bewerbers oder Bieters kann der öffentliche Auftraggeber in der Regel
die Vorlage einer oder mehrerer der folgenden Unterlagen verlangen:
1. entsprechende Bankerklärungen,
2. Nachweis einer entsprechenden Berufs- oder Betriebshaftpflichtversiche-

rung,
3. Jahresabschlüsse oder Auszüge von Jahresabschlüssen, falls deren Veröf-

fentlichung in dem Land, in dem der Bewerber oder Bieter niedergelassen
ist, gesetzlich vorgeschrieben ist,

4. eine Erklärung über den Gesamtumsatz und gegebenenfalls den Umsatz in
dem Tätigkeitsbereich des Auftrags; eine solche Erklärung kann höchstens
für die letzten drei Geschäftsjahre verlangt werden und nur, sofern entspre-
chende Angaben verfügbar sind.

(5) Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die geforderten
Unterlagen nicht beibringen, so kann er seine wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit durch Vorlage anderer, vom öffentlichen Auftraggeber als geeignet
angesehener Unterlagen belegen.

§ 46 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann im Hinblick auf die technische und berufli-
che Leistungsfähigkeit der Bewerber oder Bieter Anforderungen stellen, die si-
cherstellen, dass die Bewerber oder Bieter über die erforderlichen personellen
und technischen Mittel sowie ausreichende Erfahrungen verfügen, um den Auf-
trag in angemessener Qualität ausführen zu können. Bei Lieferaufträgen, für die
Verlege- oder Installationsarbeiten erforderlich sind, sowie bei Dienstleistungs-
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aufträgen darf die berufliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen auch anhand
ihrer Fachkunde, Effizienz, Erfahrung und Verlässlichkeit beurteilt werden.
(2) Der öffentliche Auftraggeber kann die berufliche Leistungsfähigkeit eines Be-
werbers oder Bieters verneinen, wenn er festgestellt hat, dass dieser Interessen
hat, die mit der Ausführung des öffentlichen Auftrags im Widerspruch stehen
und sie nachteilig beeinflussen könnten.
(3) Als Beleg der erforderlichen technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit
des Bewerbers oder Bieters kann der öffentliche Auftraggeber je nach Art, Ver-
wendungszweck und Menge oder Umfang der zu erbringenden Liefer- oder
Dienstleistungen ausschließlich die Vorlage von einer oder mehreren der folgen-
den Unterlagen verlangen:
1. geeignete Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungs-

aufträge in Form einer Liste der in den letzten höchstens drei Jahren erbrach-
ten wesentlichen Liefer- oder Dienstleistungen mit Angabe des Werts, des
Liefer- beziehungsweise Erbringungszeitpunkts sowie des öffentlichen oder
privaten Empfängers; soweit erforderlich, um einen ausreichenden Wettbe-
werb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen,
dass er auch einschlägige Liefer- oder Dienstleistungen berücksichtigen
wird, die mehr als drei Jahre zurückliegen,

2. Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zu-
sammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen, unab-
hängig davon, ob diese dem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar
insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind,

3. Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung und der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unter-
nehmens,

4. Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssys-
tems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht,

5. bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen,
die ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle,
die vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständi-
gen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchge-
führt wird; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazität beziehungsweise
die technische Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Untersuchungs-
und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von diesem für
die Qualitätskontrolle getroffenen Vorkehrungen,

6. Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Er-
laubnis zur Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Füh-
rungskräfte des Unternehmens, sofern diese Nachweise nicht als Zuschlags-
kriterium bewertet werden,

7. Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen wäh-
rend der Auftragsausführung anwendet,

8. Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Un-
ternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren
ersichtlich ist,

9. Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte
und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des
Auftrags verfügt,
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10. Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als
Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt,

11. bei Lieferleistungen:
a) Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter, wobei

die Echtheit auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachzuweisen
ist, oder

b) Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Instituten oder amt-
lichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestä-
tigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichne-
ten Güter bestimmten technischen Anforderungen oder Normen entspre-
chen.

§ 47 Eignungsleihe

(1) Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auftrag im
Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische
und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in An-
spruch nehmen, wenn er nachweist, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen
Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise eine
entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen vorlegt. Diese Mög-
lichkeit besteht unabhängig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber
oder Bieter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. Ein Be-
werber oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche
berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und Befähigungsnachweise nach
§ 46 Absatz 3 Nummer 6 oder die einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazi-
täten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese die Leis-
tung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

(2) Der öffentliche Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob
die Unternehmen, deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfüllung
bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden Eig-
nungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe vorliegen. Legt der Bewerber
oder Bieter eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung nach § 50 vor, so muss
diese auch die Angaben enthalten, die für die Überprüfung nach Satz 1 erforder-
lich sind. Der öffentliche Auftraggeber schreibt vor, dass der Bewerber oder Bie-
ter ein Unternehmen, das das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllt oder
bei dem zwingende Ausschlussgründe nach § 123 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen muss. Er kann vorschreiben, dass der
Bewerber oder Bieter auch ein Unternehmen, bei dem fakultative Ausschluss-
gründe nach § 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen,
ersetzen muss. Der öffentliche Auftraggeber kann dem Bewerber oder Bieter
dafür eine Frist setzen.

(3) Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unterneh-
mens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-
higkeit in Anspruch, so kann der öffentliche Auftraggeber eine gemeinsame Haf-
tung des Bewerbers oder Bieters und des anderen Unternehmens für die
Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe verlangen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber- oder Bietergemeinschaften.
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(5) Der öffentliche Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische
Aufgaben bei Dienstleistungsaufträgen oder kritische Verlege- oder Installations-
arbeiten im Zusammenhang mit einem Lieferauftrag direkt vom Bieter selbst
oder im Fall einer Bietergemeinschaft von einem Teilnehmer der Bietergemein-
schaft ausgeführt werden müssen.

§ 48 Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von
Ausschlussgründen

(1) In der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestä-
tigung ist neben den Eignungskriterien ferner anzugeben, mit welchen Unterla-
gen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise)
Bewerber oder Bieter ihre Eignung gemäß den §§ 43 bis 47 und das Nichtvorlie-
gen von Ausschlussgründen zu belegen haben.
(2) Der öffentliche Auftraggeber fordert grundsätzlich die Vorlage von Eigenerklä-
rungen an. Wenn der öffentliche Auftraggeber Bescheinigungen und sonstige
Nachweise anfordert, verlangt er in der Regel solche, die vom Online-Dokumen-
tenarchiv e-Certis abgedeckt sind.
(3) Als vorläufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschluss-
gründen akzeptiert der öffentliche Auftraggeber die Vorlage einer Einheitlichen
Europäischen Eigenerklärung nach § 50.
(4) Als ausreichenden Beleg dafür, dass die in § 123 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Ausschlussgründe auf den Be-
werber oder Bieter nicht zutreffen, erkennt der öffentliche Auftraggeber einen
Auszug aus einem einschlägigen Register, insbesondere ein Führungszeugnis
aus dem Bundeszentralregister oder, in Ermangelung eines solchen, eine gleich-
wertige Bescheinigung einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde
des Herkunftslands oder des Niederlassungsstaats des Bewerbers oder Bieters
an.
(5) Als ausreichenden Beleg dafür, dass die in § 123 Absatz 4 und § 124 Absatz 1
Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Aus-
schlussgründe auf den Bewerber oder Bieter nicht zutreffen, erkennt der öffentli-
che Auftraggeber eine von der zuständigen Behörde des Herkunftslands oder
des Niederlassungsstaats des Bewerbers oder Bieters ausgestellte Bescheini-
gung an.
(6) Werden Urkunden oder Bescheinigungen nach den Absätzen 4 und 5 von
dem Herkunftsland oder dem Niederlassungsstaat des Bewerbers oder Bieters
nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle Ausschlussgründe nach § 123 Ab-
satz 1 bis 4 sowie § 124 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen erwähnt, so können sie durch eine Versicherung an Eides statt
ersetzt werden. In den Staaten, in denen es keine Versicherung an Eides statt
gibt, darf die Versicherung an Eides statt durch eine förmliche Erklärung ersetzt
werden, die ein Vertreter des betreffenden Unternehmens vor einer zuständigen
Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dazu bevollmächtig-
ten Berufs- oder Handelsorganisation des Herkunftslands oder des Niederlas-
sungsstaats des Bewerbers oder Bieters abgibt.
(7) Der öffentliche Auftraggeber kann Bewerber oder Bieter auffordern, die erhal-
tenen Unterlagen zu erläutern.
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(8) Sofern der Bewerber oder Bieter in einem amtlichen Verzeichnis eingetragen
ist oder über eine Zertifizierung verfügt, die jeweils den Anforderungen des Arti-
kels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entsprechen, werden die im amtlichen Ver-
zeichnis oder dem Zertifizierungssystem niedergelegten Unterlagen und Anga-
ben vom öffentlichen Auftraggeber nur in begründeten Fällen in Zweifel gezogen
(Eignungsvermutung). Ein den Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 2014/
24/EU entsprechendes amtliches Verzeichnis kann auch durch Industrie- und
Handelskammern eingerichtet werden. Die Industrie- und Handelskammern be-
dienen sich bei der Führung des amtlichen Verzeichnisses einer gemeinsamen
verzeichnisführenden Stelle. Der öffentliche Auftraggeber kann mit Blick auf die
Entrichtung von Steuern, Abgaben oder Sozialversicherungsbeiträgen die ge-
sonderte Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung verlangen.

§ 49 Beleg der Einhaltung von Normen der Qualitätssicherung
und des Umweltmanagements

(1) Verlangt der öffentliche Auftraggeber als Beleg dafür, dass Bewerber oder
Bieter bestimmte Normen der Qualitätssicherung erfüllen, die Vorlage von Be-
scheinigungen unabhängiger Stellen, so bezieht sich der öffentliche Auftragge-
ber auf Qualitätssicherungssysteme, die
1. den einschlägigen europäischen Normen genügen und
2. von akkreditierten Stellen zertifiziert sind.
Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von
akkreditierten Stellen aus anderen Staaten an. Konnte ein Bewerber oder Bieter
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen
nicht innerhalb einer angemessenen Frist einholen, so muss der öffentliche
Auftraggeber auch andere Unterlagen über gleichwertige Qualitätssicherungs-
systeme anerkennen, sofern der Bewerber oder Bieter nachweist, dass die vor-
geschlagenen Qualitätssicherungsmaßnahmen den geforderten Qualitätssiche-
rungsnormen entsprechen.

(2) Verlangt der öffentliche Auftraggeber als Beleg dafür, dass Bewerber oder
Bieter bestimmte Systeme oder Normen des Umweltmanagements erfüllen, die
Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so bezieht sich der öffentli-
che Auftraggeber
1. entweder auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und

die Umweltbetriebsprüfung EMAS der Europäischen Union oder
2. auf andere nach Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umwelt-
management und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/
EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1) anerkannte Umwelt-
managementsysteme oder

3. auf andere Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen
europäischen oder internationalen Normen beruhen und von akkreditierten
Stellen zertifiziert sind.

Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von
Stellen in anderen Staaten an. Hatte ein Bewerber oder Bieter aus Gründen,
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die ihm nicht zugerechnet werden können, nachweislich keinen Zugang zu den
betreffenden Bescheinigungen oder aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat,
keine Möglichkeit, diese innerhalb der einschlägigen Fristen zu erlangen, so
muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Unterlagen über gleichwertige
Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern der Bewerber oder Bieter
nachweist, dass diese Maßnahmen mit denen, die nach dem geltenden System
oder den geltenden Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind,
gleichwertig sind.

§ 50 Einheitliche Europäische Eigenerklärung

(1) Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung ist in der Form des Anhangs 2
der Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 der Kommission vom 5. Januar 2016
zur Einführung des Standardformulars für die Einheitliche Europäische Eigener-
klärung (ABl. L 3 vom 6.1.2016, S. 16) zu übermitteln. Bewerber oder Bieter kön-
nen eine bereits bei einer früheren Auftragsvergabe verwendete Einheitliche Eu-
ropäische Eigenerklärung wiederverwenden, sofern sie bestätigen, dass die
darin enthaltenen Informationen weiterhin zutreffend sind.

(2) Der öffentliche Auftraggeber kann bei Übermittlung einer Einheitlichen Euro-
päischen Eigenerklärung Bewerber oder Bieter jederzeit während des Verfahrens
auffordern, sämtliche oder einen Teil der nach den §§ 44 bis 49 geforderten Un-
terlagen beizubringen, wenn dies zur angemessenen Durchführung des Verfah-
rens erforderlich ist. Vor der Zuschlagserteilung fordert der öffentliche Auftragge-
ber den Bieter, an den er den Auftrag vergeben will, auf, die geforderten
Unterlagen beizubringen.

(3) Ungeachtet von Absatz 2 müssen Bewerber oder Bieter keine Unterlagen bei-
bringen, sofern und soweit die zuschlagerteilende Stelle
1. die Unterlagen über eine für den öffentlichen Auftraggeber kostenfreie Daten-

bank innerhalb der Europäischen Union, insbesondere im Rahmen eines Prä-
qualifikationssystems, erhalten kann oder

2. bereits im Besitz der Unterlagen ist.

§ 51 Begrenzung der Anzahl der Bewerber

(1) Bei allen Verfahrensarten mit Ausnahme des offenen Verfahrens kann der öf-
fentliche Auftraggeber die Zahl der geeigneten Bewerber, die zur Abgabe eines
Angebots aufgefordert oder zum Dialog eingeladen werden, begrenzen, sofern
genügend geeignete Bewerber zur Verfügung stehen. Dazu gibt der öffentliche
Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interes-
sensbestätigung die von ihm vorgesehenen objektiven und nichtdiskriminieren-
den Eignungskriterien für die Begrenzung der Zahl, die vorgesehene Mindestzahl
und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der einzuladenden Bewerber an.

(2) Die vom öffentlichen Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der einzuladen-
den Bewerber darf nicht niedriger als drei sein, beim nicht offenen Verfahren
nicht niedriger als fünf. In jedem Fall muss die vorgesehene Mindestzahl ausrei-
chend hoch sein, sodass der Wettbewerb gewährleistet ist.
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(3) Sofern geeignete Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, lädt
der öffentliche Auftraggeber eine Anzahl von geeigneten Bewerbern ein, die nicht
niedriger als die festgelegte Mindestzahl an Bewerbern ist. Sofern die Zahl ge-
eigneter Bewerber unter der Mindestzahl liegt, kann der öffentliche Auftraggeber
das Vergabeverfahren fortführen, indem er den oder die Bewerber einlädt, die
über die geforderte Eignung verfügen. Andere Unternehmen, die sich nicht um
die Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die nicht über die geforderte
Eignung verfügen, dürfen nicht zu demselben Verfahren zugelassen werden.

Unterabschnitt 6 Einreichung, Form und Umgang mit
Interessensbekundungen, Interessens-
bestätigungen, Teilnahmeanträgen und
Angeboten

§ 52 Aufforderung zur Interessensbestätigung, zur Angebots-
abgabe, zur Verhandlung oder zur Teilnahme am Dialog

(1) Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, wählt der öffentliche Auf-
traggeber gemäß § 51 Bewerber aus, die er auffordert, in einem nicht offenen
Verfahren oder einem Verhandlungsverfahren ein Angebot einzureichen, am
wettbewerblichen Dialog teilzunehmen oder an Verhandlungen im Rahmen einer
Innovationspartnerschaft teilzunehmen.
(2) Die Aufforderung nach Absatz 1 enthält mindestens:
1. einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntmachung,
2. den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die Anschrift der Stelle,

bei der es einzureichen ist, die Art der Einreichung sowie die Sprache, in der
es abzufassen ist,

3. beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Dia-
logphase sowie die verwendete Sprache,

4. die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterlagen, sofern nicht
bereits in der Auftragsbekanntmachung enthalten,

5. die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung oder gegebenenfalls die Kri-
terien in der Rangfolge ihrer Bedeutung, wenn diese Angaben nicht bereits
in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung enthalten sind.

Bei öffentlichen Aufträgen, die in einem wettbewerblichen Dialog oder im Rah-
men einer Innovationspartnerschaft vergeben werden, sind die in Satz 1 Num-
mer 2 genannten Angaben nicht in der Aufforderung zur Teilnahme am Dialog
oder an den Verhandlungen aufzuführen, sondern in der Aufforderung zur Ange-
botsabgabe.
(3) Im Falle einer Vorinformation nach § 38 Absatz 4 fordert der öffentliche Auf-
traggeber gleichzeitig alle Unternehmen, die eine Interessensbekundung über-
mittelt haben, nach § 38 Absatz 5 auf, ihr Interesse zu bestätigen. Diese Auffor-
derung umfasst zumindest folgende Angaben:
1. Umfang des Auftrags, einschließlich aller Optionen auf zusätzliche Aufträge,

und, sofern möglich, eine Einschätzung der Frist für die Ausübung dieser
Optionen; bei wiederkehrenden Aufträgen Art und Umfang und, sofern mög-
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lich, das voraussichtliche Datum der Veröffentlichung zukünftiger Auftrags-
bekanntmachungen für die Liefer- oder Dienstleistungen, die Gegenstand
des Auftrags sein sollen,

2. Art des Verfahrens,
3. gegebenenfalls Zeitpunkt, an dem die Lieferleistung erbracht oder die

Dienstleistung beginnen oder abgeschlossen sein soll,
4. Internetadresse, über die die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneinge-

schränkt und vollständig direkt verfügbar sind,
5. falls kein elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitgestellt wer-

den kann, Anschrift und Schlusstermin für die Anforderung der Vergabeun-
terlagen sowie die Sprache, in der die Interessensbekundung abzufassen ist,

6. Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, der den Zuschlag erteilt,
7. alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Sicherhei-

ten und Angaben, die von den Unternehmen verlangt werden,
8. Art des Auftrags, der Gegenstand des Vergabeverfahrens ist, und
9. die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung oder gegebenenfalls die Kri-

terien in der Rangfolge ihrer Bedeutung, wenn diese Angaben nicht bereits
in der Vorinformation oder den Vergabeunterlagen enthalten sind.

§ 53 Form und Übermittlung der Interessensbekundungen,
Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote

(1) Die Unternehmen übermitteln ihre Interessensbekundungen, Interessensbe-
stätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote in Textform nach § 126b des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 10.
(2) Der öffentliche Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Ange-
boten mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen, wenn auf die zur Einreichung
erforderlichen elektronischen Mittel einer der in § 41 Absatz 2 Nummer 1 bis 3
genannten Gründe zutrifft oder wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue
Modelle einzureichen sind, die nicht elektronisch übermittelt werden können. In
diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf dem Postweg oder auf einem ande-
ren geeigneten Weg oder in Kombination von postalischem oder einem anderen
geeigneten Weg und Verwendung elektronischer Mittel. Der öffentliche Auftrag-
geber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum die Angebote mithilfe an-
derer als elektronischer Mittel eingereicht werden können.
(3) Der öffentliche Auftraggeber prüft, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anfor-
derungen an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der öffentliche
Auftraggeber verlangen, dass Interessensbekundungen, Interessensbestätigun-
gen, Teilnahmeanträge und Angebote zu versehen sind mit
1. einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,
2. einer qualifizierten elektronischen Signatur,
3. einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder
4. einem qualifizierten elektronischen Siegel.
(4) Der öffentliche Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer
als elektronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige
Daten enthalten, die bei Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer
elektronischer Mittel nicht angemessen geschützt werden können, oder wenn
die Sicherheit der elektronischen Mittel nicht gewährleistet werden kann. Der
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öffentliche Auftraggeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum er die
Einreichung der Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel für erforder-
lich hält.
(5) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Interessensbekundungen, Interes-
sensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote sind in einem verschlosse-
nen Umschlag einzureichen und als solche zu kennzeichnen.
(6) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Interessensbekundungen, Interes-
sensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote müssen unterschrieben
sein. Bei Abgabe mittels Telefax genügt die Unterschrift auf der Telefaxvorlage.
(7) Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Die Interessensbe-
stätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote müssen vollständig sein und alle
geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. Nebenangebote müs-
sen als solche gekennzeichnet sein.
(8) Die Unternehmen haben anzugeben, ob für den Auftragsgegenstand gewerb-
liche Schutzrechte bestehen, beantragt sind oder erwogen werden.
(9) Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben in der Interessensbestätigung,
im Teilnahmeantrag oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mit-
glieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung
des Vertrags zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben, so ist sie vor der Zu-
schlagserteilung beizubringen.

§ 54 Aufbewahrung ungeöffneter Interessensbekundungen,
Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote

Elektronisch übermittelte Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen,
Teilnahmeanträge und Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen und
verschlüsselt zu speichern. Auf dem Postweg und direkt übermittelte Interes-
sensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote sind ungeöffnet zu lassen,
mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Ver-
schluss zu halten. Mittels Telefax übermittelte Interessensbestätigungen, Teilnah-
meanträge und Angebote sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen und auf
geeignete Weise unter Verschluss zu halten.

§ 55 Öffnung der Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge
und Angebote

(1) Der öffentliche Auftraggeber darf vom Inhalt der Interessensbestätigungen,
Teilnahmeanträge und Angebote erst nach Ablauf der entsprechenden Fristen
Kenntnis nehmen.
(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentli-
chen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der
Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen.
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Unterabschnitt 7 Prüfung und Wertung der Interessensbestäti-
gungen, Teilnahmeanträge und Angebote;
Zuschlag

§ 56 Prüfung der Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge
und Angebote; Nachforderung von Unterlagen

(1) Die Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote sind auf Voll-
ständigkeit und fachliche Richtigkeit, Angebote zudem auf rechnerische Richtig-
keit zu prüfen.
(2) Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung
der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende,
unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogeneUnterlagen, insbesondere
Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzu-
reichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige
leistungsbezogeneUnterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen.Der öffent-
liche Auftraggeber ist berechtigt, in der Auftragsbekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen festzulegen, dass er keine Unterlagen nachfordern wird.
(3) Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaft-
lichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentli-
che Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verän-
dern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.
(4) Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den
öffentlichen Auftraggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden angemes-
senen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen.
(5) Die Entscheidung zur und das Ergebnis der Nachforderung sind zu dokumen-
tieren.

§ 57 Ausschluss von Interessensbekundungen, Interessens-
bestätigungen, Teilnahmeanträgen und Angeboten

(1) Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Unternehmen, die
die Eignungskriterien nicht erfüllen, und Angebote, die nicht den Erfordernissen
des § 53 genügen, insbesondere:
1. Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn,

der Bieter hat dies nicht zu vertreten,
2. Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen enthal-

ten,
3. Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht

zweifelsfrei sind,
4. Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterla-

gen vorgenommen worden sind,
5. Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es sei denn,

es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den
Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbe-
werb nicht beeinträchtigen, oder

6. nicht zugelassene Nebenangebote.
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(2) Hat der öffentliche Auftraggeber Nebenangebote zugelassen, so berücksich-
tigt er nur die Nebenangebote, die die von ihm verlangten Mindestanforderungen
erfüllen.
(3) Absatz 1 findet auf die Prüfung von Interessensbekundungen, Interessensbe-
stätigungen und Teilnahmeanträgen entsprechende Anwendung.

§ 58 Zuschlag und Zuschlagskriterien

(1) Der Zuschlag wird nach Maßgabe des § 127 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.
(2) Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des
besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis oder den Kosten können
auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt
werden, insbesondere:
1. die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, Zweckmäßigkeit,

Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen,
ihrer Übereinstimmung mit Anforderungen des „Designs für Alle“, soziale,
umweltbezogene und innovative Eigenschaften sowie Vertriebs- und Han-
delsbedingungen,

2. die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des
Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals
erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann,
oder

3. die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie Lieferbedin-
gungen wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausführungsfris-
ten.

Der öffentliche Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben,
sodass das wirtschaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, umwelt-
bezogenen oder sozialen Zuschlagskriterien nach Satz 1 bestimmt wird.
(3) Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den
Vergabeunterlagen an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, um das
wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. Diese Gewichtung kann auch mittels einer
Spanne angegeben werden, deren Bandbreite angemessen sein muss. Ist die
Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich, so gibt der öffentliche Auf-
traggeber die Zuschlagskriterien in absteigender Rangfolge an.
(4) Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den geforderten
Zuschlagskriterien entspricht, gelten die §§ 33 und 34 entsprechend.
(5) An der Entscheidung über den Zuschlag sollen in der Regel mindestens zwei
Vertreter des öffentlichen Auftraggebers mitwirken.

§ 59 Berechnung von Lebenszykluskosten

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium
„Kosten“ auf der Grundlage der Lebenszykluskosten der Leistung berechnet
wird.
(2) Der öffentliche Auftraggeber gibt die Methode zur Berechnung der Lebens-
zykluskosten und die zur Berechnung vom Unternehmen zu übermittelnden In-
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formationen in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an.
Die Berechnungsmethode kann umfassen
1. die Anschaffungskosten,
2. die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen

Ressourcen,
3. die Wartungskosten,
4. Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere die Abholungs-, Entsor-

gungs- oder Recyclingkosten, oder
5. Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die

mit der Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern
ihr Geldwert nach Absatz 3 bestimmt und geprüft werden kann; solche Kos-
ten können Kosten der Emission von Treibhausgasen und anderen Schad-
stoffen sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des Klimawandels um-
fassen.

(3) Die Methode zur Berechnung der Kosten, die durch die externen Effekte der
Umweltbelastung entstehen, muss folgende Bedingungen erfüllen:
1. sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien;

ist die Methode nicht für die wiederholte oder dauerhafte Anwendung entwi-
ckelt worden, darf sie bestimmte Unternehmen weder bevorzugen noch be-
nachteiligen,

2. sie ist für alle interessierten Beteiligten zugänglich und
3. die zur Berechnung erforderlichen Informationen lassen sich von Unterneh-

men, die ihrer Sorgfaltspflicht im üblichen Maße nachkommen, einschließlich
Unternehmen aus Drittstaaten, die dem Übereinkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen von 1994 (ABl. C 256 vom 3.9.1996, S. 1), geändert
durch das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche
Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 2) oder anderen, für die Eu-
ropäische Union bindenden internationalen Übereinkommen beigetreten
sind, mit angemessenem Aufwand bereitstellen.

(4) Sofern eine Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten durch einen
Rechtsakt der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben worden ist, hat
der öffentliche Auftraggeber diese Methode vorzugeben.

§ 60 Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1) Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu
erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig, verlangt der öffentliche Auftragge-
ber vom Bieter Aufklärung.

(2) Der öffentliche Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und
berücksichtigt die übermittelten Unterlagen. Die Prüfung kann insbesondere be-
treffen:
1. die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder der

Erbringung der Dienstleistung,
2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen

Bedingungen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder
bei der Erbringung der Dienstleistung verfügt,

3. die Besonderheiten der angebotenen Liefer- oder Dienstleistung,
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4. die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, insbesondere der für das Unternehmen gel-
tenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.

(3) Kann der öffentliche Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1
und 2 die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten
nicht zufriedenstellend aufklären, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ab-
lehnen. Der öffentliche Auftraggeber lehnt das Angebot ab, wenn er festgestellt
hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots ungewöhnlich niedrig sind,
weil Verpflichtungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden.

(4) Stellt der öffentliche Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich nied-
rig ist, weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der öffentliche
Auftraggeber das Angebot ab, wenn der Bieter nicht fristgemäß nachweisen
kann, dass die staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Der öffentliche Auf-
traggeber teilt die Ablehnung der Europäischen Kommission mit.

§ 61 Ausführungsbedingungen

Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausführungsbe-
dingungen gemäß § 128 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen entspricht, gelten die §§ 33 und 34 entsprechend.

§ 62 Unterrichtung der Bewerber und Bieter

(1) Unbeschadet des § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
teilt der öffentliche Auftraggeber jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich
seine Entscheidungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zu-
schlagserteilung oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Be-
schaffungssystem mit. Gleiches gilt für die Entscheidung, ein Vergabeverfahren
aufzuheben oder erneut einzuleiten einschließlich der Gründe dafür, sofern eine
Auftragsbekanntmachung oder Vorinformation veröffentlicht wurde.

(2) Der öffentliche Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder
Bieters unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des An-
trags in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines

Teilnahmeantrags,
2. jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines

Angebots,
3. jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots so-

wie den Namen des erfolgreichen Bieters und
4. jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und

des wettbewerblichen Dialogs mit den Bietern.

(3) § 39 Absatz 6 ist auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben über
die Zuschlagserteilung, den Abschluss von Rahmenvereinbarungen oder die Zu-
lassung zu einem dynamischen Beschaffungssystem entsprechend anzuwen-
den.
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§ 63 Aufhebung von Vergabeverfahren

(1) Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder
teilweise aufzuheben, wenn
1. kein Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen entspricht,
2. sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat,
3. kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder
4. andere schwerwiegende Gründe bestehen.
Im Übrigen ist der öffentliche Auftraggeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den
Zuschlag zu erteilen.

(2) Der öffentliche Auftraggeber teilt den Bewerbern oder Bietern nach Aufhe-
bung des Vergabeverfahrens unverzüglich die Gründe für seine Entscheidung
mit, auf die Vergabe eines Auftrages zu verzichten oder das Verfahren erneut
einzuleiten. Auf Antrag teilt er ihnen dies in Textform nach § 126b des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs mit.

Abschnitt 3 Besondere Vorschriften für die Vergabe von
sozialen und anderen besonderen
Dienstleistungen

§ 64 Vergabe von Aufträgen für soziale und andere besondere
Dienstleistungen

Öffentliche Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen im
Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
werden nach den Bestimmungen dieser Verordnung und unter Berücksichtigung
der Besonderheiten der jeweiligen Dienstleistung nach Maßgabe dieses Ab-
schnitts vergeben.

§ 65 Ergänzende Verfahrensregeln

(1) Neben dem offenen und dem nicht offenen Verfahren stehen dem öffentlichen
Auftraggeber abweichend von § 14 Absatz 3 auch das Verhandlungsverfahren
mit Teilnahmewettbewerb, der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspart-
nerschaft nach seiner Wahl zur Verfügung. Ein Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb steht nur zur Verfügung, soweit dies nach § 14 Absatz 4 ge-
stattet ist.
(2) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf abweichend von § 21 Absatz 6
höchstens sechs Jahre betragen, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der
Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor.
(3) Der öffentliche Auftraggeber kann für den Eingang der Angebote und der Teil-
nahmeanträge unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Dienst-
leistung von den §§ 15 bis 19 abweichende Fristen bestimmen. § 20 bleibt unbe-
rührt.

(4) § 48 Absatz 3 ist nicht anzuwenden.

95



VgV §§ 66, 67

(5) Bei der Bewertung der in § 58 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 genannten Kriterien
können insbesondere der Erfolg und die Qualität bereits erbrachter Leistungen
des Bieters oder des vom Bieter eingesetzten Personals berücksichtigt werden.
Bei Dienstleistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch kön-
nen für die Bewertung des Erfolgs und der Qualität bereits erbrachter Leistungen
des Bieters insbesondere berücksichtigt werden:
1. Eingliederungsquoten,
2. Abbruchquoten,
3. erreichte Bildungsabschlüsse und
4. Beurteilungen der Vertragsausführung durch den öffentlichen Auftraggeber

anhand transparenter und nichtdiskriminierender Methoden.

§ 66 Veröffentlichungen, Transparenz

(1) Der öffentliche Auftraggeber teilt seine Absicht, einen öffentlichen Auftrag zur
Erbringung sozialer oder anderer besonderer Dienstleistungen zu vergeben, in
einer Auftragsbekanntmachung mit. § 17 Absatz 5 bleibt unberührt.
(2) Eine Auftragsbekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn der öffentliche Auf-
traggeber auf kontinuierlicher Basis eine Vorinformation veröffentlicht, sofern die
Vorinformation
1. sich speziell auf die Arten von Dienstleistungen bezieht, die Gegenstand der

zu vergebenen Aufträge sind,
2. den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag ohne gesonderte Auftragsbekannt-

machung vergeben wird,
3. die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse mitzuteilen (Interes-

sensbekundung).
(3) Der öffentliche Auftraggeber, der einen Auftrag zur Erbringung von sozialen
und anderen besonderen Dienstleistungen vergeben hat, teilt die Ergebnisse des
Vergabeverfahrens mit. Er kann die Vergabebekanntmachungen quartalsweise
bündeln. In diesem Fall versendet er die Zusammenstellung spätestens 30 Tage
nach Quartalsende.
(4) Für die Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist das Muster gemäß
Anhang XVIII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 zu verwenden. Die
Veröffentlichung der Bekanntmachungen erfolgt gemäß § 40.

Abschnitt 4 Besondere Vorschriften für die Beschaffung
energieverbrauchsrelevanter Leistungen und von
Straßenfahrzeugen

§ 67 Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Liefer- oder
Dienstleistungen

(1) Wenn energieverbrauchsrelevante Waren, technische Geräte oder Ausrüstun-
gen Gegenstand einer Lieferleistung oder wesentliche Voraussetzung zur Aus-
führung einer Dienstleistung sind (energieverbrauchsrelevante Liefer- oder
Dienstleistungen), sind die Anforderungen der Absätze 2 bis 5 zu beachten.
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(2) In der Leistungsbeschreibung sollen im Hinblick auf die Energieeffizienz ins-
besondere folgende Anforderungen gestellt werden:
1. das höchste Leistungsniveau an Energieeffizienz und,
2. soweit vorhanden, die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Energie-

verbrauchskennzeichnungsverordnung.

(3) In der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Verga-
beunterlagen sind von den Bietern folgende Informationen zu fordern:
1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt

angebotenen Waren, technischen Geräte oder Ausrüstungen unterscheiden
sich im zulässigen Energieverbrauch nur geringfügig, und

2. in geeigneten Fällen
a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder
b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Überprü-

fung der Wirtschaftlichkeit.

(4) Der öffentliche Auftraggeber darf nach Absatz 3 übermittelte Informationen
überprüfen und hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern.
(5) Im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes ist die anhand
der Informationen nach Absatz 3 oder der Ergebnisse einer Überprüfung nach
Absatz 4 zu ermittelnde Energieeffizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu
berücksichtigen.

§ 68 Beschaffung von Straßenfahrzeugen

(1) Der öffentliche Auftraggeber muss bei der Beschaffung von Straßenfahrzeu-
gen Energieverbrauch und Umweltauswirkungen berücksichtigen. Zumindest
müssen hierbei folgende Faktoren, jeweils bezogen auf die Gesamtkilometerleis-
tung des Straßenfahrzeugs im Sinne der Tabelle 3 der Anlage 2, berücksichtigt
werden:
1. Energieverbrauch,
2. Kohlendioxid-Emissionen,
3. Emissionen von Stickoxiden,
4. Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und
5. partikelförmige Abgasbestandteile.

(2) Der öffentliche Auftraggeber erfüllt die Verpflichtung nach Absatz 1 zur Be-
rücksichtigung des Energieverbrauchs und der Umweltauswirkungen, indem er
1. Vorgaben zu Energieverbrauch und Umweltauswirkungen in der Leistungs-

beschreibung macht oder
2. den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahrzeugen

als Zuschlagskriterien berücksichtigt.

(3) Sollen der Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahr-
zeugen finanziell bewertet werden, ist die in Anlage 3 definierte Methode anzu-
wenden. Soweit die Angaben in Anlage 2 dem öffentlichen Auftraggeber einen
Spielraum bei der Beurteilung des Energiegehaltes oder der Emissionskosten
einräumen, nutzt der öffentliche Auftraggeber diesen Spielraum entsprechend
den lokalen Bedingungen am Einsatzort des Fahrzeugs.
(4) Von der Anwendung der Absätze 1 bis 3 sind Straßenfahrzeuge ausgenom-
men, die für den Einsatz im Rahmen des hoheitlichen Auftrags der Streitkräfte,
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des Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und der Polizeien des Bundes und
der Länder konstruiert und gebaut sind (Einsatzfahrzeuge). Bei der Beschaffung
von Einsatzfahrzeugen werden die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3
berücksichtigt, soweit es der Stand der Technik zulässt und hierdurch die Ein-
satzfähigkeit der Einsatzfahrzeuge zur Erfüllung des in Satz 1 genannten hoheitli-
chen Auftrags nicht beeinträchtigt wird.

Abschnitt 5 Planungswettbewerbe

§ 69 Anwendungsbereich

(1) Wettbewerbe nach § 103 Absatz 6 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen werden insbesondere auf den Gebieten der Raumplanung, des
Städtebaus und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt (Pla-
nungswettbewerbe).
(2) Bei der Durchführung eines Planungswettbewerbs wendet der öffentliche Auf-
traggeber die §§ 5, 6 und 43 und die Vorschriften dieses Abschnitts an.

§ 70 Veröffentlichung, Transparenz

(1) Der öffentliche Auftraggeber teilt seine Absicht, einen Planungswettbewerb
auszurichten, in einer Wettbewerbsbekanntmachung mit. Die Wettbewerbsbe-
kanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang IX der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2015/1986 erstellt. § 40 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber im Anschluss an einen Planungs-
wettbewerb einen Dienstleistungsauftrag im Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb zu vergeben, hat der öffentliche Auftraggeber die Eignungs-
kriterien und die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Unterlagen hierfür
bereits in der Wettbewerbsbekanntmachung anzugeben.
(3) Die Ergebnisse des Planungswettbewerbs sind bekanntzumachen und inner-
halb von 30 Tagen an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
zu übermitteln. Die Bekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang X
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.
(4) § 39 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 71 Ausrichtung

(1) Die an einem Planungswettbewerb Interessierten sind vor Wettbewerbsbe-
ginn über die geltenden Durchführungsregeln zu informieren.
(2) Die Zulassung von Teilnehmern an einem Planungswettbewerb darf nicht be-
schränkt werden
1. unter Bezugnahme auf das Gebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen

Union oder einen Teil davon oder
2. auf nur natürliche oder nur juristische Personen.
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(3) Bei einem Planungswettbewerb mit beschränkter Teilnehmerzahl hat der öf-
fentliche Auftraggeber eindeutige und nichtdiskriminierende Auswahlkriterien
festzulegen. Die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden, muss
ausreichen, um den Wettbewerb zu gewährleisten.

§ 72 Preisgericht

(1) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern
des Planungswettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilneh-
mern eine bestimmte berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drit-
tel der Preisrichter über dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen.
(2) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhän-
gig. Es trifft seine Entscheidungen nur aufgrund von Kriterien, die in der Wettbe-
werbsbekanntmachung genannt sind. Die Wettbewerbsarbeiten sind ihm ano-
nym vorzulegen. Die Anonymität ist bis zu den Stellungnahmen oder
Entscheidungen des Preisgerichts zu wahren.
(3) Das Preisgericht erstellt einen Bericht über die Rangfolge der von ihm ausge-
wählten Wettbewerbsarbeiten, indem es auf die einzelnen Projekte eingeht und
seine Bemerkungen sowie noch zu klärende Fragen aufführt. Dieser Bericht ist
von den Preisrichtern zu unterzeichnen.
(4) Die Teilnehmer können zur Klärung bestimmter Aspekte der Wettbewerbsar-
beiten aufgefordert werden, Fragen zu beantworten, die das Preisgericht in sei-
nem Protokoll festzuhalten hat. Der Dialog zwischen Preisrichtern und Teilneh-
mern ist zu dokumentieren.

Abschnitt 6 Besondere Vorschriften für die Vergabe von
Architekten- und Ingenieurleistungen

Unterabschnitt 1 Allgemeines

§ 73 Anwendungsbereich und Grundsätze

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten zusätzlich für die Vergabe von
Architekten- und Ingenieurleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren
Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann.
(2) Architekten- und Ingenieurleistungen sind
1. Leistungen, die von der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure er-

fasst werden, und
2. sonstige Leistungen, für die die berufliche Qualifikation des Architekten oder

Ingenieurs erforderlich ist oder vom öffentlichen Auftraggeber gefordert wird.
(3) Aufträge über Leistungen nach Absatz 1 sollen unabhängig von Ausführungs-
und Lieferinteressen vergeben werden.
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§ 74 Verfahrensart

Architekten- und Ingenieurleistungen werden in der Regel im Verhandlungsver-
fahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 17 oder im wettbewerblichen Dialog
nach § 18 vergeben.

§ 75 Eignung

(1) Wird als Berufsqualifikation der Beruf des Architekten, Innenarchitekten,
Landschaftsarchitekten oder Stadtplaners gefordert, so ist zuzulassen, wer nach
dem für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt ist,
die entsprechende Berufsbezeichnung zu tragen oder in der Bundesrepublik
Deutschland entsprechend tätig zu werden.
(2) Wird als Berufsqualifikation der Beruf des „Beratenden Ingenieurs“ oder „In-
genieurs“ gefordert, so ist zuzulassen, wer nach dem für die öffentliche Auftrags-
vergabe geltenden Landesrecht berechtigt ist, die entsprechende Berufsbe-
zeichnung zu tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland entsprechend tätig
zu werden.
(3) Juristische Personen sind als Auftragnehmer zuzulassen, wenn sie für die
Durchführung der Aufgabe einen verantwortlichen Berufsangehörigen gemäß
Absatz 1 oder 2 benennen.
(4) Eignungskriterien müssen gemäß § 122 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu
diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind bei geeigneten Auf-
gabenstellungen so zu wählen, dass kleinere Büroorganisationen und Berufsan-
fänger sich beteiligen können.
(5) Die Präsentation von Referenzprojekten ist zugelassen. Verlangt der öffentli-
che Auftraggeber geeignete Referenzen im Sinne von § 46 Absatz 3 Nummer 1,
so lässt er hierfür Referenzobjekte zu, deren Planungs- oder Beratungsanforde-
rungen mit denen der zu vergebenden Planungs- oder Beratungsleistung ver-
gleichbar sind. Für die Vergleichbarkeit der Referenzobjekte ist es in der Regel
unerheblich, ob der Bewerber bereits Objekte derselben Nutzungsart geplant
oder realisiert hat.
(6) Erfüllen mehrere Bewerber an einem Teilnahmewettbewerb mit festgelegter
Höchstzahl gemäß § 51 gleichermaßen die Anforderungen und ist die Bewerber-
zahl auch nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde gelegten
Eignungskriterien zu hoch, kann die Auswahl unter den verbleibenden Bewer-
bern durch Los getroffen werden.

§ 76 Zuschlag

(1) Architekten- und Ingenieurleistungen werden im Leistungswettbewerb verge-
ben. Auf die zu erbringende Leistung anwendbare Gebühren- oder Honorarord-
nungen bleiben unberührt.
(2) Die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen der gestellten Aufgabe kann der
öffentliche Auftraggeber nur im Rahmen eines Planungswettbewerbs, eines Ver-
handlungsverfahrens oder eines wettbewerblichen Dialogs verlangen. Die Erstat-
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§§ 77–79 VgV

tung der Kosten richtet sich nach § 77. Unaufgefordert eingereichte Ausarbeitun-
gen bleiben unberücksichtigt.

§ 77 Kosten und Vergütung

(1) Für die Erstellung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen werden Kosten
nicht erstattet.
(2) Verlangt der öffentliche Auftraggeber außerhalb von Planungswettbewerben
darüber hinaus die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für die gestellte Pla-
nungsaufgabe in Form von Entwürfen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen oder
anderen Unterlagen, so ist einheitlich für alle Bewerber eine angemessene Vergü-
tung festzusetzen.
(3) Gesetzliche Gebühren- oder Honorarordnungen und der Urheberrechtsschutz
bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2 Planungswettbewerbe für Architekten- und
Ingenieurleistungen

§ 78 Grundsätze und Anwendungsbereich für
Planungswettbewerbe

(1) Planungswettbewerbe gewährleisten die Wahl der besten Lösung der Pla-
nungsaufgabe und sind gleichzeitig ein geeignetes Instrument zur Sicherstellung
der Planungsqualität und Förderung der Baukultur.
(2) Planungswettbewerbe dienen dem Ziel, alternative Vorschläge für Planungen,
insbesondere auf dem Gebiet der Raumplanung, des Städtebaus und des Bau-
wesens, auf der Grundlage veröffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten.
Sie können vor oder ohne Vergabeverfahren ausgerichtet werden. In den einheit-
lichen Richtlinien wird auch die Mitwirkung der Architekten- und Ingenieurkam-
mern an der Vorbereitung und bei der Durchführung von Planungswettbewerben
geregelt. Der öffentliche Auftraggeber prüft bei Aufgabenstellungen im Hoch-,
Städte- und Brückenbau sowie in der Landschafts- und Freiraumplanung, ob für
diese ein Planungswettbewerb durchgeführt werden soll, und dokumentiert
seine Entscheidung.
(3) Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts sind zusätzlich zu Abschnitt 5 für
die Ausrichtung von Planungswettbewerben anzuwenden. Die auf die Durchfüh-
rung von Planungswettbewerben anwendbaren Regeln nach Absatz 2 sind in der
Wettbewerbsbekanntmachung mitzuteilen.

§ 79 Durchführung von Planungswettbewerben

(1) Mit der Ausrichtung eines Planungswettbewerbs sind Preise oder neben Prei-
sen Anerkennungen auszuloben, die der Bedeutung und Schwierigkeit der Bau-
aufgabe sowie dem Leistungsumfang nach der jeweils geltenden Honorarord-
nung angemessen sind.
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(2) Ausgeschlossen von Planungswettbewerben sind Personen, die infolge ihrer
Beteiligung an der Vorbereitung oder Durchführung des Planungswettbewerbs
bevorzugt sein oder Einfluss auf die Entscheidung des Preisgerichts nehmen
können. Das Gleiche gilt für Personen, die sich durch Angehörige oder ihnen
wirtschaftlich verbundene Personen einen entsprechenden Vorteil oder Einfluss
verschaffen können.
(3) Abweichend von § 72 Absatz 1 Satz 2 muss die Mehrheit der Preisrichter über
dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen, wie sie von den Teilneh-
mern verlangt wird. Auch muss die Mehrheit der Preisrichter unabhängig vom
Ausrichter sein.
(4) Das Preisgericht hat in seinen Entscheidungen die in der Wettbewerbsbe-
kanntmachung als bindend bezeichneten Vorgaben des Ausrichters zu beach-
ten. Nicht zugelassene oder über das geforderte Maß hinausgehende Teilleistun-
gen sind von der Wertung auszuschließen.
(5) Das Preisgericht hat einen von den Preisrichtern zu unterzeichnenden Bericht
über die Rangfolge und hierin eine Beurteilung der von ihm ausgewählten Wett-
bewerbsarbeiten zu erstellen. Der Ausrichter informiert die Teilnehmer unverzüg-
lich über das Ergebnis durch Versendung des Protokolls der Preisgerichtssit-
zung. Der Ausrichter soll spätestens einen Monat nach der Entscheidung des
Preisgerichts alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten mit Namensangaben der
Verfasser unter Auslegung des Protokolls öffentlich ausstellen. Soweit ein Preis-
träger wegen mangelnder Teilnahmeberechtigung oder Verstoßes gegen Wettbe-
werbsregeln nicht berücksichtigt werden kann, rücken die übrigen Preisträger
sowie sonstige Teilnehmer in der Rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das
Preisgericht ausweislich seines Protokolls nichts anderes bestimmt hat.

§ 80 Aufforderung zur Verhandlung; Nutzung der Ergebnisse des
Planungswettbewerbs

(1) Soweit und sobald das Ergebnis des Planungswettbewerbs realisiert werden
soll und beabsichtigt ist, einen oder mehrere der Preisträger mit den zu beschaf-
fenden Planungsleistungen zu beauftragen, hat der öffentliche Auftraggeber in
der Aufforderung zur Teilnahme an den Verhandlungen die zum Nachweis der
Eignung erforderlichen Unterlagen für die gemäß § 70 Absatz 2 bereits in der
Wettbewerbsbekanntmachung genannten Eignungskriterien zu verlangen.
(2) Gesetzliche Vorschriften, nach denen Teillösungen von Teilnehmern des Pla-
nungswettbewerbs, die bei der Auftragserteilung nicht berücksichtigt worden
sind, nur mit deren Erlaubnis genutzt werden dürfen, bleiben unberührt.

Abschnitt 7 Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 81 Übergangsbestimmungen

Zentrale Beschaffungsstellen im Sinne von § 120 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen können bis zum 18. April 2017, andere öf-
fentliche Auftraggeber bis zum 18. Oktober 2018, abweichend von § 53 Absatz 1
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die Übermittlung der Angebote, Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen
auch auf dem Postweg, anderem geeigneten Weg, Fax oder durch die Kombina-
tion dieser Mittel verlangen. Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation im
Sinne des § 9 Absatz 1, soweit sie nicht die Übermittlung von Bekanntmachun-
gen und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen betrifft.

§ 82 Fristenberechnung

Die Berechnung der in dieser Verordnung geregelten Fristen bestimmt sich nach
der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur
Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (ABl. L 124 vom
8.6.1971, S. 1).

Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet.
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Verfahrensordnung für die Vergabe öffent-
licher Liefer- und Dienstleistungsaufträge
unterhalb der EU-Schwellenwerte
(Unterschwellenvergabeordnung – UVgO)
Ausgabe 2017
Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation

Unterabschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Diese Verfahrensordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende
Verfahren bei der Vergabe von öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen
und Rahmenvereinbarungen, die nicht dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen unterliegen, weil ihr geschätzter Auftragswert ohne Um-
satzsteuer die Schwellenwerte gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen unterschreitet.
(2) Diese Verfahrensordnung ist ungeachtet des Erreichens des jeweiligen
Schwellenwerts gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen ferner nicht auf Sachverhalte anzuwenden, für die das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen in den §§ 107, 108, 109, 116, 117 oder 145 Aus-
nahmen von der Anwendbarkeit des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen vorsieht.
(3) Die Regelung zu vorbehaltenen Aufträgen nach § 118 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen ist auch im Geltungsbereich dieser Verfahrensord-
nung entsprechend anzuwenden.

§ 2 Grundsätze der Vergabe

(1) Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Ver-
fahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der
Verhältnismäßigkeit gewahrt.
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei
denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund dieser Verfahrensordnung oder an-
derer Vorschriften ausdrücklich geboten oder gestattet.
(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie sozi-
ale und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung be-
rücksichtigt.
(4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vor-
nehmlich zu berücksichtigen.
(5) Die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen bleiben unberührt.
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§ 3 Wahrung der Vertraulichkeit

(1) Sofern in dieser Verfahrensordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts
anderes bestimmt ist, darf der Auftraggeber keine von den Unternehmen über-
mittelten und von diesen als vertraulich gekennzeichneten Informationen weiter-
geben. Dazu gehören insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und
die vertraulichen Aspekte der Angebote einschließlich ihrer Anlagen.

(2) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speiche-
rung von Informationen muss der Auftraggeber die Integrität der Daten und die
Vertraulichkeit der Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen
gewährleisten. Die Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen
sowie die Dokumentation über Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und
Angebote sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu be-
handeln.

(3) Der Auftraggeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben, die auf
den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des Vergabeverfah-
rens abzielen. Hierzu gehört insbesondere die Abgabe einer Verschwiegenheits-
erklärung.

§ 4 Vermeidung von Interessenkonflikten

(1) Organmitglieder oder Mitarbeiter des Auftraggebers oder eines im Namen des
Auftraggebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessen-
konflikt besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Ver-
gabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabever-
fahrens nehmen können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirt-
schaftliches oder persönliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.

(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1
genannten Personen
1. Bewerber oder Bieter sind,
2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetz-

liche Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten, oder
3. beschäftigt oder tätig sind

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied
des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs oder

b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn die-
ses Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auftraggeber
und zum Bewerber oder Bieter hat.

(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die
Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind Ver-
lobte, Ehegatten, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Ge-
schwister und Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister der
Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.
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§ 5 Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens

(1) Hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen
den Auftraggeber beraten oder war auf andere Art und Weise an der Vorberei-
tung des Vergabeverfahrens beteiligt (vorbefasstes Unternehmen), so ergreift der
Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbe-
werb durch die Teilnahme dieses Unternehmens nicht verzerrt wird.
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Unterrichtung der
anderen am Vergabeverfahren teilnehmenden Unternehmen in Bezug auf die ein-
schlägigen Informationen, die im Zusammenhang mit der Einbeziehung des vor-
befassten Unternehmens in der Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausge-
tauscht wurden oder daraus resultieren, und die Festlegung angemessener
Fristen für den Eingang der Angebote und Teilnahmeanträge.
(3) Kann der Wettbewerbsvorteil eines vorbefassten Unternehmens nicht durch
andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden, so kann dieses
Unternehmen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Zuvor ist ihm die
Möglichkeit zu geben nachzuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung
des Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann.

§ 6 Dokumentation

(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform nach § 126b
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren, sodass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen
Entscheidungen festgehalten werden.
(2) Die Dokumentation sowie die Angebote, Teilnahmeanträge und ihre Anlagen
sind mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. An-
derweitige Vorschriften zur Aufbewahrung bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2 Kommunikation

§ 7 Grundsätze der Kommunikation

(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem
Vergabeverfahren verwenden der Auftraggeber und die Unternehmen grundsätz-
lich Geräte und Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektroni-
sche Mittel) nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung.
(2) Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn
sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge oder die Angebote betrifft
und wenn sie ausreichend und in geeigneter Weise dokumentiert wird.
(3) Der Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen
Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Re-
gistrierung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabe-
unterlagen darf der Auftraggeber keine Registrierung verlangen; eine freiwillige
Registrierung ist zulässig.
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(4) Die §§ 10 bis 12 der Vergabeverordnung gelten für die Anforderungen an die
verwendeten elektronischen Mittel und deren Einsatz entsprechend.

Abschnitt 2 Vergabeverfahren

Unterabschnitt 1 Verfahrensarten

§ 8 Wahl der Verfahrensart

(1) Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt durch Öffentliche Ausschrei-
bung, durch Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb
und durch Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb.
(2) Dem Auftraggeber stehen die Öffentliche Ausschreibung und die Beschränkte
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb nach seiner Wahl zur Verfügung. Die
anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies nach den Absät-
zen 3 und 4 gestattet ist. Abschnitt 3 bleibt unberührt.
(3) Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Beschränkten Ausschreibung
ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn
1. eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat

oder
2. eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit

Teilnahmewettbewerb für den Auftraggeber oder die Bewerber oder Bieter
einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem
Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde.

(4) Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Verhandlungsvergabe mit oder
ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn
1. der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,
2. der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität

oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehen-
den Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen verge-
ben werden kann,

3. die Leistung nach Art und Umfang, insbesondere ihre technischen Anforde-
rungen, vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben
werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden
können,

4. nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine
Wiederholung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht,

5. die Bedürfnisse des Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfüg-
barer Lösungen erfüllt werden können,

6. es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen zur Erfüllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Ge-
biet von Forschung, Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der
Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer
Dienststelle des Auftraggebers dienen,

7. im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge im angemessenen Umfang
und für angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt
waren, vergeben werden müssen,
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8. eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit
oder ohne Teilnahmewettbewerb für den Auftraggeber oder die Bewerber
oder Bieter einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil
oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde,

9. die Leistung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber nicht vorausse-
hen konnte, besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dring-
lichkeit nicht dem Verhalten des Auftraggebers zuzurechnen sind,

10. die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereit-
gestellt werden kann,

11. es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und erwerbbare Lieferleistung
handelt,

12. Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen,
a) die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leis-

tungen bestimmt sind,
b) bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der

Auftraggeber eine Leistung mit unterschiedlichen technischen Merkma-
len kaufen müsste und

c) bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit oder unver-
hältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit
sich bringen würde,

13. Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten
der ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in
brauchbarer Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter
wirtschaftlichen Bedingungen bezogen werden können,

14. eine vorteilhafte Gelegenheit zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führt,
als dies bei Durchführung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschrei-
bung der Fall wäre,

15. es aus Gründen der Sicherheit oder Geheimhaltung erforderlich ist,
16. der öffentliche Auftrag ausschließlich vergeben werden soll

a) gemäß § 1 Absatz 3 an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
oder an Unternehmen, deren Hauptzweck die soziale und berufliche In-
tegration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten
Personen ist, oder

b) an Justizvollzugsanstalten oder
17. dies durch Ausführungsbestimmungen eines Bundes- oder Landesministeri-

ums bis zu einem bestimmten Höchstwert (Wertgrenze) zugelassen ist; eine
solche Wertgrenze kann auch festgesetzt werden für die Vergabe von Liefer-
oder Dienstleistungsaufträgen einer Auslandsdienststelle im Ausland oder ei-
ner inländischen Dienststelle, die im Ausland für einen dort zu deckenden
Bedarf beschafft.

§ 9 Öffentliche Ausschreibung

(1) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber eine unbe-
schränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf.
Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben.

(2) Der Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über ihre Eignung, das
Vorliegen von Ausschlussgründen oder über das Angebot verlangen. Verhand-
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lungen, insbesondere über Änderungen der Angebote oder Preise, sind unzuläs-
sig.

§ 10 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb

(1) Bei einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb fordert der
Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines
Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes
interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teil-
nahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom Auftraggeber geforderten
Informationen für die Prüfung ihrer Eignung und des Nichtvorliegens von Aus-
schlussgründen.
(2) Nur diejenigen Unternehmen, die vom Auftraggeber nach Prüfung der über-
mittelten Informationen gemäß § 37 dazu aufgefordert werden, dürfen ein Ange-
bot abgeben. Der Auftraggeber kann die Zahl der Bewerber, die zur Angebotsab-
gabe aufgefordert werden, gemäß § 36 begrenzen.
(3) § 9 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 11 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

(1) Bei einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb fordert
der Auftraggeber ohne vorherige Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs
mehrere, grundsätzlich mindestens drei Unternehmen zur Abgabe eines Ange-
bots auf.
(2) Für die Auswahl darf der Auftraggeber nur geeignete Unternehmen auffor-
dern, bei denen keine Ausschlussgründe vorliegen. Soweit der Auftraggeber die
Erfüllung der Eignungskriterien und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
eines beteiligten Unternehmens im Vorfeld nicht abschließend feststellen kann,
darf er die notwendigen Nachweise und Erklärungen auch noch mit oder nach
Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe von dem betreffenden Unter-
nehmen verlangen.
(3) § 9 Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Der Auftraggeber soll zwischen den Unternehmen, die zur Abgabe eines An-
gebots aufgefordert werden, wechseln.

§ 12 Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb

(1) Der Auftraggeber kann eine Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahme-
wettbewerb durchführen. Bei einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbe-
werb gilt § 10 Absatz 1 und 2 entsprechend.
(2) Bei einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb fordert der Auf-
traggeber mehrere, grundsätzlich mindestens drei Unternehmen zur Abgabe ei-
nes Angebots oder zur Teilnahme an Verhandlungen auf. § 11 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. Der Auftraggeber soll zwischen den Unternehmen, die zur Abgabe
eines Angebots oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden,
wechseln.
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(3) Im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 9 bis 14 darf
auch nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an
Verhandlungen aufgefordert werden.
(4) Es darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme
der vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestanfor-
derungen und Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber kann den Zuschlag, auch
ohne zuvor verhandelt zu haben, unter Beachtung der Grundsätze nach § 2 Ab-
satz 1 und 2 auf ein Angebot erteilen, wenn er sich dies in der Auftragsbekannt-
machung, den Vergabeunterlagen oder bei der Aufforderung zur Abgabe des
Angebots vorbehalten hat und die Bindefrist für den Bieter noch nicht abgelaufen
ist.
(5) Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich
behandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weiter-
gabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen be-
günstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter über etwaige Änderungen
der Leistungsbeschreibung, insbesondere der technischen Anforderungen oder
anderer Bestandteile der Vergabeunterlagen. Der Auftraggeber darf vertrauliche
Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters nicht ohne
dessen Zustimmung an die anderen Bieter, mit denen verhandelt wird, weiterge-
ben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die
beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.
(6) Beabsichtigt der Auftraggeber, nach geführten Verhandlungen diese abzu-
schließen, so unterrichtet er die Bieter und legt eine einheitliche Frist für die
Einreichung der endgültigen Angebote, über die nicht mehr verhandelt werden
darf, fest.

§ 13 Angemessene Fristsetzung; Pflicht zur Fristverlängerung

(1) Der Auftraggeber legt angemessene Fristen für den Eingang der Teilnahmean-
träge (Teilnahmefrist) und Angebote (Angebotsfrist) nach den §§ 9 bis 12 sowie
für die Geltung der Angebote (Bindefrist) fest. Bei der Festlegung der Fristen
sind insbesondere die Komplexität der Leistung, die beizubringenden Erklärun-
gen und Nachweise (Unterlagen), die Zeit für die Ausarbeitung der Teilnahme-
anträge und Angebote, die Zeit für die Auswertung der Teilnahmeanträge und
Angebote, die gewählten Kommunikationsmittel und die zuvor auf Beschaffer-
profilen veröffentlichten Informationen angemessen zu berücksichtigen.
(2) Allen Bewerbern und Bietern sind gleiche Fristen zu setzen.
(3) Können Angebote nur nach einer Besichtigung am Ort der Leistungserbrin-
gung oder nach Einsichtnahme in die Anlagen zu den Vergabeunterlagen vor Ort
beim Auftraggeber erstellt werden, so sind die Angebotsfristen so festzulegen,
dass alle Unternehmen von allen Informationen, die für die Erstellung des Ange-
bots erforderlich sind, unter gewöhnlichen Umständen Kenntnis nehmen kön-
nen.
(4) Die nach Absatz 1 gesetzten Fristen sind, soweit erforderlich, angemessen zu
verlängern, wenn
1. zusätzliche wesentliche Informationen vom Auftraggeber vor Ablauf der An-

gebotsfrist zur Verfügung gestellt werden oder
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2. der Auftraggeber wesentliche Änderungen an den Vergabeunterlagen vor-
nimmt.

§ 14 Direktauftrag

Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 1 000 Euro ohne
Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens
beschafft werden (Direktauftrag). Der Auftraggeber soll zwischen den beauftrag-
ten Unternehmen wechseln.

Unterabschnitt 2 Besondere Methoden und Instrumente in
Vergabeverfahren

§ 15 Rahmenvereinbarungen

(1) Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren
Auftraggebern und einem oder mehreren Unternehmen, die dazu dienen, die
Bedingungen für die öffentlichen Aufträge, die während eines bestimmten Zeit-
raums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den
Preis.

(2) Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer nach dieser
Verfahrensordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht genommene
Auftragsvolumen ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben,
braucht aber nicht abschließend festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinba-
rung darf nicht missbräuchlich oder in einer Art angewendet werden, die den
Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.

(3) Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden entspre-
chend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Die Erteilung von
Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den in der Auftragsbekanntmachung
oder in den Vergabeunterlagen genannten Auftraggebern und den Unternehmen,
mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden. Es dürfen keine we-
sentlichen Änderungen an den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vorge-
nommen werden.

(4) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens sechs Jahre betragen,
es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter
Sonderfall vor.

§ 16 Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale
Beschaffung

Für die Nutzung zentraler Beschaffungsstellen und die gelegentliche gemein-
same Auftragsvergabe finden § 120 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen und § 4 der Vergabeverordnung entsprechende Anwendung.
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§ 17 Dynamische Beschaffungssysteme

(1) Der Auftraggeber kann für die Beschaffung marktüblicher Leistungen ein dy-
namisches Beschaffungssystem nutzen.
(2) Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem befolgt
der Auftraggeber die Vorschriften für die Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb.
(3) Ein dynamisches Beschaffungssystem wird ausschließlich mithilfe elektroni-
scher Mittel eingerichtet und betrieben. Die §§ 11 oder 12 der Vergabeverord-
nung finden entsprechende Anwendung.
(4) Ein dynamisches Beschaffungssystem steht im gesamten Zeitraum seiner
Einrichtung allen Bietern offen, die die im jeweiligen Vergabeverfahren festgeleg-
ten Eignungskriterien erfüllen. Die Zahl der zum dynamischen Beschaffungssys-
tem zugelassenen Bewerber darf nicht begrenzt werden.
(5) Der Zugang zu einem dynamischen Beschaffungssystem ist für alle Unterneh-
men kostenlos.
(6) Für den Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems findet § 23 Ab-
satz 1 und 3 bis 6 der Vergabeverordnung entsprechende Anwendung.

§ 18 Elektronische Auktionen

Der Auftraggeber kann im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung oder einer
Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb eine elektronische Auk-
tion durchführen, sofern der Inhalt der Vergabeunterlagen hinreichend präzise
beschrieben und die Leistung mithilfe automatischer Bewertungsmethoden ein-
gestuft werden kann. Geistigschöpferische Leistungen können nicht Gegenstand
elektronischer Auktionen sein. Eine elektronische Auktion kann mehrere, aufei-
nander folgende Phasen umfassen und findet unter entsprechender Beachtung
der Grundsätze für die Durchführung elektronischer Auktionen gemäß § 25 Ab-
satz 2 bis 4 und § 26 der Vergabeverordnung statt.

§ 19 Elektronische Kataloge

(1) Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote in Form eines elektroni-
schen Kataloges einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog beinhalten
müssen. Angeboten, die in Form eines elektronischen Kataloges eingereicht wer-
den, können weitere Unterlagen beigefügt werden.
(2) § 27 Absatz 2 bis 4 der Vergabeverordnung findet entsprechende Anwen-
dung.

Unterabschnitt 3 Vorbereitung des Vergabeverfahrens

§ 20 Markterkundung

(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der Auftraggeber Markterkun-
dungen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unter-
nehmen über seine Auftragsvergabepläne und -anforderungen durchführen.
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(2) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und
zum Zwecke der Kosten- oder Preisermittlung ist unzulässig.

§ 21 Vergabeunterlagen

(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um dem
Bewerber oder Bieter eine Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren zu
ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus
1. dem Anschreiben, insbesondere der Aufforderung zur Abgabe von Teilnah-

meanträgen oder Angeboten oder Begleitschreiben für die Abgabe der ange-
forderten Unterlagen,

2. der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewer-
bungsbedingungen), einschließlich der Angabe der Eignungs- und Zu-
schlagskriterien, sofern nicht bereits in der Auftragsbekanntmachung ge-
nannt, und

3. den Vertragsunterlagen, die aus der Leistungsbeschreibung und den Ver-
tragsbedingungen bestehen.

(2) Der Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen in der bei Einlei-
tung des Vergabeverfahrens jeweils geltenden Fassung ist in der Regel in den
Vertrag einzubeziehen.
(3) Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen ver-
einbart werden, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen
kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu halten.
(4) Andere Verjährungsfristen als die in Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung
für Leistungen in der bei Einleitung des Vergabeverfahrens jeweils geltenden
Fassung enthaltenen Verjährungsfristen sind nur vorzusehen, wenn dies nach
der Eigenart der Leistung erforderlich ist.
(5) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es sei
denn, sie erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße Durchfüh-
rung der verlangten Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtli-
cher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht
überschreiten.

§ 22 Aufteilung nach Losen

(1) Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann auf eine Aufteilung
oder Trennung verzichtet werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe
dies erfordern. Der Auftraggeber kann festlegen, ob die Angebote nur für ein
Los, für mehrere oder für alle Lose eingereicht werden dürfen. Er kann, auch
wenn Angebote für mehrere oder alle Lose eingereicht werden dürfen, die Zahl
der Lose auf eine Höchstzahl beschränken, für die ein einzelner Bieter den Zu-
schlag erhalten kann.
(2) Der Auftraggeber gibt die Vorgaben nach Absatz 1 bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbe-
kanntmachung, ansonsten in den Vergabeunterlagen bekannt. Er gibt die objek-
tiven und nichtdiskriminierenden Kriterien in den Vergabeunterlagen an, die er
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bei der Vergabe von Losen anzuwenden beabsichtigt, wenn die Anwendung der
Zuschlagskriterien dazu führen würde, dass ein einzelner Bieter den Zuschlag
für eine größere Zahl von Losen als die Höchstzahl erhält.
(3) In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los erhal-
ten kann, kann der Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose vergeben,
wenn er bei Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit Teilnahme-
wettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den Vergabe-
unterlagen angegeben hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält und die Lose
oder Losgruppen angibt, die kombiniert werden können.

§ 23 Leistungsbeschreibung

(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig und
erschöpfend wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Un-
ternehmen im gleichen Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander ver-
glichen werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder
Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, de-
ren Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie Umstände
und Bedingungen der Leistungserbringung.
(2) Die Leistungsbeschreibung kann auch Aspekte der Qualität sowie soziale,
innovative und umweltbezogene Merkmale umfassen. Diese können sich auch
auf den Prozess oder die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung
oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands ein-
schließlich der Produktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derartige Fak-
toren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, sofern diese Merkmale in
Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert und Be-
schaffungszielen verhältnismäßig sind.
(3) In der Leistungsbeschreibung kann ferner festgelegt werden, ob Rechte des
geistigen Eigentums übertragen oder dem Auftraggeber daran Nutzungsrechte
eingeräumt werden müssen.
(4) Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche Perso-
nen vorgesehen sind, sind bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung außer
in ordnungsgemäß begründeten Fällen die Zugänglichkeitskriterien für Men-
schen mit Behinderungen oder die Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen.
(5) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren wie beispielsweise
Markennamen dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleich-
wertig“, verwendet werden, wenn eine hinreichend genaue Beschreibung durch
verkehrsübliche Bezeichnungen nicht möglich ist. Der Zusatz „oder gleichwertig“
kann entfallen, wenn ein sachlicher Grund die Produktvorgabe ansonsten recht-
fertigt. Ein solcher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Auftraggeber
Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen zu bereits bei ih-
nen vorhandenen Erzeugnissen oder Verfahren beschaffen müssten und dies mit
unverhältnismäßig hohem finanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten bei Integration, Gebrauch, Betrieb oder Wartung verbunden
wäre. Die Gründe sind zu dokumentieren.
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§ 24 Nachweisführung durch Gütezeichen

(1) Als Beleg dafür, dass eine Leistung bestimmten, in der Leistungsbeschrei-
bung geforderten Merkmalen entspricht, kann der Auftraggeber die Vorlage von
Gütezeichen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 verlangen.
(2) Das Gütezeichen muss allen folgenden Bedingungen genügen:
1. Die Anforderungen des Gütezeichens beruhen auf objektiv nachprüfbaren

und nichtdiskriminierenden Kriterien, die für die Bestimmung der Merkmale
der Leistung geeignet sind.

2. Das Gütezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparenten Verfah-
rens entwickelt, an dem alle interessierten Kreise teilnehmen können.

3. Alle betroffenen Unternehmen haben Zugang zum Gütezeichen.
4. Die Anforderungen wurden von einem Dritten festgelegt, auf den das Unter-

nehmen, das das Gütezeichen erwirbt, keinen maßgeblichen Einfluss aus-
üben konnte.

(3) Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens
entsprechen muss, hat der Auftraggeber die betreffenden Anforderungen anzu-
geben.
(4) Der Auftraggeber muss andere Gütezeichen akzeptieren, wenn der Bieter
nachweist, dass diese gleichwertige Anforderungen an die Leistung stellen.
(5) Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden kön-
nen, nachweislich keine Möglichkeit, das vom Auftraggeber angegebene oder
ein gleichwertiges Gütezeichen innerhalb einer einschlägigen Frist zu erlangen,
so muss der Auftraggeber andere geeignete Belege akzeptieren, sofern das Un-
ternehmen nachweist, dass die von ihm zu erbringende Leistung die Anforderun-
gen des geforderten Gütezeichens oder die vom Auftraggeber angegebenen
spezifischen Anforderungen erfüllt.

§ 25 Nebenangebote

Der Auftraggeber kann Nebenangebote bei Öffentlichen Ausschreibungen und
Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntma-
chung, ansonsten in den Vergabeunterlagen zulassen. Fehlt eine entsprechende
Angabe, sind keine Nebenangebote zugelassen. Nebenangebote müssen mit
dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Bei der Entscheidung über den
Zuschlag sind die Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung zu beach-
ten.

§ 26 Unteraufträge

(1) Der Auftraggeber kann Unternehmen in der Auftragsbekanntmachung oder
den Vergabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile des Auftrags,
die sie im Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen,
sowie, falls zumutbar, die vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Vor
Zuschlagserteilung kann der Auftraggeber von den Bietern, deren Angebote in
die engere Wahl kommen, verlangen, die Unterauftragnehmer zu benennen und
nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel dieser Unterauftragnehmer
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zur Verfügung stehen. Wenn ein Bewerber oder Bieter die Vergabe eines Teils
des Auftrags an einen Dritten im Wege der Unterauftragsvergabe beabsichtigt
und sich zugleich im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit gemäß § 34 Absatz 2
auf die Kapazitäten dieses Dritten beruft, ist auch § 35 anzuwenden.

(2) Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber bleibt
von Absatz 1 unberührt.

(3) Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.

(4) Der Auftraggeber kann in den Vertragsbedingungen vorschreiben, dass der
Auftragnehmer spätestens bei Beginn der Auftragsausführung die Namen, die
Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner Unterauftragnehmer mitteilt
und dass jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der
Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. Des Weiteren können die Mittei-
lungspflichten des Auftragnehmers auch auf Lieferanten, die an Dienstleistungs-
aufträgen beteiligt sind, sowie auf weitere Stufen in der Kette der Unterauftrag-
nehmer ausgeweitet werden.

(5) Erhält der Auftraggeber Kenntnis darüber, dass Gründe für einen zwingenden
Ausschluss eines Unterauftragnehmers nach § 31 vorliegen, so verlangt der Auf-
traggeber die Ersetzung des Unterauftragnehmers. Betrifft die Kenntnis fakulta-
tive Ausschlussgründe nach § 31, kann der Auftraggeber verlangen, dass dieser
ersetzt wird. Der Auftraggeber setzt dem Bewerber oder Bieter dafür eine Frist.
Die Frist ist so zu bemessen, dass dem Auftraggeber durch die Verzögerung
keine Nachteile entstehen. Ist dem Bewerber oder Bieter ein Wechsel des Unter-
auftragnehmers innerhalb dieser Frist nicht möglich, wird das Angebot ausge-
schlossen.

(6) Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass alle oder bestimmte Aufgaben bei
der Leistungserbringung unmittelbar vom Auftragnehmer selbst oder im Fall ei-
ner Bietergemeinschaft von einem Teilnehmer der Bietergemeinschaft ausgeführt
werden müssen.

Unterabschnitt 4 Veröffentlichungen; Transparenz

§ 27 Auftragsbekanntmachung; Beschafferprofil

(1) Der Auftraggeber teilt seine Absicht, im Wege einer Öffentlichen Ausschrei-
bung, einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb oder einer
Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb einen öffentlichen Auftrag zu
vergeben oder eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, in einer Auftragsbe-
kanntmachung mit.

(2) Der Auftraggeber kann im Internet zusätzlich ein Beschafferprofil einrichten.
Es enthält die Veröffentlichung von Angaben über geplante oder laufende Verga-
beverfahren, über vergebene Aufträge oder aufgehobene Vergabeverfahren so-
wie alle sonstigen für die Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Bei-
spiel Kontaktstelle, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer des
Auftraggebers.
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§ 28 Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen

(1) Auftragsbekanntmachungen sind auf den Internetseiten des Auftraggebers
oder auf Internetportalen zu veröffentlichen. Zusätzlich können Auftragsbekannt-
machungen in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Fach-
zeitschriften veröffentlicht werden. Auftragsbekanntmachungen auf Internetsei-
ten des Auftraggebers oder auf Internetportalen müssen zentral über die
Suchfunktion des Internetportals www.bund.de ermittelt werden können.
(2) Aus der Auftragsbekanntmachung müssen alle Angaben für eine Entschei-
dung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe ersichtlich
sein. Sie enthält mindestens:
1. die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden

Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Ange-
bote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind,

2. die Verfahrensart,
3. die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind,
4. gegebenenfalls in den Fällen des § 29 Absatz 3 die Maßnahmen zum Schutz

der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterla-
gen,

5. Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung,
6. gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose,
7. gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten,
8. etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist,
9. die elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen abgerufen wer-

den können oder die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Verga-
beunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können,

10. die Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist,
11. die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,
12. die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder die Angabe der Unterlagen, in

denen sie enthalten sind,
13. die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen,

die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder
Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt, und

14. die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterla-
gen genannt werden.

§ 29 Bereitstellung der Vergabeunterlagen

(1) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung eine elektronische Ad-
resse an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, voll-
ständig und direkt abgerufen werden können.
(2) Der Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeigneten
Weg übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel zum Abruf der
Vergabeunterlagen
1. aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein verfüg-

baren oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations- und
Kommunikationstechnologie kompatibel sind,

2. Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit allge-
mein verfügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können
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oder die durch andere als kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen ge-
schützt sind, oder

3. die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die dem Auftraggeber nicht
allgemein zur Verfügung stehen.

(3) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, welche Maßnah-
men er zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen anwendet und wie auf
die Vergabeunterlagen zugegriffen werden kann.

§ 30 Vergabebekanntmachung

(1) Der Auftraggeber informiert nach der Durchführung einer Beschränkten Aus-
schreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder einer Verhandlungsvergabe ohne
Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei Monaten über jeden so vergebenen
Auftrag ab einem Auftragswert von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer auf seinen
Internetseiten oder auf Internetportalen. Diese Information enthält mindestens
folgende Angaben:
1. Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle,
2. Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche

Person handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder deren Name zu ano-
nymisieren,

3. Verfahrensart,
4. Art und Umfang der Leistung,
5. Zeitraum der Leistungserbringung.
(2) Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen,
wenn deren Veröffentlichung
1. den Gesetzesvollzug behindern,
2. dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden

oder
4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen würde.

Unterabschnitt 5 Anforderungen an Unternehmen; Eignung

§ 31 Auswahl geeigneter Unternehmen; Ausschluss von
Bewerbern und Bietern

(1) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete)
Unternehmen vergeben, die nicht in entsprechender Anwendung der §§ 123
oder 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen
worden sind.
(2) Der Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter anhand der
nach § 33 festgelegten Eignungskriterien. Die Eignungskriterien können die Befä-
higung und Erlaubnis zur Berufsausübung oder die wirtschaftliche, finanzielle,
technische oder berufliche Leistungsfähigkeit betreffen. Bei Vorliegen von Aus-
schlussgründen sind § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
zur Selbstreinigung und § 126 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
zur zulässigen Höchstdauer des Ausschlusses entsprechend anzuwenden. § 123
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Absatz 1 Nummer 4 und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
findet auch insoweit entsprechende Anwendung, soweit sich die Straftat gegen
öffentliche Haushalte richtet. § 124 Absatz 1 Nummer 7 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen findet mit der Maßgabe entsprechende Anwen-
dung, dass die mangelhafte Vertragserfüllung weder zu einer vorzeitigen Beendi-
gung des Vertrags, noch zu Schadensersatz oder einer vergleichbaren Rechts-
folge geführt haben muss.

(3) Bei Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb fordert der Auftraggeber nur
solche Bewerber zur Abgabe eines Angebots auf, die ihre Eignung nachgewie-
sen haben und nicht ausgeschlossen worden sind.

(4) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung kann der Auftraggeber entscheiden, ob
er die Angebotsprüfung vor der Eignungsprüfung durchführt.

§ 32 Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften

(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem
sie niedergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt
sind, dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den
deutschen Rechtsvorschriften eine natürliche oder juristische Person sein müss-
ten. Juristische Personen können jedoch bei Dienstleistungsaufträgen sowie bei
Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen umfassen, verpflichtet werden, in
ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die Namen und die berufliche
Befähigung der Personen anzugeben, die für die Erbringung der Leistung als
verantwortlich vorgesehen sind.

(2) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu
behandeln. Der Auftraggeber darf nicht verlangen, dass Gruppen von Unterneh-
men eine bestimmte Rechtsform haben müssen, um einen Antrag auf Teilnahme
zu stellen oder ein Angebot abzugeben. Sofern erforderlich, kann der Auftragge-
ber in den Vergabeunterlagen Bedingungen festlegen, wie Gruppen von Unter-
nehmen die Eignungskriterien zu erfüllen und den Auftrag auszuführen haben;
solche Bedingungen müssen durch sachliche Gründe gerechtfertigt und ange-
messen sein.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Auftraggeber verlangen, dass eine
Bietergemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechtsform an-
nimmt, soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforder-
lich ist.

§ 33 Eignungskriterien

(1) Der Auftraggeber kann im Hinblick auf die Befähigung und Erlaubnis zur Be-
rufsausübung und die wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leis-
tungsfähigkeit Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass die Bewerber oder
Bieter über die erforderliche Eignung für die ordnungsgemäße Ausführung des
Auftrags verfügen. Die Anforderungen müssen mit dem Auftragsgegenstand in
Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind
bei Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb
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bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den Vergabeunterlagen
aufzuführen.
(2) Soweit eintragungs-, anzeige- oder erlaubnispflichtige Tätigkeiten Gegen-
stand der Leistung sind, kann der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Verfah-
rens entsprechende Nachweise der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsaus-
übung verlangen.

§ 34 Eignungsleihe

(1) Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auftrag im
Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufli-
che Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch neh-
men, wenn er nachweist, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel
tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise eine entspre-
chende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen vorlegt. Diese Möglichkeit
besteht unabhängig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber oder Bie-
ter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. Ein Bewerber
oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche berufli-
che Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und Befähigungsnachweise oder die
einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazitäten anderer Unternehmen nur
dann in Anspruch nehmen, wenn diese die Leistung erbringen, für die diese
Kapazitäten benötigt werden.
(2) Der Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Unter-
nehmen, deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfüllung bestimmter
Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden Eignungskriterien
erfüllen und ob Ausschlussgründe vorliegen. § 26 Absatz 5 gilt entsprechend.
Legt der Bewerber oder Bieter eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung nach
§ 50 der Vergabeverordnung vor, so muss diese auch die Angaben enthalten, die
für die Überprüfung nach Satz 1 erforderlich sind.
(3) Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unterneh-
mens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-
higkeit in Anspruch, so kann der Auftraggeber eine gesamtschuldnerische Haf-
tung des Bewerbers oder Bieters und des anderen Unternehmens für die
Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe verlangen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber- oder Bietergemeinschaften.

§ 35 Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von
Ausschlussgründen

(1) In der Auftragsbekanntmachung oder bei Verfahrensarten ohne Teilnahme-
wettbewerb in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ist neben den Eig-
nungskriterien ferner anzugeben, mit welchen Unterlagen (Eigenerklärungen, An-
gaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) Bewerber oder Bieter ihre
Eignung gemäß den §§ 33 und 34 und das Nichtvorliegen von Ausschlussgrün-
den zu belegen haben.

(2) Der Auftraggeber fordert grundsätzlich die Vorlage von Eigenerklärungen an.
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(3) Als vorläufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschluss-
gründen kann der Auftraggeber die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Ei-
generklärung nach § 50 der Vergabeverordnung verlangen. § 50 Absatz 1 Satz 1
und Absatz 2 Satz 1 der Vergabeverordnung gelten entsprechend.
(4) Der Auftraggeber kann Bewerber oder Bieter auffordern, die erhaltenen Unter-
lagen zu erläutern.
(5) Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die geforderten
Unterlagen nicht beibringen, so kann er die Befähigung und Erlaubnis zur Berufs-
ausübung oder seine wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leis-
tungsfähigkeit durch Vorlage anderer, vom Auftraggeber als geeignet angesehe-
ner Unterlagen belegen.
(6) Sofern der Bewerber oder Bieter in einem amtlichen Verzeichnis eingetragen
ist oder über eine Zertifizierung verfügt, die jeweils den Anforderungen des
Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entsprechen, werden die im amtlichen Ver-
zeichnis oder dem Zertifizierungssystem niedergelegten Unterlagen und Anga-
ben vom Auftraggeber nur in begründeten Fällen in Zweifel gezogen (Eignungs-
vermutung). Ein den Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU
entsprechendes amtliches Verzeichnis kann auch durch Industrie- und Handels-
kammern eingerichtet werden. Die Industrie- und Handelskammern bedienen
sich bei der Führung des amtlichen Verzeichnisses einer gemeinsamen verzeich-
nisführenden Stelle.

§ 36 Begrenzung der Anzahl der Bewerber

(1) Bei allen Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb kann der Auftraggeber die
Zahl der geeigneten Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots oder zur Teil-
nahme an Verhandlungen aufgefordert werden, begrenzen, sofern genügend ge-
eignete Bewerber zur Verfügung stehen. Dazu gibt der Auftraggeber in der
Auftragsbekanntmachung die von ihm vorgesehenen objektiven und nichtdiskri-
minierenden Eignungskriterien für die Begrenzung der Zahl, die vorgesehene
Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der aufzufordernden Be-
werber an.
(2) Die vom Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der zur Angebotsabgabe
oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufzufordernden Bewerber darf nicht nied-
riger als drei sein. In jedem Fall muss die vorgesehene Mindestzahl ausreichend
hoch sein, sodass der Wettbewerb gewährleistet ist. Sofern die Zahl geeigneter
Bewerber unter der Mindestzahl liegt, kann der Auftraggeber das Vergabeverfah-
ren fortführen, indem er alle Bewerber zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme
an Verhandlungen auffordert, die über die geforderte Eignung verfügen. Unter-
nehmen, die sich nicht um die Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die
nicht über die geforderte Eignung verfügen, dürfen nicht zugelassen werden.
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Unterabschnitt 6 Einreichung, Form und Umgang mit
Teilnahmeanträgen und Angeboten

§ 37 Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung
nach Teilnahmewettbewerb

(1) Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, wählt der Auftraggeber
alle geeigneten, nicht ausgeschlossenen Bewerber oder gemäß § 36 eine be-
grenzte Anzahl an geeigneten, nicht ausgeschlossenen Bewerbern aus, die er
auffordert, ein Angebot einzureichen oder an Verhandlungen teilzunehmen.
(2) Die Aufforderung nach Absatz 1, ein Angebot einzureichen, enthält mindes-
tens:
1. einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntmachung,
2. den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die Anschrift der Stelle,

bei der es einzureichen ist, die Art der Einreichung sowie die Sprache, in der
es abzufassen ist,

3. die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterlagen, sofern nicht
bereits in der Auftragsbekanntmachung enthalten.

§ 38 Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und
Angebote

(1) Der Auftraggeber legt fest, ob die Unternehmen ihre Teilnahmeanträge und
Angebote in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mithilfe elekt-
ronischer Mittel gemäß § 7, auf dem Postweg, durch Telefax oder durch einen
anderen geeigneten Weg oder durch Kombination dieser Mittel einzureichen ha-
ben. Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation nach § 7.
(2) Ab dem 1. Januar 2019 akzeptiert der Auftraggeber die Einreichung von Teil-
nahmeanträgen und Angeboten in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 7, auch wenn er die Übermitt-
lung auf dem Postweg, durch Telefax oder durch einen anderen geeigneten Weg
oder durch Kombination dieser Mittel vorgegeben hat. Dasselbe gilt für die sons-
tige Kommunikation nach § 7.
(3) Ab dem 1. Januar 2020 gibt der Auftraggeber vor, dass die Unternehmen
ihre Teilnahmeanträge und Angebote in Textform nach § 126b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ausschließlich mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 7 übermitteln.
Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation nach § 7.
(4) Der Auftraggeber ist zur Akzeptanz oder Vorgabe elektronisch eingereichter
Teilnahmeanträge oder Angebote nach den Absätzen 2 und 3 nicht verpflichtet,
wenn
1. der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25 000 Euro nicht über-

schreitet oder
2. eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Ver-

handlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird.
(5) Eine Verpflichtung zur Einreichung von Angeboten mithilfe elektronischer Mit-
tel gemäß § 7 besteht nicht, wenn auf die zur Einreichung erforderlichen elektro-
nischen Mittel einer der in § 29 Absatz 2 genannten Gründe zutrifft oder wenn
zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht
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elektronisch übermittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kommunika-
tion auf dem Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg.

(6) Ist die Verwendung elektronischer Mittel vorgegeben, prüft der Auftraggeber,
ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforderungen an die Sicherheit stellen. So-
weit es erforderlich ist, kann der Auftraggeber verlangen, dass Teilnahmeanträge
und Angebote
1. mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß Artikel 3 Num-

mer 11 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit einem fortgeschrittenen
elektronischen Siegel gemäß Artikel 3 Nummer 26 der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 oder

2. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Artikel 3 Nummer 12
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit einem qualifizierten elektroni-
schen Siegel gemäß Artikel 3 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014
zu versehen sind.

(7) Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als elektro-
nischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten ent-
halten, die bei Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektroni-
scher Mittel nicht angemessen geschützt werden können, oder wenn die
Sicherheit der elektronischen Mittel nicht gewährleistet werden kann.

(8) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote
sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen und als solche zu kenn-
zeichnen.

(9) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote
müssen unterschrieben sein. Bei Abgabe mittels Telefax genügt die Unterschrift
auf der Telefaxvorlage.

(10) Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Die Teilnahmean-
träge und Angebote müssen vollständig sein und alle geforderten Angaben, Er-
klärungen und Preise enthalten. Nebenangebote müssen als solche gekenn-
zeichnet sein.

(11) Die Unternehmen haben anzugeben, ob für den Auftragsgegenstand ge-
werbliche Schutzrechte bestehen, beantragt sind oder erwogen werden.

(12) Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben im Teilnahmeantrag oder im
Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigen
Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu benennen.
Fehlt eine dieser Angaben, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

§ 39 Aufbewahrung ungeöffneter Teilnahmeanträge und
Angebote

Elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind auf geeignete
Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu speichern. Auf dem Postweg und
direkt übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind ungeöffnet zu lassen,
mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Ver-
schluss zu halten. Mittels Telefax übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote
sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter
Verschluss zu halten.
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§ 40 Öffnung der Teilnahmeanträge und Angebote

(1) Der Auftraggeber darf vom Inhalt der Teilnahmeanträge und Angebote erst
nach Ablauf der entsprechenden Fristen Kenntnis nehmen. Dies gilt nicht, wenn
nach § 12 Absatz 3 nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefor-
dert wurde.
(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftrag-
gebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist
durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen.

Unterabschnitt 7 Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge und
Angebote; Zuschlag

§ 41 Prüfung der Teilnahmeanträge und Angebote;
Nachforderung von Unterlagen

(1) Die Teilnahmeanträge und Angebote sind auf Vollständigkeit und fachliche
Richtigkeit, Angebote zudem auf rechnerische Richtigkeit zu prüfen.
(2) Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung der Grund-
sätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvoll-
ständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere
Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nach-
zureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvoll-
ständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, in der Auftragsbekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen festzulegen, dass er keine Unterlagen nachfordern wird.
(3) Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaft-
lichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentli-
che Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verän-
dern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.
(4) Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den
Auftraggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden angemessenen, nach
dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen.
(5) Die Entscheidung zur und das Ergebnis der Nachforderung sind zu dokumen-
tieren.

§ 42 Ausschluss von Teilnahmeanträgen und Angeboten

(1) Angebote von Unternehmen, die gemäß § 31 die Eignungskriterien nicht erfül-
len oder die wegen des Vorliegens von Ausschlussgründen ausgeschlossen wor-
den sind, werden bei der Wertung nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden
Angebote von der Wertung ausgeschlossen, die nicht den Erfordernissen des
§ 38 genügen, insbesondere
1. Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn,

der Bieter hat dies nicht zu vertreten,
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2. Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen enthal-
ten,

3. Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht
zweifelsfrei sind,

4. Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterla-
gen vorgenommen worden sind,

5. Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es sei denn,
es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den
Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbe-
werb nicht beeinträchtigen, oder

6. nicht zugelassene Nebenangebote.
(2) Hat der Auftraggeber Nebenangebote zugelassen und hierfür Mindestanfor-
derungen vorgegeben, so berücksichtigt er nur die Nebenangebote, die die von
ihm verlangten Mindestanforderungen erfüllen.
(3) Absatz 1 findet auf die Prüfung von Teilnahmeanträgen entsprechende An-
wendung.

§ 43 Zuschlag und Zuschlagskriterien

(1) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.
(2) Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des
besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis oder den Kosten können
auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt
werden, insbesondere:
1. die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, Zweckmäßigkeit,

Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen,
ihrer Übereinstimmung mit Anforderungen des „Designs für Alle“, soziale,
umweltbezogene und innovative Eigenschaften sowie Vertriebs- und Han-
delsbedingungen,

2. die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des
Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals
erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann,
oder

3. die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie Lieferbedin-
gungen wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausführungsfris-
ten.

Der Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, sodass das
wirtschaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, umweltbezogenen
oder sozialen Zuschlagskriterien nach Satz 2 bestimmt wird.
(3) Die Zuschlagskriterienmüssenmit demAuftragsgegenstand in Verbindung ste-
hen. Diese Verbindung ist auch dann anzunehmen, wenn sich ein Zuschlagskrite-
rium auf Prozesse im Zusammenhang mit der Herstellung, Bereitstellung oder Ent-
sorgung der Leistung, auf den Handel mit der Leistung oder auf ein anderes
Stadium im Lebenszyklus der Leistung bezieht, auch wenn sich diese Faktoren
nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstands auswirken.
(4) Der Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium „Kosten“ auf
der Grundlage der Lebenszykluskosten der Leistung in entsprechender Anwen-
dung des § 59 der Vergabeverordnung berechnet wird.
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(5) Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die
Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag
nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist,
ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen.
(6) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, um das wirt-
schaftlichste Angebot zu ermitteln. Diese Gewichtung kann auch mittels einer
Spanne angegeben werden, deren Bandbreite angemessen sein muss. Ist die
Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich, so gibt der Auftraggeber die
Zuschlagskriterien in absteigender Rangfolge an.
(7) Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den geforderten
Zuschlagskriterien entspricht, gilt § 24 entsprechend.
(8) An der Entscheidung über den Zuschlag sollen in der Regel mindestens zwei
Vertreter des Auftraggebers mitwirken.

§ 44 Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1) Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebots, auf das der Zuschlag
erteilt werden soll, im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich
niedrig, verlangt der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.
(2) Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und berücksich-
tigt die übermittelten Unterlagen. Die Prüfung kann insbesondere betreffen:
1. die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder der

Erbringung der Dienstleistung,
2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen

Bedingungen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder
bei der Erbringung der Dienstleistung verfügt,

3. die Besonderheiten der angebotenen Leistung,
4. die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen

Wettbewerbsbeschränkungen, insbesondere der für das Unternehmen gel-
tenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.
(3) Kann der Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 2 die
geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht zu-
friedenstellend aufklären, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen.
Der Auftraggeber lehnt das Angebot ab, wenn er festgestellt hat, dass der Preis
oder die Kosten des Angebots ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen
nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden. Der Auftraggeber
lehnt das Angebot auch dann ab, wenn der Bieter an der Aufklärung nach den
Absätzen 1 und 2 nicht mitwirkt.
(4) Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil
der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der Auftraggeber das
Angebot nur dann ab, wenn der Bieter nicht innerhalb einer vom Auftraggeber
gesetzten angemessenen Frist nachweisen kann, dass die staatliche Beihilfe
rechtmäßig gewährt wurde.
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§ 45 Auftragsausführung

(1) Für die Ausführung von öffentlichen Aufträgen gilt § 128 Absatz 1 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.
(2) Auftraggeber können Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags festle-
gen, sofern diese mit dem Auftragsgegenstand in entsprechender Anwendung
des § 127 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Verbin-
dung stehen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich aus der Auftragsbe-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben. Sie können insbesondere
wirtschaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder beschäfti-
gungspolitische Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen
umfassen.
(3) Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausführungs-
bedingungen entspricht, gilt § 24 entsprechend.

§ 46 Unterrichtung der Bewerber und Bieter

(1) Der Auftraggeber unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter unverzüglich
über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die erfolgte Zuschlagsertei-
lung. Gleiches gilt hinsichtlich der Aufhebung oder erneuten Einleitung eines Ver-
gabeverfahrens einschließlich der Gründe dafür. Der Auftraggeber unterrichtet
auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unverzüglich, spätestens innerhalb
von 15 Tagen nach Eingang des Antrags die nicht berücksichtigten Bieter über
die wesentlichen Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, die Merkmale und
Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters,
und die nicht berücksichtigten Bewerber über die wesentlichen Gründe ihrer
Nichtberücksichtigung.
(2) § 30 Absatz 2 gilt für Informationen nach Absatz 1 Satz 3 entsprechend.

§ 47 Auftragsänderung

(1) Für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauftrags ohne
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens gilt § 132 Absatz 1, 2 und 4 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.
(2) Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchfüh-
rung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter
des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung nicht mehr als 20 Prozent
des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Bei mehreren aufeinander folgenden
Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich.

§ 48 Aufhebung von Vergabeverfahren

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise auf-
zuheben, wenn
1. kein Teilnahmeantrag oder Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen

entspricht,
2. sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat,
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3. kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder
4. andere schwerwiegende Gründe bestehen.
(2) Im Übrigen ist der Auftraggeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den Zuschlag
zu erteilen.

Abschnitt 3 Vergabe von Aufträgen für besondere
Leistungen; Planungswettbewerbe

§ 49 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und
andere besondere Dienstleistungen

(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 steht dem Auftraggeber für die Vergabe öffentli-
cher Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne von
§ 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen neben der
Öffentlichen Ausschreibung und der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb stets auch die Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb
nach seiner Wahl zur Verfügung. In den Fällen, in denen die Voraussetzungen
des § 8 Absatz 3 beziehungsweise Absatz 4 vorliegen, kann der Auftraggeber
auf einen Teilnahmewettbewerb verzichten. Für soziale und andere besondere
Dienstleistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im
Wettbewerb mit freiberuflichen Tätigen angeboten werden, gilt § 50.
(2) Bei der Bewertung der in § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 genannten Zu-
schlagskriterien können insbesondere der Erfolg und die Qualität bereits er-
brachter Leistungen des Bieters oder des vom Bieter eingesetzten Personals
berücksichtigt werden. Bei Dienstleistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch
Sozialgesetzbuch können für die Bewertung des Erfolgs und der Qualität bereits
erbrachter Leistungen des Bieters insbesondere berücksichtigt werden:
1. Eingliederungsquoten,
2. Abbruchquoten,
3. erreichte Bildungsabschlüsse und
4. Beurteilungen der Vertragsausführung durch den Auftraggeber anhand trans-

parenter und nichtdiskriminierender Methoden.

§ 50 Sonderregelung zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen

Öffentliche Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätig-
keit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden,
sind grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben. Dabei ist so viel Wettbewerb zu
schaffen, wie dies nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen
Umständen möglich ist.

§ 51 Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen
öffentlichen Aufträgen

(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 stehen dem Auftraggeber für die Vergabe von
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen im Sinne von
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§ 104 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen die Beschränkte Aus-
schreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder die Verhandlungsvergabe
mit oder ohne Teilnahmewettbewerb nach seiner Wahl zur Verfügung.
(2) Im Falle eines verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Auf-
trags im Sinne von § 104 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen gilt § 7 der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit ent-
sprechend.
(3) Auftraggeber legen in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunter-
lagen ihre Anforderungen an die Versorgungssicherheit fest. Auftraggeber kön-
nen insbesondere verlangen, dass der Teilnahmeantrag oder das Angebot die in
§ 8 Absatz 2 der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit aufgeführten
Angaben enthält.
(4) § 31 Absatz 1 gilt bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen
Aufträgen mit der Maßgabe, dass ein Unternehmen in entsprechender Anwen-
dung des § 124 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
auch dann von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen wer-
den kann, wenn das Unternehmen nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit
aufweist, um Risiken für die nationale Sicherheit auszuschließen. Der Nachweis,
dass Risiken für die nationale Sicherheit nicht auszuschließen sind, kann auch
mit Hilfe geschützter Datenquellen erfolgen.

§ 52 Durchführung von Planungswettbewerben

Planungswettbewerbe können insbesondere auf den Gebieten der Raumpla-
nung, des Städtebaus und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung durchge-
führt werden.

Abschnitt 4 Schlussbestimmungen

§ 53 Vergabe im Ausland

Auslandsdienststellen oder inländische Dienststellen in den Fällen des § 8 Ab-
satz 4 Nummer 17 Halbsatz 2 sind bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen im Ausland nicht verpflichtet, § 28 Absatz 1 Satz 1 und 3, § 29
Absatz 1, § 30 und § 38 Absatz 2 bis 4 dieser Verfahrensordnung anzuwenden.

§ 54 Fristenbestimmung und -berechnung

(1) Der Auftraggeber soll Fristen festlegen, die nach dem Kalendertag bestimmt
sind.
(2) Für die Berechnung der im Rahmen dieser Verfahrensordnung festgelegten
Fristen gelten die §§ 186 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
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Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen Teil A
Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.2.2019 B2)

§ 1 Bauleistungen

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt,
instand gehalten, geändert oder beseitigt wird.

§ 2 Grundsätze

(1) Bauleistungen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren
vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhält-
nismäßigkeit gewahrt. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltens-
weisen sind zu bekämpfen.
(2) Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmen diskriminiert wer-
den.
(3) Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Un-
ternehmen zu angemessenen Preisen vergeben.
(4) Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren die Vertraulichkeit
aller Informationen und Unterlagen nach Maßgabe dieser Vergabeordnung oder
anderer Rechtsvorschriften.
(5) Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist
unzulässig.
(6) Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen
fertig gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausfüh-
rung begonnen werden kann.
(7) Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätig-
keit gefördert wird.

§ 3 Arten der Vergabe

Die Vergabe von Bauleistungen erfolgt nach Öffentlicher Ausschreibung, Be-
schränkter Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder nach Frei-
händiger Vergabe.
1. Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen

Verfahren nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Un-
ternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben.

2. Bei Beschränkten Ausschreibungen (Beschränkte Ausschreibung mit oder
ohne Teilnahmewettbewerb) werden Bauleistungen im vorgeschriebenen
Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur
Einreichung von Angeboten vergeben.

3. Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen in einem vereinfachten Ver-
fahren vergeben.
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§ 3a Zulässigkeitsvoraussetzungen

(1) Dem Auftraggeber stehen nach seiner Wahl die Öffentliche Ausschreibung
und die Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb zur Verfügung.
Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies nach den
Absätzen zwei und drei gestattet ist.
(2) Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb kann erfolgen,
1. bis zu folgendem Auftragswert der Bauleistung ohne Umsatzsteuer:

a) 50 000 Euro für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik),
Landschaftsbau und Straßenausstattung,

b) 150 000 Euro für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau,
c) 100 000 Euro für alle übrigen Gewerke,

2. wenn eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung
mit Teilnahmewettbewerb kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,

3. wenn die Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung
mit Teilnahmewettbewerb aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheim-
haltung) unzweckmäßig ist.

(3) Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder
Beschränkte Ausschreibungen unzweckmäßig sind, besonders,
1. wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, beson-

dere Erfahrung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht
kommt,

2. wenn die Leistung besonders dringlich ist,
3. wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig

und erschöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare
Angebote erwartet werden können,

4. wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten
Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis ver-
spricht,

5. wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,
6. wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht

ohne Nachteil trennen lässt.
Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftragswert von 10 000 Euro
ohne Umsatzsteuer erfolgen.
(4) Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 3 000 Euro
ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabever-
fahrens beschafft werden (Direktauftrag). Der Auftraggeber soll zwischen den
beauftragten Unternehmen wechseln.

§ 3b Ablauf der Verfahren

(1) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber eine unbe-
schränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf.
Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben.
(2) Bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb erfolgt die Aus-
wahl der Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, durch die
Auswertung des Teilnahmewettbewerbs. Dazu fordert der Auftraggeber eine un-
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beschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahme-
anträgen auf. Die Auswahl der Bewerber erfolgt anhand der vom Auftraggeber
festgelegten Eignungskriterien. Die transparenten, objektiven und nichtdiskrimi-
nierenden Eignungskriterien für die Begrenzung der Zahl der Bewerber, die Min-
destzahl und gegebenenfalls Höchstzahl der einzuladenden Bewerber gibt der
Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs an.
Die vorgesehene Mindestzahl der einzuladenden Bewerber darf nicht niedriger
als fünf sein. Liegt die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl, darf der
Auftraggeber das Verfahren mit dem oder den geeigneten Bewerber(n) fortfüh-
ren.
(3) Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb sollen mehrere,
im Allgemeinen mindestens drei geeignete Unternehmen aufgefordert werden.
(4) Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändi-
ger Vergabe soll unter den Unternehmen möglichst gewechselt werden.

§ 4 Vertragsarten

(1) Bauleistungen sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung be-
messen wird (Leistungsvertrag), und zwar:
1. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche

Teilleistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auf-
traggeber in den Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),

2. in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Aus-
führungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der
Ausführung nicht zu rechnen ist (Pauschalvertrag).

(2) Abweichend von Absatz 1 können Bauleistungen geringeren Umfangs, die
überwiegend Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stun-
denlohnvertrag).
(3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die
er für seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder
in anderer Weise im Angebot anzugeben hat.
(4) Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene
Preise dem Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahms-
weise bei regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang
möglichst zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§ 4a Rahmenvereinbarungen

(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an
ein oder mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Ein-
zelaufträge, die während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen,
festzulegen, insbesondere über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aus-
sicht genommene Auftragsvolumen ist so genau wie möglich zu ermitteln und
bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend festgelegt zu werden. Eine
Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer Art angewendet
werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht. Die Laufzeit
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einer Rahmenvereinbarung darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn, es
liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Ausnahmefall vor.

(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den Auftragge-
bern, die ihren voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet ha-
ben, und den Unternehmen, mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen
wurden.

§ 5 Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe

(1) Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung
und zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie
sollen daher in der Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben
werden.

(2) Bauleistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art
oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann aus wirtschaftli-
chen oder technischen Gründen auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet
werden.

§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb

(1) Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in be-
stimmten Regionen oder Orten ansässig sind.

(2) Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbei-
ten im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

(3) Am Wettbewerb können sich nur Unternehmen beteiligen, die sich gewerbs-
mäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen.

§ 6a Eignungsnachweise

(1) Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit der Bewerber oder Bieter zu prüfen. Bei der Beurteilung der Zuver-
lässigkeit werden Selbstreinigungsmaßnahmen in entsprechender Anwendung
des § 6f EU Absatz 1 und 2 berücksichtigt.

(2) Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:
1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abge-

schlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten
Aufträgen,

2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um
einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber da-
rauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt wer-
den, die mehr als fünf Jahre zurückliegen,
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3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurch-
schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit ge-
sondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,

4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes,
sowie Angaben,
5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Ver-

fahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag man-
gels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt
wurde,

6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuver-

lässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,
9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

(3) Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für
die Prüfung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden.

(4) Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirt-
schaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass
stichhaltige Gründe dafür bestehen.

(5) Der Auftraggeber kann bis zu einem Auftragswert von 10000 Euro auf Anga-
ben nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 verzichten, wenn dies durch Art
und Umfang des Auftrags gerechtfertigt ist.

§ 6b Mittel der Nachweisführung, Verfahren

(1) Der Nachweis der Eignung kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren
Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen.

(2) Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise
erbringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben
Eigenerklärungen ausreichend sind. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nach-
weis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen,
oder von den in Frage kommenden Bewerbern durch entsprechende Bescheini-
gungen der zuständigen Stellen zu bestätigen.

(3) Der Auftraggeber verzichtet auf die Vorlage von Nachweisen, wenn die den
Zuschlag erteilende Stelle bereits im Besitz dieser Nachweise ist.

(4) Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe
die Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder
deren spätere Anforderung vorbehalten wird. Bei Beschränkter Ausschreibung
mit Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Eigenerklärungen oder
Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.

(5) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Auffor-
derung zur Angebotsabgabe die Eignung der Unternehmen zu prüfen. Dabei sind
die Unternehmen auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertragli-
chen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet; dies bedeutet, dass sie die
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erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und
über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

§ 7 Leistungsbeschreibung

(1)
1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Un-

ternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre
Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.

2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflus-
senden Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.

3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden
für Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwir-
kung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.

4. Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung
aufzunehmen. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbe-
dingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen
werden.

5. Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspru-
chung der fertigen Leistung anzugeben.

6. Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle,
z. B. Boden- und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass das Un-
ternehmen ihre Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausfüh-
rung hinreichend beurteilen kann.

7. Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0
der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN
18299 ff., sind zu beachten.

(2) In technischen Spezifikationen darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder
Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten Unter-
nehmen bereitgestellten Produkte charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Ty-
pen oder einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen
werden, es sei denn,
1. dies ist durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt oder
2. der Auftragsgegenstand kann nicht hinreichend genau und allgemein ver-

ständlich beschrieben werden; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder
gleichwertig“ zu versehen.

(3) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen
zu beachten.

§ 7a Technische Spezifikationen

(1) Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe Anhang TS Num-
mer 1) an den Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen
zugänglich sein.

(2) Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulie-
ren:
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1. entweder unter Bezugnahme auf die in Anhang TS definierten technischen
Spezifikationen in der Rangfolge
a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,
b) europäische technische Bewertungen,
c) gemeinsame technische Spezifikationen,
d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von

den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,
e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, natio-

nale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen
für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den
Einsatz von Produkten.

Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;
2. oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu

fassen sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegen-
stand vermitteln und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermögli-
chen;

3. oder in Kombination der Nummern 1 und 2, das heißt
a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme

auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der
Konformität mit diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen;

b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsicht-
lich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder
Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merk-
male.

(3) Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2
Nummer 1 genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Be-
gründung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezo-
genen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber
nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der
technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen ent-
sprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstel-
lers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
(4) Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs-
oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen
Norm entspricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer eu-
ropäischen technischen Bewertung, einer gemeinsamen technischen Spezifika-
tion, einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von
den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht zurück-
weisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs- oder Funktions-
anforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten
Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jewei-
lige Leistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers
entspricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Her-
stellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
(5) Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder
Funktionsanforderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in
europäischen, multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn
1. sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen,
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2. die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich
abgesicherten Informationen ausgearbeitet werden,

3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem
interessierte Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller,
Händler und Umweltorganisationen – teilnehmen können, und

4. wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.
Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen,
die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in
der Leistungsbeschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen.
Der Auftraggeber muss jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie
technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, ak-
zeptieren. Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien sowie die Ins-
pektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen
Normen übereinstimmen. Der Auftraggeber erkennt Bescheinigungen von in an-
deren Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

§ 7b Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

(1) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauauf-
gabe (Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsver-
zeichnis zu beschreiben.
(2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke
darzustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistun-
gen, durch Mengen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben,
die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.
(3) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbe-
dingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung ge-
hören (§ 2 Absatz 1 VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.
(4) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer
Ordnungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach
ihrer technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig
anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl
(Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegen-
über einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswer-
ten Einfluss ist.

§ 7c Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

(1) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von
§ 7b Absatz 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leis-
tung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und ge-
stalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermit-
teln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.
(2)
1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus

der die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maß-
gebenden Bedingungen und Umstände erkennen können und in der sowohl
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der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen,
wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen an-
gegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem
die Mengenangaben ganz oder teilweise offengelassen sind.

2. § 7b Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß.
(3) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der
Leistung den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der
Bauausführung sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschrei-
bung der Leistung – gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der
Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisanga-
ben ist vom Bieter zu verlangen, dass er
1. die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittel-

ten Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den
Vergabeunterlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und dass er

2. etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und
Menge noch nicht bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder
Wasserhaltungsarbeiten) – erforderlichenfalls anhand von Plänen und Men-
genermittlungen – begründet.

§ 8 Vergabeunterlagen

(1) Die Vergabeunterlagen bestehen aus
1. dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe gemäß Absatz 2 Num-

mer 1 bis 3), gegebenenfalls Teilnahmebedingungen (Absatz 2 Nummer 6)
und

2. den Vertragsunterlagen (§§ 7 bis 7c und 8a).
(2)
1. Das Anschreiben muss alle Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 enthal-

ten, die außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines
Angebots notwendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.

2. In den Vergabeunterlagen kann der Auftraggeber die Bieter auffordern, in
ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie an Nachunternehmen zu
vergeben beabsichtigen.

3. Der Auftraggeber hat anzugeben:
a) ob er Nebenangebote nicht zulässt,
b) ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem

Hauptangebot zulässt.
Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptange-
bote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind. Es ist dabei auch zuläs-
sig, dass der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist.
Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemei-
nen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen gere-
gelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Be-
schaffenheit dieser Leistung zu verlangen.

4. Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass er die Ab-
gabe mehrerer Hauptangebote nicht zulässt.
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5. Der Auftraggeber hat an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen abschlie-
ßend alle Unterlagen im Sinne von § 16a Absatz 1 mit Ausnahme von Pro-
duktangaben anzugeben.

6. Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse,
die die Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen,
in den Teilnahmebedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifü-
gen.

§ 8a Allgemeine, Besondere und Zusätzliche
Vertragsbedingungen

(1) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertrags-
bedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des
Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und
etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile
des Vertrags werden sollen.
(2)
1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert.

Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die
bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbe-
dingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen nicht widersprechen.

2. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Ver-
tragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den
Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort
besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur so-
weit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.

(3) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich un-
verändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben,
für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind
Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.
(4)
1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertrags-

bedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:
a) Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),
b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschluss-

gleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),
c) Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),
d) Ausführungsfristen (§ 9; § 5 VOB/B),
e) Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),
f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a; § 11 VOB/B),
g) Abnahme (§ 12 VOB/B),
h) Vertragsart (§§ 4, 4a), Abrechnung (§ 14 VOB/B),
i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),
j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),
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k) Sicherheitsleistung (§ 9c; § 17 VOB/B),
l) Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),
m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
n) Änderung der Vertragspreise (§ 9d).

2. Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprü-
che sowie deren Verjährung (§ 9b; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über
die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten,
Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7
VOB/B), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für
bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von
§ 9b gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzli-
chen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

§ 8b Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

(1)
1. Bei Öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Ver-

vielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie
für die Kosten der postalischen Versendung verlangt werden.

2. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterla-
gen unentgeltlich abzugeben.

(2)
1. Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Ver-

langt jedoch der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnun-
gen, statische Berechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterla-
gen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 7c, so ist einheitlich für alle
Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen.
Diese Entschädigung steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung ent-
sprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht
hat.

2. Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.

(3) Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthal-
tenen eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der
Angebote (§§ 16c und 16d) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwen-
dung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

(4) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtswegs im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in
besonderer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, so-
weit nicht § 1031 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) auch eine andere Form
der Vereinbarung zulässt.

§ 9 Ausführungsfristen, Einzelfristen, Verzug

(1)
1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeits-

bedingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichti-

140



§§ 9a–9c VOB/A

gen. Für die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu ge-
währen.

2. Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzu-
sehen.

3. Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu
beginnen ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die
Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung
der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in
den Vergabeunterlagen festzulegen.

(2)
1. Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzel-

fristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.
2. Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen

sicher ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit
besonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Ver-
tragsfristen) bezeichnet werden.

(3) Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen
oder anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt
werden.
(4) Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Ver-
zugsschadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll fünf Prozent der Auftrags-
summe nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzu-
lassen.

§ 9a Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung

Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinba-
ren, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe
ist in angemessenen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien)
sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen er-
hebliche Vorteile bringt.

§ 9b Verjährung der Mängelansprüche

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen
werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen
Fällen sind alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann et-
waige Mängel wahrscheinlich erkennbar werden und wieweit die Mängelursa-
chen noch nachgewiesen werden können, aber auch die Wirkung auf die Preise
und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der Verjährungsfristen für Män-
gelansprüche.

§ 9c Sicherheitsleistung

(1) Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Män-
gel der Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftrags-
summe 250000 Euro ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Ver-
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tragserfüllung und in der Regel auf Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche
zu verzichten. Bei Beschränkter Ausschreibung sowie bei Freihändiger Vergabe
sollen Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt werden.
(2) Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen
späteren Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor
Schaden zu bewahren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen
aus dem Vertrag soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die
Sicherheit für Mängelansprüche soll drei Prozent der Abrechnungssumme nicht
überschreiten.

§ 9d Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, de-
ren Eintritt oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der
Vergütung in den Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der
Preisänderungen sind festzulegen.

§ 10 Angebots-, Bewerbungs-, Bindefristen

(1) Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende An-
gebotsfrist vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter zehn Kalendertagen.
Dabei ist insbesondere der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Bau-
stellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu
berücksichtigen.
(2) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezo-
gen werden.
(3) Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung
mit Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen.
(4) Der Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die Bieter
an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und
nicht länger bemessen werden, als der Auftraggeber für eine zügige Prüfung und
Wertung der Angebote (§§ 16 bis 16d) benötigt. Eine längere Bindefrist als 30
Kalendertage soll nur in begründeten Fällen festgelegt werden. Das Ende der
Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.
(5) Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.
(6) Die Absätze 4 und 5 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend.

§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung

(1) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen an, auf welchem Weg die Kommunikation erfolgen soll. Für den Fall
der elektronischen Kommunikation gelten die Absätze 2 bis 6 sowie § 11a. Eine
mündliche Kommunikation ist jeweils zulässig, wenn sie nicht die Vergabeunter-
lagen, die Teilnahmeanträge oder die Angebote betrifft und wenn sie in geeigne-
ter Weise ausreichend dokumentiert wird.
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(2) Vergabeunterlagen sind elektronisch zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung eine elektronische Ad-
resse an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, voll-
ständig und direkt abgerufen werden können. Absatz 7 bleibt unberührt.

(4) Die Unternehmen übermitteln ihre Angebote und Teilnahmeanträge in Text-
form mithilfe elektronischer Mittel.

(5) Der Auftraggeber prüft im Einzelfall, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anfor-
derungen an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der Auftragge-
ber verlangen, dass Angebote und Teilnahmeanträge zu versehen sind mit
1. einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,
2. einer qualifizierten elektronischen Signatur,
3. einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder
4. einem qualifizierten elektronischen Siegel.

(6) Der Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen
Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Re-
gistrierung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabe-
unterlagen darf der Auftraggeber keine Registrierung verlangen. Eine freiwillige
Registrierung ist zulässig.

(7) Enthalten die Vergabeunterlagen schutzwürdige Daten, kann der Auftragge-
ber Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen anwenden.
Der Auftraggeber kann den Zugriff auf die Vergabeunterlagen insbesondere von
der Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung abhängig machen. Die Maßnah-
men sind in der Auftragsbekanntmachung anzugeben.

§ 11a Anforderungen an elektronische Mittel

(1) Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein ver-
fügbar, nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Pro-
grammen der Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel sein.
Sie dürfen den Zugang von Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht ein-
schränken. Der Auftraggeber gewährleistet die barrierefreie Ausgestaltung der
elektronischen Mittel nach den §§ 4, 12a und 12b des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468) in der jeweils gelten-
den Fassung.

(2) Der Auftraggeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und
Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektroni-
schen Mittel, die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Da-
ten gewährleisten.

(3) Der Auftraggeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen zur
Verfügung stellen über
1. die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,
2. die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen, Angebo-

ten mithilfe elektronischer Mittel und
3. verwendete Verschlüsselungs- und Zeiterfassungsverfahren.

(4) Der Auftraggeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektroni-
schen Mittel fest. Elektronische Mittel, die vom Auftraggeber für den Empfang
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von Angeboten und Teilnahmeanträgen verwendet werden, müssen gewährleis-
ten, dass
1. die Uhrzeit und der Tag des Datenempfanges genau zu bestimmen sind,
2. kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,
3. der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von

den Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,
4. nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil

derselben haben,
5. nur die Berechtigten nach dem festgesetzten Zeitpunkt Dritten Zugriff auf die

empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben einräumen dürfen,
6. empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und
7. Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß den

Nummern 1 bis 6 eindeutig festgestellt werden können.
(5) Die elektronischen Mittel, die von dem Auftraggeber für den Empfang von
Angeboten und Teilnahmeanträgen genutzt werden, müssen über eine einheitli-
che Datenaustauschschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden Inter-
operabilitäts- und Sicherheitsstandards der Informationstechnik gemäß § 3
Absatz 1 des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die
Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in
den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1. April 2010 zu verwenden.
(6) Der Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer
Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlan-
gen, wenn er
1. Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Inter-

netadresse einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und di-
rekten Zugang zu diesen alternativen elektronischen Mitteln gewährt und

2. diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.
(7) Der Auftraggeber kann für die Vergabe von Bauleistungen und für Wettbe-
werbe die Nutzung elektronischer Mittel im Rahmen der Bauwerksdatenmodel-
lierung verlangen. Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bauwerks-
datenmodellierung nicht allgemein verfügbar sind, bietet der Auftraggeber einen
alternativen Zugang zu ihnen gemäß Absatz 6 an.

§ 12 Auftragsbekanntmachung

(1)
1. Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z. B. in Tageszeitun-

gen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder auf unentgeltlich nutzbaren
und direkt zugänglichen Internetportalen; sie können auch auf www.ser-
vice.bund.de veröffentlicht werden.

2. Diese Auftragsbekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des

Auftraggebers (Vergabestelle),
b) gewähltes Vergabeverfahren,
c) gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren

der Ver- und Entschlüsselung,
d) Art des Auftrags,
e) Ort der Ausführung,
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f) Art und Umfang der Leistung,
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn

auch Planungsleistungen gefordert werden,
h) falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzel-

nen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose
einzureichen,

i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder
Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen,

j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulas-
sung von Nebenangeboten,

k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulas-
sung der Abgabe mehrerer Hauptangebote,

l) Name und Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse der
Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefor-
dert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbe-
kanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse,
unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollstän-
dig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 bleibt unberührt,

m) gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der
für die Unterlagen zu entrichten ist,

n) bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme,
Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforde-
rungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,

o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist,
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch An-

schrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind,
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen,
r) die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen ge-

nannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung,
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche

Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen,
t) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,
u) wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hin-

weise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind,
v) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragsvergabe haben muss,
w) verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder

Bieters,
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur

Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wen-
den kann.

(2)
1. Bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb sind die Unter-

nehmen durch Auftragsbekanntmachungen, z. B. in Tageszeitungen, amtli-
chen Veröffentlichungsblättern oder auf unentgeltlich nutzbaren und direkt
zugänglichen Internetportalen, aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb
zu beantragen. Die Auftragsbekanntmachung kann auch auf www.ser-
vice.bund.de veröffentlicht werden.
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2. Diese Auftragsbekanntmachungen sollen die Angaben gemäß § 12 Absatz 1
Nummer 2 enthalten.

(3) Teilnahmeanträge sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telefax
oder in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern die sonstigen
Teilnahmebedingungen erfüllt sind.

§ 12a Versand der Vergabeunterlagen

(1) Soweit die Vergabeunterlagen nicht elektronisch im Sinne von § 11 Absatz 2
und 3 zur Verfügung gestellt werden, sind sie
1. den Unternehmen unverzüglich in geeigneter Weise zu übermitteln.
2. bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe an alle ausge-

wählten Bewerber am selben Tag abzusenden.
(2) Wenn von den für die Preisermittlung wesentlichen Unterlagen keine Verviel-
fältigungen abgegeben werden können, sind diese in ausreichender Weise zur
Einsicht auszulegen.
(3) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingese-
hen haben, sind geheim zu halten.
(4) Erbitten Unternehmen zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabe-
unterlagen, so sind diese Auskünfte allen Unternehmen unverzüglich in gleicher
Weise zu erteilen.

§ 13 Form und Inhalt der Angebote

(1)
1. Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind.

Schriftlich eingereichte Angebote müssen unterzeichnet sein. Elektronische
Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers in Textform oder versehen mit
a) einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,
b) einer qualifizierten elektronischen Signatur,
c) einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder
d) einem qualifizierten elektronischen Siegel
zu übermitteln.

2. Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote
auf geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte An-
gebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu
kennzeichnen und bis zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist
unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies
durch entsprechende technische Lösungen nach den Anforderungen des
Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsse-
lung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots aufrechterhalten bleiben.

3. Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten.
4. Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten.
5. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des

Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.
6. Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder

Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auf-
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traggeber verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als
allein verbindlich anerkennen; Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungs-
zahlen (Positionen) vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den glei-
chen Nummern wie in dem vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeich-
nis wiedergeben.

7. Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekenn-
zeichnet sein.

(2) Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach
§ 7a Absatz 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit
gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
(3) Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Verga-
beunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen
auf besonderer Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zu-
schlagsfähig sein. Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 gilt für jedes Hauptangebot ent-
sprechend.
(4) Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an ei-
ner vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzufüh-
ren.
(5) Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer
Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchfüh-
rung des Vertrags zu bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten
Vertreters im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.
(6) Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach
den Absätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 14 Öffnung der Angebote, Öffnungstermin bei ausschließlicher
Zulassung elektronischer Angebote

(1) Sind nur elektronische Angebote zugelassen, wird die Öffnung der Angebote
von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin
(Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bis
zu diesem Termin sind die elektronischen Angebote zu kennzeichnen und ver-
schlüsselt aufzubewahren.
(2)
1. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob die elektronischen Angebote verschlüs-

selt sind.
2. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Öffnungs-

termin gekennzeichnet.
3. Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.
(3) Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Textform zu fertigen, in der
die beiden Vertreter des Auftraggebers zu benennen sind. Der Niederschrift ist
eine Aufstellung mit folgenden Angaben beizufügen:
a) Name und Anschrift der Bieter,
b) die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose,
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c) Preisnachlässe ohne Bedingungen,
d) Anzahl der jeweiligen Nebenangebote.
(4) Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind, sind in der
Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten
und die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen ha-
ben, sind zu vermerken.
(5) Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftragge-
ber zugegangen war, aber dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist mit
allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Den
Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mittei-
lung sind die Feststellung, ob die Angebote verschlüsselt waren, sowie die Anga-
ben nach Absatz 3 Buchstabe a bis d aufzunehmen. Im Übrigen gilt Absatz 4
Satz 2.
(6) Bei Ausschreibungen stellt der Auftraggeber den Bietern die in Absatz 3
Buchstabe a bis d genannten Informationen unverzüglich elektronisch zur Verfü-
gung. Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift
und ihre Nachträge (Absätze 4 und 5 sowie § 16c Absatz 3) zu gestatten.
(7) Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.
(8) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu
halten.

§ 14a Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin bei Zulassung
schriftlicher Angebote

(1) Sind schriftliche Angebote zugelassen, ist bei Ausschreibungen für die Öff-
nung und Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein Eröffnungstermin abzuhalten,
in dem nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen sein dürfen. Bis zu
diesem Termin sind die zugegangenen Angebote auf dem ungeöffneten Um-
schlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter Verschluss zu halten. Elekt-
ronische Angebote sind zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren.
(2) Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die bis zum Ablauf der Ange-
botsfrist eingegangen sind.
(3)
1. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Ange-

bote unversehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.
2. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröff-

nungstermin gekennzeichnet. Name und Anschrift der Bieter und die Endbe-
träge der Angebote oder einzelner Lose, sowie Preisnachlässe ohne Bedin-
gungen werden verlesen. Es wird bekannt gegeben, ob und von wem und in
welcher Zahl Nebenangebote eingereicht sind. Weiteres aus dem Inhalt der
Angebote soll nicht mitgeteilt werden.

3. Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.
(4)
1. Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elekt-

ronischer Form zu fertigen. In ihr ist zu vermerken, dass die Angaben nach
Absatz 3 Nummer 2 verlesen und als richtig anerkannt oder welche Einwen-
dungen erhoben worden sind.
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2. Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben oder mit einer Signatur
nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 zu versehen; die anwesenden Bieter und Be-
vollmächtigten sind berechtigt, mit zu unterzeichnen oder eine Signatur nach
§ 13 Absatz 1 Nummer 1 anzubringen.

(5) Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind (Absatz 2),
sind in der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die
Eingangszeiten und die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht
vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der Umschlag und andere Beweismittel
sind aufzubewahren.
(6) Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftragge-
ber zugegangen war, aber dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist mit
allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Den
Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mittei-
lung sind die Feststellung, ob der Verschluss unversehrt war und die Angaben
nach Absatz 3 Nummer 2 aufzunehmen. Im Übrigen gilt Absatz 5 Satz 2 und 3.
(7) Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift
und ihre Nachträge (Absätze 5 und 6 sowie § 16c Absatz 3) zu gestatten; den
Bietern sind nach Antragstellung die Namen der Bieter sowie die verlesenen und
die nachgerechneten Endbeträge der Angebote sowie die Zahl ihrer Nebenange-
bote nach der rechnerischen Prüfung unverzüglich mitzuteilen.
(8) Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.
(9) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu
halten; dies gilt auch bei Freihändiger Vergabe.

§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts

(1)
1. Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis

zur Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich
über seine Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante
Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stof-
fen oder Bauteilen und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig
durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen), zu un-
terrichten.

2. Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in
Textform niedergelegt werden.

(2) Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt
er die ihm gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein
Angebot auszuschließen.
(3) Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind
unstatthaft, außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund ei-
nes Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen
geringen Umfangs und daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu verein-
baren.
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§ 16 Ausschluss von Angeboten

(1) Auszuschließen sind:
1. Angebote, die nicht fristgerecht eingegangen sind,
2. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5

nicht entsprechen,
3. Angebote, die die geforderten Unterlagen im Sinne von § 8 Absatz 2 Num-

mer 5 nicht enthalten, wenn der Auftraggeber gemäß § 16a Absatz 3 festge-
legt hat, dass er keine Unterlagen nachfordern wird. Satz 1 gilt für Teilnahme-
anträge entsprechend,

4. Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage
sich der Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer
angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat. Satz 1
gilt für Teilnahmeanträge entsprechend,

5. Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede ge-
troffen haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt,

6. Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung
oder in den Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt,

7. Hauptangebote von Bietern, die mehrere Hauptangebote abgegeben haben,
wenn der Auftraggeber die Abgabe mehrerer Hauptangebote in der Auftrags-
bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen hat,

8. Nebenangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen,
9. Hauptangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 3 nicht entsprechen,

10. Angebote von Bietern, die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Er-
klärungen in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit abgegeben haben.

(2) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn
1. ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfah-

ren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels
Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,

2. sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
3. nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässig-

keit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
4. die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge

zur Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde,
5. sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

§ 16a Nachforderung von Unterlagen

(1) Der Auftraggeber muss Bieter, die für den Zuschlag in Betracht kommen,
unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auf-
fordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Un-
terlagen – insbesondere Erklärungen, Angaben oder Nachweise – nachzurei-
chen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige
leistungsbezogene Unterlagen – insbesondere Erklärungen, Produkt- und sons-
tige Angaben oder Nachweise – nachzureichen oder zu vervollständigen (Nach-
forderung), es sei denn, er hat von seinem Recht aus Absatz 3 Gebrauch ge-
macht. Es sind nur Unterlagen nachzufordern, die bereits mit dem Angebot
vorzulegen waren.
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(2) Fehlende Preisangaben dürfen nicht nachgefordert werden. Angebote, die
den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 3 nicht entsprechen, sind auszu-
schließen. Dies gilt nicht für Angebote, bei denen lediglich in unwesentlichen
Positionen die Angabe des Preises fehlt und sowohl durch die Außerachtlassung
dieser Positionen der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge nicht beeinträch-
tigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen mit dem jeweils höchsten
Wettbewerbspreis. Hierbei wird nur auf den Preis ohne Berücksichtigung etwai-
ger Nebenangebote abgestellt. Der Auftraggeber fordert den Bieter nach Maß-
gabe von Absatz 1 auf, die fehlenden Preispositionen zu ergänzen. Die Sätze 3
bis 5 gelten nicht, wenn der Auftraggeber das Nachfordern von Preisangaben
gemäß Absatz 3 ausgeschlossen hat.
(3) Der Auftraggeber kann in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen festlegen, dass er keine Unterlagen oder Preisangaben nachfordern
wird.
(4) Die Unterlagen oder fehlenden Preisangaben sind vom Bewerber oder Bieter
nach Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach
dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Die Frist soll sechs Kalendertage
nicht überschreiten.
(5) Werden die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb der Frist vorgelegt,
ist das Angebot auszuschließen.
(6) Die Absätze 1, 3, 4 und 5 gelten für den Teilnahmewettbewerb entsprechend.

§ 16b Eignung

(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung ist die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei
sind anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen,
deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendi-
gen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende techni-
sche und wirtschaftliche Mittel verfügen.
(2) Abweichend von Absatz 1 können die Angebote zuerst geprüft werden, so-
fern sichergestellt ist, dass die anschließende Prüfung der Eignung unparteiisch
und transparent erfolgt.
(3) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Um-
stände zu berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel
an der Eignung des Bieters begründen (vgl. § 6b Absatz 4).

§ 16c Prüfung

(1) Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhal-
tung der gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer
und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen.
(2)
1. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergeb-

nis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Ein-
heitspreis maßgebend.
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2. Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa
angegebene Einzelpreise.

3. Die Nummern 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe.
(3) Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Nie-
derschrift über den (Er-)Öffnungstermin zu vermerken.

§ 16d Wertung

(1)
1. Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf

der Zuschlag nicht erteilt werden.
2. Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorlie-

gender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu be-
urteilen, ist in Textform vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise
für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls
unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der An-
gemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die gewählten
technischen Lösungen oder sonstige günstige Ausführungsbedingungen zu
berücksichtigen.

3. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung
rationellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie
Ausführung einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen.

4. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür
ist eine Bewertung des Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die
vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot be-
stimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermitt-
lung können neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, umweltbe-
zogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden.

5. Es dürfen nur Zuschlagskriterien und gegebenenfalls deren Gewichtung be-
rücksichtigt werden, die in der Auftragsbekanntmachung oder in den Verga-
beunterlagen genannt sind. Zuschlagskriterien können neben dem Preis oder
den Kosten insbesondere sein:
a) Qualität einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zu-

gänglichkeit, „Design für alle“, soziale, umweltbezogene und innovative
Eigenschaften;

b) Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des
Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Perso-
nals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben
kann, oder

c) Kundendienst und technische Hilfe sowie Ausführungsfrist.
Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen. Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand in Verbin-
dung, wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht auf diesen beziehen, auch wenn
derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftrags-
gegenstands auswirken.

6. Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die
Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag
nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich
ist, ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen.
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7. Es können auch Festpreise oder Festkosten vorgegeben werden, sodass der
Wettbewerb nur über die Qualität stattfindet.

(2) Ein Angebot nach § 13 Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.
(3) Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie in der
Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen.
(4) Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der
vom Auftraggeber nach § 13 Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Un-
aufgefordert angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist
(Skonti) werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.
(5) Die Bestimmungen von Absatz 1 und § 16b gelten auch bei Freihändiger Ver-
gabe. Die Absätze 2 bis 4, § 16 Absatz 1 und § 6 Absatz 2 sind entsprechend
auch bei Freihändiger Vergabe anzuwenden.

§ 17 Aufhebung der Ausschreibung

(1) Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn:
1. kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen ent-

spricht,
2. die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen,
3. andere schwerwiegende Gründe bestehen.
(2) Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter
Angabe der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfah-
ren einzuleiten, unverzüglich in Textform zu unterrichten.

§ 18 Zuschlag

(1) Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen,
dass dem Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Bindefrist (§ 10 Absatz 4 bis
6) zugeht.
(2) Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen
oder wird der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zu-
schlags aufzufordern, sich unverzüglich über die Annahme zu erklären.

§ 19 Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

(1) Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 16) und solche, deren
Angebote nicht in die engere Wahl kommen, sollen unverzüglich unterrichtet
werden. Die übrigen Bieter sind zu unterrichten, sobald der Zuschlag erteilt wor-
den ist.
(2) Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern inner-
halb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres in Textform gestellten
Antrags die Gründe für die Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung oder ihres
Angebots in Textform mitzuteilen, den Bietern auch die Merkmale und Vorteile
des Angebots des erfolgreichen Bieters sowie dessen Name.
(3) Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht
für eine neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden.
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(4) Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten An-
geboten sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Ka-
lendertagen nach Ablehnung des Angebots verlangt wird.

§ 20 Dokumentation, Informationspflicht

(1) Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen
Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststel-
lungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen in Textform festge-
halten werden. Diese Dokumentation muss mindestens enthalten:
1. Name und Anschrift des Auftraggebers,
2. Art und Umfang der Leistung,
3. Wert des Auftrags,
4. Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Aus-

wahl,
5. Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für

die Ablehnung,
6. Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten,
7. Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf

sein Angebot,
8. Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen, soweit bekannt,
9. bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, Freihändiger

Vergabe Gründe für die Wahl des jeweiligen Verfahrens,
10. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe ei-

nes Auftrags verzichtet hat.
Der Auftraggeber trifft geeignete Maßnahmen, um den Ablauf der mit elektroni-
schen Mitteln durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren.

(2) Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nach-
weise verzichtet, ist dies in der Dokumentation zu begründen. Dies gilt auch für
den Verzicht auf Angaben zur Eignung gemäß § 6a Absatz 5.

(3) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftraggeber auf geeignete Weise, z. B. auf
Internetportalen oder im Beschafferprofil zu informieren, wenn bei
1. Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb der Auftrags-

wert 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer,
2. Freihändigen Vergaben der Auftragswert 15 000 Euro ohne Umsatzsteuer
übersteigt. Diese Informationen werden sechs Monate vorgehalten und müssen
folgende Angaben enthalten:
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Auftrag-

gebers,
b) gewähltes Vergabeverfahren,
c) Auftragsgegenstand,
d) Ort der Ausführung,
e) Name des beauftragten Unternehmens.

(4) Der Auftraggeber informiert fortlaufend Unternehmen auf Internetportalen
oder in seinem Beschafferprofil über beabsichtigte Beschränkte Ausschreibun-
gen nach § 3a Absatz 2 Nummer 1 ab einem voraussichtlichen Auftragswert von
25000 Euro ohne Umsatzsteuer.
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Diese Informationen müssen folgende Angaben enthalten:
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Auftrag-

gebers,
2. Auftragsgegenstand,
3. Ort der Ausführung,
4. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung,
5. voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung.

§ 21 Nachprüfungsstellen

In der Auftragsbekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprü-
fungsstellen mit Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden
kann.

§ 22 Änderungen während der Vertragslaufzeit

Vertragsänderungen nach den Bestimmungen der VOB/B erfordern kein neues
Vergabeverfahren; ausgenommen davon sind Vertragsänderungen nach § 1 Ab-
satz 4 Satz 2 VOB/B.

§ 23 Baukonzessionen

(1) Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrags,
bei dem die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem
befristeten Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich
der Zahlung eines Preises besteht.
(2) Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 22 sinngemäß anzu-
wenden.

§ 24 Vergabe im Ausland

Für die Vergabe von Bauleistungen einer Auslandsdienststelle im Ausland oder
einer inländischen Dienststelle, die im Ausland dort zu erbringende Bauleistun-
gen vergibt, kann
1. Freihändige Vergabe erfolgen, wenn dies durch Ausführungsbestimmungen

eines Bundes- oder Landesministeriums bis zu einem bestimmten Höchst-
wert (Wertgrenze) zugelassen ist,

2. auf Angaben nach § 6a verzichtet werden, wenn die örtlichen Verhältnisse
eine Vergabe im Ausland erfordern und die Angaben aufgrund der örtlichen
Verhältnisse nicht erlangt werden können,

3. abweichend von § 8a Absatz 1 von der Vereinbarung der VOB/B und VOB/C
abgesehen werden, wenn die örtlichen Verhältnisse eine Vergabe im Ausland
sowie den Verzicht auf die Vereinbarung der VOB/B und VOB/C im Einzelfall
erfordern, durch das zugrunde liegende Vertragswerk eine wirtschaftliche
Verwendung der Haushaltsmittel gewährleistet ist und die gewünschten
technischen Standards eingehalten werden.
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